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Beschluss:

1. Der Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ wird als ganzheitliche und strategische 
Planungsgrundlage der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung wird im Rahmen der verfügbaren Ressourcen beauftragt, die 88 
Maßnahmen aus dem Zielszenario 2035 zu konkretisieren und koordiniert umzusetzen. Vor 
der jeweiligen Umsetzung sind die Maßnahmen den Ratsgremien zur Entscheidung 
vorzulegen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Fortschritt der Maßnahmenumsetzung zu 
untersuchen und den politischen Gremien, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den 
Interessensträgern zu berichten. Mit den Ergebnissen und gewonnenen Erkenntnissen wird 
iterativ die Zielerreichung kontrolliert. Bei sich verändernden Mobilitätsanforderungen wird 
auf neue Herausforderungen reagiert und unter Einbeziehung der relevanten Akteure neue 
Lösungen entwickelt. 

Sachverhalt:
Mit Beschluss des Rates vom 06.11.2018 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 
Braunschweig 2030 (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den 
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Zeithorizont 2030 beschlossen (DS 18-09266). Aus dem Rahmenprojekt R.24 des ISEK 
ergibt sich der Auftrag, einen Mobilitätsentwicklungsplan für die Stadt Braunschweig als 
umsetzungsorientiertes Handlungskonzept aufzustellen und damit den 
Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahr 1998 abzulösen. Mit Beschluss vom 18.06.2019 
(DS 19-11030) wurde die Verwaltung beauftragt, den Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ zu 
erstellen.

Der Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ (MEP) ist angelehnt an die Leitlinien der Europäischen 
Kommission als nachhaltiger urbaner Mobilitätsplan (SUMP) entstanden. In diesem Sinne 
fokussiert der MEP die integrierte Entwicklung aller Verkehrsträger und fördert die 
verkehrsmittelübergreifende Erreichbarkeit und Lebensqualität der Stadt Braunschweig. Die 
Mobilitätsbedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden werden adressiert, wodurch die soziale 
Gerechtigkeit im Mobilitätssektor steigt. Mit dem MEP werden ebenso die Ziele verfolgt, die 
Umweltqualität zu optimieren und den Wirtschaftsstandort Braunschweig zu fördern. 

Beteiligungsprozess
Der Prozess zur Aufstellung und Umsetzung des MEP als nachhaltiger urbaner 
Mobilitätsplan unterteilt sich in vier Phasen. Alle Phasen zeichnen sich durch umfangreiche 
Beteiligungsprozesse aus. In regelmäßigen Informationsveranstaltungen und Workshops 
entstand der MEP gemeinsam mit dem Lenkungskreis, dem Expertenkreis, dem 
wissenschaftlichen Beirat, den Braunschweigerinnen und Braunschweigern sowie den 
Wirtschaftsverbänden.

 Der Lenkungskreis bestand aus Vertreterinnen und Vertretern der Ratsfraktionen und -
gruppen, die über die wesentlichen Arbeitsschritte informiert wurden. Zur Wahrung der 
Transparenz diente der Lenkungskreis dem kontinuierlichen Informationsfluss an die 
Politik. Darüber hinaus brachten die Mitglieder die kommunalpolitischen Anforderungen 
in den Prozess ein. 

 Der Expertenkreis setzte sich aus 20 Mitgliedern unterschiedlicher Institutionen, 
Organisationen und Verbänden zusammen, darunter u. a. der ADAC und ADFC, der 
VCD, der Behindertenbeirat Braunschweig, BS|Energy und anlassbezogen die IHK und 
der AAI. Die Akteure brachten während des gesamten Prozesses das jeweilige 
Fachwissen, Interessenslagen und Ziele ein. Zwischenergebnisse und 
Richtungsentscheidungen wurden mit dem Expertenkreis rückgekoppelt.

 Mit der verwaltungsinternen Projektgruppe fanden regelmäßige Arbeitsgespräche zur 
Projektkoordination und –steuerung statt. Zwischenergebnisse und die strategische 
Festlegung von Arbeitsschritten wurden iterativ überprüft, um ein zielgerichtetes 
Vorgehen zu garantieren. Die verwaltungsinterne Projektgruppe bestand aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Fachrichtungen Klimaschutz und strategische 
Umweltplanung, Stadtgrün mit Fokus auf Stadtgrün- und Grünflächenmanagement und –
entwicklung sowie Tiefbau und Verkehrsplanung. Weiterhin waren die BSVG und der 
Regionalverband eingebunden. Ebenso vertreten waren die Stadt- und integrierte 
Entwicklungsplanung, die Stabstelle Digitalisierung, das Sozialreferat und der 
Gesamtpersonalrat, die Braunschweig Zukunft GmbH als Wirtschaftsförderung, die 
geplante Gefahrenabwehr und das Gleichstellungsreferat.

 Der wissenschaftliche Beirat sicherte eine gesamthafte, methodisch und inhaltlich 
kohärente Bearbeitung unter Berücksichtigung lokaler und globaler mobilitätsrelevanter 
Erkenntnisse.

 Die Bürgerinnen und Bürger wurden in diversen Präsenzveranstaltungen und über den 
Internetauftritt des MEP regelmäßig am Prozess beteiligt. Insbesondere die Europäische 
Mobilitätswoche diente dem Austausch mit der Bevölkerung.

 Mit Blick auf die Wirtschaftsverbände wurden die IHK, der AGV, der AAI und die 
Dehoga sowohl bei der Festlegung der zu untersuchenden Maßnahmen für den MEP als 
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auch bei der Bewertung der Maßnahmen vor dem Ratsbeschluss eingebunden. Ein 
Gespräch mit der Handwerkskammer ist in der ersten Januarhälfte terminiert.

Prozess der Aufstellung
Im Folgenden wird der Beschluss des Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ als weiterer 
Meilenstein in den bisherigen Projektablauf eingeordnet und ein Ausblick auf die 
kommenden Schritte gegeben.

1. Vorbereitung und Analyse
In einem ersten Schritt wurden die personellen, institutionellen und finanziellen 
Ressourcen geschaffen und die Rahmenbedingungen für den Planungsprozess definiert. 
Mit der DS 19-11030 wurde am 18.06.2019 das Konzept zur Aufstellung des MEP vom 
Verwaltungsausschuss beschlossen, im weiteren Verlauf die Besetzung des 
Lenkungskreises definiert (DS 19-11315) und die Bietergemeinschaft 
Planersocietät/WVI/urbanista zur Erarbeitung des MEP beauftragt (DS 20-13026). Es 
begann die Zustandsbestimmung des Verkehrssystems inkl. Potential- und 
Mängelanalyse. Unter dem starken Einfluss der COVID-19 Pandemie wurden die MEP-
Arbeitsgruppen (Expertenkreis, Lenkungskreis, wissenschaftlicher Beirat, 
verwaltungsinterne Projektgruppe) sowie die Öffentlichkeit und weitere 
Interessensgruppen in den Prozess eingebunden und gemeinsam mit den 
Planungsbüros die erforderlichen Arbeitsgrundlagen geschaffen. Mit der DS 20-14032 
wurden die dem ISEK entlehnten sechs strategischen Zielfelder als Handlungsrahmen 
zur Erarbeitung des MEP beschlossen. Der MEP-Zwischenbericht markiert als wichtiger 
Meilenstein den Abschluss der Analysephase am 10.05.2022 (DS 22-18402).

2. Strategieentwicklung
In enger Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen, der Öffentlichkeit sowie weiteren 
Interessensgruppen konkretisierte sich die strategische Ausrichtung des MEP. Mit Blick 
auf aktuelle Entwicklungstrends entstanden die drei Zielbilder „Smarte Mobilität“, „Starker 
Umweltverbund“ und „Stadtraum für Menschen“, die sich aus insgesamt 145 
Einzelmaßnahmen zusammensetzen. Mit der DS 22-20226-01-02 wurde die Verwaltung 
am 31.01.2023 beauftragt, die Zukunftsszenarien mit den jeweils zugeordneten 
Maßnahmen weiter zu prüfen und die wirksamsten Maßnahmen in einem finalen 
Zielszenario zusammenzufassen. Damit startete die Phase der Maßnahmenplanung.

3. Maßnahmenplanung
Am Beginn der Maßnahmenplanung stand die Entwicklung einer geeigneten 
Bewertungsmethodik. Die 145 Einzelmaßnahmen aus den Zielbildern sollten bezüglich 
ihrer Wirksamkeit zur Zielerreichung, der räumlichen Auswirkung und der Kostenklassen 
differenziert betrachten werden können. Es wurden umfangreiche qualitative und 
quantitative Kriterien aufgestellt, mit denen die Wirkungen der Einzelmaßnahmen auf die 
strategischen Zielfelder sowie einer möglichen Treibhausgasreduzierung bewertet 
wurden (DS 23-20864). In zahlreichen Beteiligungsformaten und Workshops priorisierten 
die Arbeitsgruppen und die Öffentlichkeit die Einzelmaßnahmen entsprechend einer 
optimalen Zielwirkung. Es entstanden insgesamt sechs Zielszenarien, die die 
Planungsbüros in ein Zielszenario mit 88 Einzelmaßnahmen überführten. Gemeinsam mit 
den Arbeitsgruppen und weiteren Interessensgruppen wurde der erste Entwurf des 
Zielszenarios auf Vollständigkeit überprüft und auch der Öffentlichkeit gezeigt. Am 
18.12.2023 erfolgte mit der DS 23-22068-01 der Beschluss zur weiteren Prüfung des 
vorgeschlagenen Zielszenarios inkl. der darin enthaltenen 88 Einzelmaßnahmen. Die 
Maßnahmenprüfung sollte ebenfalls die Potenziale für eine optimierte 
Treibhausgasreduzierung des Zielszenarios aufzeigen. 

4.   Zielszenario 2035
Mit Beginn des Jahres 2024 starteten die Planungsbüros mit der Szenarienmodellierung, 
der Erstellung eines Handlungs- und Umsetzungskonzeptes und der Dokumentation der 
Ergebnisse im Mobilitätsentwicklungsplan 2035+. Als erstes Zwischenergebnis konnte 
ein Beschluss der strategischen Hauptnetze für den Kfz-Verkehr, den Radverkehr sowie 
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den ÖPNV erreicht werden (DS 24-23510). Neben dem Analysefall 2016 wurde das 
Basisszenario 2035 als weiteres Referenzszenario aufgestellt, welches die allgemeine 
Verkehrsentwicklung ohne Umsetzung der MEP-Maßnahmen darstellt (DS 24-24182). In 
der zweiten Jahreshälfte wurden die gemeinsam erarbeiteten 88 Einzelmaßnahmen auf 
das Basisszenario 2035 aufgesetzt, womit das Zielszenario 2035 entstand. Das im 
Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ enthaltene Handlungs- und Umsetzungskonzept sowie 
das Evaluationskonzept stellen zentrale Planungsgrundlagen dar und setzen die 
Rahmenbedingungen für die Phase der Umsetzung und des Monitorings.
Der Beschluss zur Umsetzung des MEP stellt den Abschluss der Maßnahmenplanung 
dar und leitet in die nächste Projektphase ein.

5. Zielszenario 2035 Plus 
In ein Zielszenario 2035 Plus sind infrastrukturelle, planerische und gesetzgebende 
Faktoren eingegangen, die über das Zielszenario 2035 hinausgehen würden. Es handelt 
sich dabei überwiegend um Faktoren, die von der Region, Land und Bund sowie der EU 
beeinflussbar sind, aber nicht alleine von der Stadt Braunschweig vorangebracht werden 
können.

6. Umsetzung und Monitoring
Mit dem Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ liegt ein umsetzungsorientiertes 
Handlungskonzept vor, welches die Verwaltung im Rahmen der verfügbaren Ressourcen 
zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen befähigt. So ist das Ziel der vierten Projektphase 
die Konkretisierung und koordinierte Umsetzung der MEP-Maßnahmen. Die relevanten 
Interessensträger und die Öffentlichkeit sind bei der Maßnahmenumsetzung weiterhin 
umfänglich einzubinden und über den Fortschritt zu informieren. Eine sorgfältige 
Kommunikation der städtisch und regional unternommenen Anstrengungen zur 
Förderung der Mobilität in Braunschweig ist unerlässlich, um über die vielfältigen 
Mobilitätsangebote aufzuklären und eine optimale Ausnutzung aller 
Verkehrsmittelangebote zu erreichen. Die Bewerbung der umfänglichen 
Mobilitätsangebote in Verbindung mit Marketingmaßnahmen stärkt letztlich auch die 
Attraktivität des Standortes Braunschweig in der Region. Die kontinuierliche Analyse der 
Maßnahmenumsetzung ermöglicht es, regelmäßig die Zielerreichung zu kontrollieren. 
Weiterhin ist der MEP im Sinne der nachhaltigen urbanen Mobilitätsplanung durch das 
Monitoring im Stande, auf unvorhersehbare gesamtgesellschaftliche Entwicklungen 
flexibel zu reagieren. Aufgrund der regelmäßigen Evaluation des Umsetzungsstandes ist 
die Verwaltung langfristig handlungsfähig, kann neue Herausforderungen im Mobilitäts- 
und Verkehrssektor identifizieren und auf diese reagieren.

Die Checkliste „Klimacheck“ ist als Anlage beigefügt.

Leuer

Anlage/n:
Mobilitätsentwicklungsplan 2035+
Anlagenband
Maßnahmentabelle
Klimacheck
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0. Einführung und Anlass des Mobili-
tätsentwicklungsplan 2035+  

0.1. Anlass des Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ 

Die Stadt Braunschweig stellte in der Bearbeitungszeit von 2020 bis 2024 einen Mobilitäts-

entwicklungsplan (MEP) auf. Der MEP ging als Rahmenprojekt aus dem Integrierten Stadtent-

wicklungskonzept (ISEK) hervor. 

Die Erarbeitung eines MEP war aus verschiedenen Gründen erforderlich: Zum einen sind seit 

dem letzten gesamtstädtischen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) von 1998 viele Veränderun-

gen in der Siedlungs- und Infrastruktur vor Ort vorgenommen worden. Zum anderen sorgen 

zahlreiche übergeordnete und global wirkende Trends für veränderte Ansprüche an die Mobi-

litätsinfrastruktur, auf die sich eine Stadt entsprechend einstellen muss. Darüber hinaus hat 

sich auch die Sicht auf Verkehrsplanung verändert, indem das Thema der sozialgerechten und 

nachhaltigen Mobilität verstärkt in den Fokus gerückt ist. Drei der Trends, der Klimawandel, 

die Urbanisierung und die Digitalisierung werden im Folgenden kurz umrissen, um beispiel-

haft die Notwendigkeit und Denkansätze der Mobilitätswende zu verdeutlichen. Zuvor wird 

kurz auf die von der EU vorgegebenen Richtlinien für Sustainable Urban Mobility Plans 

(SUMP) verwiesen, um die Notwendigkeit solcher Planwerke, wie der MEP, zu unterstreichen. 

SUMP-Richtlinien 

Mit den SUMP-Richtlinien gibt die EU-Kommission mittlerweile in der 2. Novellierung Kommu-

nen und Städten in ganz Europa eine Hilfestellung für den Prozess zur nachhaltigen und zu-

kunftsorientiertem Mobilitätsgestaltung1. Die Richtlinien empfehlen insgesamt 12 Prozess-

schritte für die Erstellung eines SUMP. Diese lassen sich in vier wesentliche Phasen einteilen: 

 

1. Vorbereitung und Analyse, u.a. 

• Planungsrahmen festlegen 

• Mobilitätssituation analysieren  

3. Maßnahmenplanung, u.a. 

• Maßnahmenpakete auswählen 

• Arbeitsschritte festlegen 

2. Strategieentwicklung, u.a. 

• Szenarien erstellen und bewerten 

• Leitbild und Strategie entwickeln 

4. Umsetzung und Monitoring, u.a. 

• Umsetzung sicherstellen 

• Evaluieren und Erkenntnisse sammeln 

 

 

1 vgl. Rupprecht Consult 2019 
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Wesentliche Prinzipien während aller Arbeitsschritte sind u. a. die integrierte Betrachtung al-

ler Verkehrsmittel, die aktive Einbindung von und Kommunikation mit der Öffentlichkeit und 

Interessensvertretungen sowie die Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit dem Umland. 

Die SUMP-Richtlinien wurden für den vorliegenden MEP 2035+ stets und über den gesamten 

Prozessverlauf berücksichtigt. Auch sind die SUMP-Richtlinien maßgebend für die Umsetzung 

und das Monitoring der Maßnahmen aus dem MEP. 

Mit der überarbeiteten Verordnung über das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) wird das 

Erreichen der politischen Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit, Effizienz und Nut-

zerorientierung der Verkehrsinfrastrukturen von europäischer Bedeutung hervorgehoben. 

Dabei stärkt die EU die Rolle von Großstädten, die als städtische Knoten (engl. urban nodes) 

die Verkehrswege des transeuropäischen Netzes etwa durch Personen- und Güterbahnhöfe 

oder Flughäfen miteinander verbinden. Die Stadt Braunschweig wird von der EU-Kommission 

als relevanter städtischer Knoten im transeuropäischen Verkehrsnetz eingestuft. 

Die EU formuliert das Ziel, dass alle städtischen Knoten entlang dieses Netzes bis 2027 

SUMPs erarbeiten müssen. Der vorliegenden MEP erfüllt die europäischen SUMP-Richtlinien. 

Die Stadt Braunschweig ist der Verordnung somit einen wichtigen Schritt voraus und kann die 

europäischen Bestrebungen hin zu einer nachhaltigen Mobilität frühzeitig anstoßen. 

Klimawandel 

Im Zuge des Klimawandels stehen insbesondere Städte vor zahlreichen Problemen und Her-

ausforderungen: Als Bevölkerungs- und Wirtschaftszentren sind Städte und Kommunen un-

mittelbar von den sozialen und ökonomischen Folgen des Klimawandels betroffen. Auch die 

ökologischen Folgewirkungen machen sich in urbanen Räumen auf unterschiedlichste Art und 

Weise bemerkbar: Extremwetterereignisse, wie beispielsweise Hitzewellen, können insbeson-

dere in stark bebauten Umgebungen verheerende gesundheitliche Auswirkungen für die lo-

kale Bevölkerung haben2. Zur Bekämpfung des Klimawandels kommt dem Verkehrs- und Mo-

bilitätssektor in Zukunft eine entscheidende Rolle zu. In den letzten Jahrzehnten sanken im 

Verkehrssektor allerdings die Treibhausgasemissionen kaum und stiegen sogar zwischen 

2009 und 2017 auf 167 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten an3. Umso wichtiger sind wir-

kungsvolle Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion in diesem Bereich: So ist etwa die Verlage-

rung des städtischen Verkehrs vom motorisierten Individualverkehr auf den Umweltverbund 

aus Bus, Bahn, Fahrrad- und Fußverkehr entscheidend für eine Treibhausgasminderung4. In-

dem Kommunen nachhaltige Verkehrsträger durch planerische Entscheidungen fördern, wer-

den Impulse für einen Mobilitätswandel gesetzt und alternative Angebote geschaffen. 

 

2 vgl. Fekkak et al. 2016, S. 20. 

3 vgl. Umweltbundesamt 2019b, S. 8. 

4 vgl. Umweltbundesamt 2019b, S. 28. 
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Urbanisierung 

Während im Jahr 1950 lediglich 30 % der Weltbevölkerung in Städten lebte, sind es heutzu-

tage mehr als die Hälfte aller Menschen, nämlich etwa 55 % (2018). Bis zum Jahr 2050 wird 

eine weitere Erhöhung dieses Anteils auf 68 % erwartet5. Diese Zahlen spiegeln eine globale 

Entwicklung wider, die auch als Urbanisierung bezeichnet wird. Darunter werden gesellschaft-

liche Veränderungsprozesse verstanden, in deren Zuge es zu einer Konzentration von Men-

schen im städtischen Raum kommt6. Auch wenn Braunschweig diese Entwicklung bereits vor 

Jahrzehnten weitgehend abgeschlossen hat, verzeichnete die Stadt vor allem in der ersten 

Hälfte der 2010er-Jahre einen vergleichsweise hohen Bevölkerungszuwachs. Laut der städti-

schen Bevölkerungsvorausschätzung wird sich dieses Bevölkerungswachstum von 2022 bis 

2028 fortsetzen, bevor sich anschließend ein Seitwärtstrend abzeichnet7. Der Zuwachs an Ein-

wohnerinnen und Einwohnern stellt für die Stadt eine große Chance aber auch Herausforde-

rung dar: Bestehende Verkehrsinfrastrukturen werden stärker belastet und müssen dement-

sprechend früher erneuert werden. Zudem ist der Bau neuer Verkehrsinfrastrukturen oder 

vielmehr die Neuaufteilung des Verkehrsraumes notwendig, um den Mobilitätsbedürfnissen 

der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. Einen wichtigen Stellenwert in der Mobili-

tätswende erhält darüber hinaus der suburbane und ländliche Raum, dessen Siedlungs- und 

Mobilitätsprofil insbesondere bei der Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

eine besondere Beachtung bedarf.  

Digitalisierung 

Neben der Urbanisierung ist die Digitalisierung ein weiterer übergeordneter Trend, der das 

Leben in Städten bereits heute und auch in Zukunft prägt. Im urbanen Kontext wird die Digi-

talisierung häufig mit dem Konzept der „Smart City“ übersetzt: Darunter wird der verstärkte 

Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Bereich kommunaler Inf-

rastrukturen verstanden8. Ein Teilbereich ist davon der Verkehrs- und Mobilitätssektor. Auch 

hier sorgen IKT für einen umfassenden Wandel im Sinne einer „Smart Mobility“: Dazu zählt 

etwa die Automatisierung von Fahrzeugen und anderen Vorgängen. Der Einsatz von Sensoren 

sorgt für das Anwachsen großer Datenmengen, die unter anderem dabei helfen können, die 

eigenen Wegestrecken verkehrsträgerübergreifend komfortabel und effizient zu gestalten 

oder mit anderen zu teilen9. Darüber hinaus bereitet die Digitalisierung den Weg für weitere 

Angebote, wie digitales Ticketing, den Aufbau von Mobilitäts-Apps oder dynamische Fahrgast 

Informationen (DFI) im ÖPNV, um so die Nutzung alternativer Mobilitätsangebote attraktiv 

und zugänglich zu gestalten. Risiken einer zunehmend digitalisierten Mobilität liegen unter 

 

5 vgl. United Nations 2018, S. xix. 

6 vgl. Herrle und Fokdal 2018. 

7 vgl. Stadt Braunschweig 2021. 

8 vgl. Bundesinstut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 2021, S. 8. 

9 vgl. Beckmann 2018.  
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anderem in der Nutzung der anfallenden und zum Teil personenbezogenen Daten, insbeson-

dere, wenn sie von privaten Unternehmen für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Zudem 

ist eine zunehmend digitalisierte Verkehrsinfrastruktur anfälliger gegenüber Hacking-Angrif-

fen10. Im Zuge der Digitalisierung angestrebte Ressourcen- und Energieeffizienzgewinne kön-

nen sich außerdem in ihr Gegenteil verkehren, etwa wenn Maßnahmen zur Optimierung des 

Verkehrsflusses Anreize für eine vermehrte Nutzung des eigenen Pkw setzen11. Schlussend-

lich sind Digitalisierung und technische Innovationen essentielle Elemente einer effizienten 

und klimafreundlichen Mobilität.  

0.2. Aufgabe des Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ 

Durch den Mobilitätswicklungsplan mit dem Zielhorizont 2035+ werden strategische Wei-

chenstellungen für den nicht-motorisierten und motorisierten Verkehr auf Straßen und Schie-

nen, sowie für den Wirtschaftsverkehr vorgenommen. Fragen, die behandelt werden, sind bei-

spielsweise: Wie werden sich die Menschen zukünftig in Braunschweig bewegen? Welche Inf-

rastrukturmaßnahmen sollen angegangen werden? Wie zeigen sich die verkehrlichen Anfor-

derungen in einem gesamtstädtischen Konzept? Welche Prioritäten sind zu setzen? 

Für den MEP Braunschweig wurde ein langfristiger Zeithorizont von zehn Jahren gewählt. Da 

eine Vielzahl von Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungsbereichen und mit verschiede-

nen Rahmenbedingungen (z.B. Fördermittel, Kosten, Vorplanungen) im MEP behandelt wer-

den, kann eine gesamte Maßnahmenumsetzung innerhalb von zehn Jahren nicht garantiert 

werden. Dementsprechend wird realistischerweise von einem Zeithorizont über das Jahr 

2035 hinaus ausgegangen. 

Hierfür wurde zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Ist-Zustan-

des der Mobilitätssituation in Braunschweig und teilweise der Region durchgeführt. Neben 

der Berücksichtigung bisheriger Planwerke und Konzepte aus dem Verkehrsbereich aber auch 

aus anderen Bereichen der Stadtentwicklung, gehörten auch Analysen zu Pendlerverkehren 

und der demografischen Entwicklung dazu (vgl. Zwischenbericht). Als integriertes Handlungs-

konzept berücksichtigt der MEP alle Verkehrsmittel übergreifend und betrachtet ebenso den 

Personen- wie den Güterverkehr sowie die verschiedenen Verkehrszwecke (Arbeit, Ausbil-

dung, Freizeit, Einkauf, Begleitwege etc.). 

 

10 vgl. ebd. 

11 vgl. Rammler 2016. 
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0.3. Struktur des Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ 

Der Mobilitätsentwicklungsplan ist ein umsetzungsorientiertes Handlungskonzept, welches 

die neue Mobilitäts- und Verkehrsstrategie für Braunschweig festlegt. Er identifiziert Prob-

lemlagen, entwickelt Lösungsansätze und skizziert ein sogenanntes Zielszenario für die Pla-

nung der Mobilität in Braunschweig. Der MEP ist somit zugleich Planungsgrundlage als auch 

Zukunftsausblick für die Mobilitätsgestaltung, welche den zukünftigen Rahmen für die Fach-

planungen im Bereich Mobilität in Braunschweig vorgibt. 

Als neue verkehrliche Strategie wird der MEP den Verkehrsentwicklungsplan von 1998 ablö-

sen. Um Braunschweigs Strategie zur Zukunft der Mobilität zu verankern, wurde die Gegen-

wart der Mobilität im Rahmen einer Bestandsanalyse analysiert, die Zukunft in Form verschie-

dener Szenarien betrachtet und im Ergebnis Handlungsbedarfe abgeleitet (s. Abbildung 1). 

Das Handlungskonzept, an welchem sich die Folgeplanungen Braunschweigs orientieren sol-

len, vereint die Maßnahmen zur Zielerreichung, die Umsetzung (Finanzierung und Verant-

wortlichkeiten) sowie Evaluation und Monitoring des MEP. 
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Abbildung 1: Aufbau und Vorgehen des MEP 

 

0.4. Strategische Zielfelder des Mobilitätsentwick-
lungsplan 2035+ 

Die strategischen Zielfelder bilden den zentralen Orientierungsrahmen für den MEP-Prozess 

sowie das Handlungskonzept und wurden u.a. aus den Leitzielen und Strategie des Integrier-

ten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) abgeleitet.  

Die sechs Zielfelder wurden bereits zum Prozessbeginn formuliert und mit Ober- sowie Unter-

zielen unterfüttert (siehe Abbildung 2). Die Zielfelder funktionieren nicht getrennt voneinan-

der, sondern unterstützen sich gegenseitig und sind somit zusammenhängend zu verstehen. 
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Im September 2020 wurden die strategischen Zielfelder von der Politik beschlossen. Die wei-

tere inhaltliche Konkretisierung und Bedeutung der Ober- und Unterziele kann dem Zwi-

schenbericht im Kapitel 2 entnommen werden.  

Abbildung 2: Strategische Zielfelder des MEP 

 

0.5. Bestandsanalyse: Stärken und Schwächen 

In der Bestandsanalyse wurde der Ist-Zustand der Mobilität im Untersuchungsraum erhoben. 

Die Sichtung und Recherche bestehender Konzepte, Untersuchungen und Unterlagen wurde 

durch verschiedene Vor-Ort-Erhebungen ergänzt. Ferner vervollständigen die Ergebnisse aus 

den vielzähligen Beteiligungsformaten (z. B. öffentliche Online-Beteiligung, Expertenkreis, 
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Lenkungskreis) die Beschreibung des Status Quo. Die vollständige Ergebnissicherung der Be-

standsanalyse wurde im Zwischenbericht abgebildet, welcher auf der Webseite des MEP ein-

gesehen werden kann12.  

Folgende wesentliche Stärken und Schwächen wurden für den MEP Braunschweig zusammen-

gefasst herausgestellt: 

Stärken 

• Verkehrsverflechtungen: Stark vernetzte Verkehrsstrukturen zwischen dem 

Oberzentrum, dem Großraum Braunschweig und dem Umland bei Pendler-, Ein-

kaufs- und Freizeitverkehr. 

• Rad- und Fußverkehr: Überdurchschnittliche Nutzung von Fahrrädern, bereits 

fahrradfreundliche Strukturen wie engmaschiges Radwegenetz und Wegweisung, 

verkehrsberuhigte und autofreie Verbindungen; hohes Potenzial zur Steigerung 

des Fußverkehrs insbesondere in den Stadtteilzentren. 

• ÖPNV: dichtes Netz an Haltestellen und gut getaktete Linien; Stadtbahnhaltestel-

len nahezu vollständig barrierefrei; gute Verbindungen ins Umland mit Ausbau der 

SPNV-Haltepunkte. 

• Sharing und Verknüpfung: Bike-, E-Scooter- und Carsharing-Angebote vorhanden; 

bereits viele Bus- und Stadtbahnhaltestellen mit Verknüpfung; Potenzial für wei-

tere Kooperationen mit Wirtschaftsstandorten. 

• Alternative Antriebe: Gutes Netz an Ladepunkten; Integration alternativer An-

triebe in Sharing-Modelle ist in Planung; Pilotprojekte zur Nutzung der öffentli-

chen Ladeinfrastruktur durch Sharing-Anbieter sind in Planung. 

• Kfz-Verkehr: Gut ausgebautes Straßennetz und überwiegend fließender Verkehr, 

zahlreiche Parkmöglichkeiten und freie Kapazitäten in den Tiefgaragen und Park-

häusern in der Innenstadt. 

• Wirtschaftsverkehr: Trimodale Verkehrsträger (Straße, Schiene, Wasser) ermögli-

chen effiziente Güterverkehrsabwicklung; Verlagerungspotenzial vom Lkw-Ver-

kehr auf alternative Verkehrsträger. 

  

 

12 https://mep.braunschweig.de/downloads/ 
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Schwächen 

• Verkehrsverflechtungen: Nutzung des ÖPNV im Berufsverkehr ist unterdurch-

schnittlich; Radverkehrsanteil in die Region aktuell unbedeutend 

• Rad- und Fußverkehr: Radverkehrsnetz weist verbesserungsfähige Infrastruktur  

und Konflikte mit dem Fußverkehr auf; teilweise Optimierungsbedarf der vorhan-

denen Wegweisung; es fehlen Radabstellplätze und direkte, schnelle Verbindun-

gen; mitunter Kfz-dominierte Straßen trennen Stadtteile, Gehwege sind punktuell 

nicht barrierefrei und bieten nicht genügend Platz; in peripheren Bereichen sind 

Versorgungseinrichtungen häufig nur eingeschränkt fußläufig erreichbar 

• ÖPNV: Verbindungen zwischen einigen Stadtteilen unattraktiv; besonders am 

Abend und ins Umland kein ausreichendes Angebot; kaum Busbevorrechtigung; 

Tarifsystem ohne moderne Ansätze, Konkurrenzfähigkeit des ÖPNV verbesse-

rungswürdig 

• Sharing und Verknüpfung: Bikesharing und Carsharing sind unzureichend ausge-

baut, insbesondere in Randlagen und an Umsteigepunkten; keine einheitlichen 

Mobilitätsstationen; fehlendes multimodales Zugangsmedium für verschiedene 

Verkehrsmittel 

• Alternative Antriebe: Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sind im Sharing-An-

gebot wenig vertreten 

• Kfz-Verkehr: stadtweite Parkraummanagementkonzepte fehlen 

• Wirtschaftsverkehr: keine stadtweiten Regelungen für Lieferverkehre; Lieferzo-

nen und Lkw-Leitsystem ausbaufähig; das Potenzial des Schienengüterverkehrs ist 

ungenutzt 

0.6. Prozessbegleitung  

Alle Phasen wurden eng mit dem verwaltungsinternen Projektteam, dem fraktionsübergrei-

fenden Lenkungskreis sowie dem Expertenkreis, bestehend aus gesellschaftlichen Akteurin-

nen und Akteuren sowie Institutionen und der Öffentlichkeit abgestimmt. Fest eingebunden 

in die Strategieentwicklung und Maßnahmenplanung waren ebenso der Arbeitsausschuss In-

nenstadt (AAI), die Industrie- und Handelskammer (IHK), der Arbeitgeberverband (AGV) sowie 

der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA). Gemeinsam wurden Zwischenergeb-

nisse des Erarbeitungsprozesses des Mobilitätsentwicklungsplans diskutiert sowie Ziele und 

Maßnahmen erarbeitet. Zudem wurde das methodische Vorgehen laufend durch einen wis-

senschaftlichen Beirat begleitet und diskutiert (s. Abbildung 3).  
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Die Perspektiven aller Projektbeteiligten sind stets gleichberechtigt in den Prozess eingeflos-

sen. Der Input von Personengruppen, Verbänden und Interessensvertretungen, die verhältnis-

mäßig wenig Repräsentanten aufbringen konnten, wurde entsprechend höher gewichtet. Die 

Gleichberechtigung aller Stimmen unabhängig der Anzahl an Repräsentierenden wurde damit 

gewährleistet. Auf eine gleichberechtigte und paritätische Besetzung von Frauen und Män-

nern in den Fachgremien wurde geachtet. In der Phase der Maßnahmenumsetzung und des 

Monitorings soll der Dialog zu allen Projektbeteiligten fortgeführt werden. 

0.6.1.  Verwaltungsinternes Projektteam 

Im verwaltungsinternen Projektteam fanden regelmäßige Arbeitsgespräche zur Projektkoor-

dination und Prozesssteuerung statt. Laufende Besprechungen der Zwischenergebnisse und 

die strategische Festlegung von weiteren Arbeitsschritten sowie das regelmäßige Überprüfen 

und Anpassen des Projektplans sicherten das zielgerichtete Vorgehen bei der Erarbeitung des 

Mobilitätsentwicklungsplans. Zudem stellte das verwaltungsinterne Projektteam sicher, dass 

der MEP die Schnittstellen der Verwaltung dezernatsübergreifend berücksichtigt. Im Sinne 

einer interdisziplinären Zusammenarbeit setzt sich das verwaltungsinterne Projektteam aus 

Vertreterinnen und Vertretern diverser Fachplanungen zusammen. Über den gesamten Pro-

zess waren der Klimaschutz und die strategische Umweltplanung, der Fachbereich Stadtgrün 

mit Fokus auf das Stadtgrün-, Grünflächenmanagement und –entwicklung, diverse Themen 

des Tiefbaus und der Verkehrsplanung sowie die BSVG und der Regionalverband eingebun-

den. Weiterhin vertreten waren die Stadt- und integrierte Entwicklungsplanung, die Stab-

stelle Digitalisierung, das Sozialreferat und der Gesamtpersonalrat, die Wirtschaftsförderung, 

die planende Gefahrenabwehr und das Gleichstellungsreferat. 

Im Sinne einer integrierten Stadt-, Klima- und Mobilitätsplanung ist in der nachgelagerten 

Maßnahmenplanung stets die interdisziplinare Zusammenarbeit der verwaltungsinternen 

Fachthemen zu gewährleisten. Es soll erreicht werden, dass potenzielle soziale, ökologische 

oder ökonomische Zielkonflikte frühzeitig in den Planungsprozessen identifiziert und durch 

eine kooperative Abstimmung nach Möglichkeit vermieden werden. Um auch in Zukunft die 

Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, sind in der nachgelagerten Straßen- und Ver-

kehrsplanung weiterhin mit einem besonderen Augenmerk die Belange der Polizei, Rettungs-

dienste und Feuerwehr zu berücksichtigen. 

0.6.2.  Expertenkreis 

Der Expertenkreis, der den gesamten Prozess des Mobilitätsentwicklungsplans begleitete, 

setzte sich aus bis zu 20 Mitgliedern zusammen. Dazu gehörten Vertreterinnen und Vertreter 

aus unterschiedlichen verkehrsrelevanten Institutionen, Organisationen und Verbänden. Der 

Expertenkreis traf sich während des gesamten Prozesses zu wichtigen Meilensteinen. Wäh-
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rend des gesamten Prozesses hatte der Expertenkreis wichtige Funktionen: Einerseits brach-

ten die Akteurinnen und Akteure als Alltagsexperten ihr jeweiliges Wissen sowie Interessenla-

gen und Ziele mit ein. Zum anderen wurden fortlaufend die Zwischenergebnisse des MEP mit 

ihnen rückgekoppelt. Darüber hinaus wurden Richtungsentscheidungen sowie Meilensteine 

des Erarbeitungsprozesses vorgestellt und Meinungsbilder eingeholt. Die fortlaufende Dis-

kussion mit den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren war daher ein zentrales Ele-

ment des Beteiligungsprozesses, um den MEP möglichst passgenau auf die alltäglichen Her-

ausforderungen der Stadt Braunschweig abzustimmen. 

0.6.3. Wissenschaftlicher Beirat 

Der wissenschaftliche Beirat hatte die Aufgabe eine gesamthafte, methodisch und inhaltlich 

kohärente Bearbeitung unter Berücksichtigung lokaler und globaler mobilitätsrelevanter Er-

kenntnisse sicherzustellen. Dabei beriet der wissenschaftliche Beirat das Projektteam zur Be-

arbeitungsmethode und gab Hinweise zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. In diesem Zusam-

menhang spielte die Berücksichtigung paralleler und globaler Entwicklungen unterschiedli-

cher Bereiche im Mobilitätssektor und deren Anforderungen an den Mobilitätsentwicklungs-

plan eine zentrale Rolle. Über den gesamten Prozesslauf wurde der wissenschaftliche Beirat 

regelmäßig beratend hinzugezogen, um die Sichtweisen aus der Forschung und Entwicklung 

mit einzubringen. 

0.6.4. Lenkungskreis 

Der Lenkungskreis setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Ratsfraktionen und -

gruppen, zusammen. Der Lenkungskreis wurde anlassbezogen über die wesentlichen Arbeits-

schritte (z. B. Beteiligung, Analyseergebnisse) informiert. Zur Wahrung der Transparenz 

diente der Lenkungskreis dem kontinuierlichen Informationsfluss an die Politik. Darüber hin-

aus brachten die Mitglieder die kommunalpolitischen Anforderungen in den Prozess ein. Un-

abhängig des Lenkungskreises lag die Beschlusskompetenz im Ausschuss für Mobilität, Tief-

bau und Auftragsvergabe, ehemals Planungs- und Umweltausschuss sowie im Rat der Stadt 

Braunschweig. 

0.6.5. Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Mobilitätsentwicklungsplan wurde unter Beteiligung der Braunschweigerinnen und 

Braunschweiger erarbeitet, um auf Grundlage von Empfehlungen der Beteiligten ein wegwei-

sendes, aber auch tragfähiges Mobilitätskonzept vorzulegen. Der Prozess zur Information und 

Beteiligung der breiten Öffentlichkeit wurde umfassend und aktivierend angelegt. Um alle 

Bevölkerungs- und Altersgruppen zu erreichen wurde ein breiter Mix aus unterschiedlichen 
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Online- und Offline-Beteiligungsmethoden genutzt. Die einzelnen Schritte der Öffentlich-

keitsbeteiligung werden in Kapitel 1.1 vorgestellt.  

Abbildung 3: Projektorganigramm und Beteiligte  
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1. Kommunikation und Öffentlichkeits-
beteiligung zum Mobilitätsentwick-
lungsplan 2035+  

1.1. Bürgerbeteiligung13 

1.1.1. Chancen- und Mängelanalyse 

Zum Start der Europäischen Mobilitätswoche am 16. September 2020 erfolgte der öffentli-

che Auftakt zum MEP in Braunschweig. Neben einer Erklärung, worum es sich bei einem MEP 

handelt, gab es eine Einführung in den Ablauf des Erstellungsprozesses sowie der geplanten 

Beteiligung. 

Zeitgleich startete bereits der erste Beteiligungsschritt in Form einer Online-Beteiligung, die 

einen knappen Monat später am 12. Oktober 2020 endete. Neben Fragen zu den einzelnen 

Verkehrsträgern und Mobilitätsformen (Fahrrad, zu Fuß, MIV und ÖPNV) wurden die Teilneh-

menden auch zu den Querschnittsbereichen Sicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthaltsquali-

tät befragt. Zur räumlichen Verortung ihrer Anregungen konnten die Teilnehmenden sowohl 

Wegeverbindungen als auch Punkte auf einer digitalen Karte eintragen. Ziel war es, Chancen 

und Mängel von den Braunschweigerinnen und Braunschweigern zu erfahren. Insgesamt nah-

men an der Online-Beteiligung 245 Braunschweigerinnen und Braunschweiger teil, die über 

3000 Beiträge einbrachten, sodass das Projektteam auf einen umfangreichen Fundus an loka-

lem Fachwissen, Vorschlägen und Hinweisen zurückgreifen konnte.  

1.1.2. Zukunftserzählungen 

Im Juni 2021 befand sich der MEP „On-Tour“: An fünf Tagen war das Projektteam mit einem 

Lastenrad und einem Informationsstand an diversen Orten im Braunschweiger Stadtgebiet 

vertreten, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, zum Erstel-

lungsprozess des MEP Stellung zu beziehen. Neben dem Magnikirchplatz in der Innenstadt 

und dem Hauptbahnhof, waren auch der Wochenmarkt Weststadt, der EDEKA in der Hambur-

ger Straße sowie der Wochenmarkt Stadtpark, Standorte der Tour. So wurden stadtweit An-

laufstellen zu unterschiedlichen Zeiten angeboten, um eine breite Masse zu erreichen. An den 

Informationsständen konnten Interessierte zudem eine „Beteiligung To Go“ in Empfang neh-

 

13 Die Erarbeitung des MEP und die entsprechenden öffentlichen Beteiligungen erfolgten überwiegend während der 
COVID-19-Pandemie. Dadurch haben sich vereinzelt Verzögerungen im Erarbeitungsprozesses ergeben.  
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men: Dabei handelte es sich um ein analoges Beteiligungsformat, bei dem Teilnehmende ne-

ben Informationen zum Prozess auch die Möglichkeit zur Bewertung einzelner Zukunftserzäh-

lungen erhielten und eigene Zukunftsvorstellungen für Braunschweigs Mobilität entwickeln 

konnten. Bei den Zukunftserzählungen handelte es sich um vier mitunter überspitzte utopi-

sche Visionen, wie die Zukunft der Mobilität in Braunschweig aussehen könnte. Dabei dienten 

die im Zwischenbericht beschriebenen strategischen Zielfelder als Grundlage: 

1. Der Mensch als Maßstab – Mobilität stadt- und sozialverträglich organisieren, für 

mehr Lebensqualität in Braunschweig 

2. Mobilität für alle – Gleichberechtigten Zugang, um gesellschaftliche Teilhabe für alle 

zu gewährleisten 

3. Erreichbarkeit sichern und fördern – Gute Mobilitätsangebote für alle Verkehrsträger 

4. Selbstverständlich unterwegs – Sicher, komfortabel und einfach mobil sein 

5. Umweltgerechte Mobilität – Klimafreundlich, emissionsarm und energieeffizient für 

eine gesunde Stadt 

6. Mobilität der Zukunft – Digitalisierung mitdenken und intelligente Ansätze der Mobili-

tät fördern 

Die einzelnen Erzählungen schlossen sich dabei nicht gegenseitig aus, auch wenn es selbstver-

ständlich Konflikte zwischen einzelnen Teilaspekten gab. Die vier Erzählungen lauteten wie 

folgt: 

• Umweltgerechte Mobilität 

• Soziale Mobilität 

• Vernetzte Mobilität 

• Sichere Mobilität 

Die ausgefüllten Bögen konnten anschließend an einem Info-Stand oder im Rathaus abgege-

ben oder eingescannt per Mail geschickt werden.  

Die „On-Tour“- und „To-Go“-Beteiligung wurde von einer weiteren Online-Beteiligung flan-

kiert, die vom 28. Mai bis zum 30. Juni 2021 lief. Dort konnten die Braunschweigerinnen und 

Braunschweiger die vier Zukunftserzählungen und ihre einzelnen Teilaspekte bewerten und 

ebenfalls eigene zukünftige Gestaltungsvorschläge einbringen. Insgesamt gingen mehr als 

7.500 Hinweise ein.  

Die Europäische Mobilitätswoche fand 2021 unter dem Motto „Aktiv, gesund und sicher un-

terwegs“ vom 16. September bis 22. September statt. In Braunschweig fanden in diesem Zeit-

raum zahlreiche Vorträge, Fahrradtouren, Rundgänge und viele andere Veranstaltungen statt. 

Auch der MEP war mit einer Ausstellung während der gesamten Woche vor Ort. Auf dem 

Platz der Deutschen Einheit, direkt vor dem Rathaus, konnten sich Interessierte auf Stellwän-

den über erste Analyseergebnisse, die strategischen Zielfelder, Ausschnitte der Beteiligung 

zu den Zukunftserzählungen und den allgemeinen Erstellungsprozess des MEP informieren. 
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1.1.3. Szenariospiel 

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2022 fand am 16. September ein MEP-

Happening statt. Über eine Bodenkarte mit beispielhaft verorteten Maßnahmen konnten In-

teressierte am Platz der Deutschen Einheit über die exemplarischen Vorschläge diskutieren 

und zusätzliche Hinweise geben. Dies erfolgte v.a. anhand der Leitfragen „Wie findest du 

diese Maßnahmen für Braunschweig?“ und „Was fehlt dir noch?“.  

Nach dem Motto „Plane Deine Mobilität der Zukunft“ konnten Bürgerinnen und Bürger zu-

sätzlich an einem digitalen Mobilitätsspiel teilnehmen. Aus einem Katalog an vorformulier-

ten Maßnahmen konnte ein eigenes Mobilitätsszenario zusammengestellt werden. So be-

stand die Möglichkeit eigene Wünsche und Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung der 

Mobilität in Braunschweig einzubringen.   

Die einzelnen Maßnahmen wurden in übergeordneten Kategorien zu verschiedenen mobili-

tätsbezogenen Themenbereichen zusammengefasst. Zu jeder Maßnahme war eine ausführli-

che Beschreibung aufrufbar, welche diese im Detail erläutert. Jede Einzelmaßnahme war mit 

einem bestimmten Budget zwischen 10 und 250 „Mobilitätseuro“ verbunden. Alle Teilneh-

menden hatten ein Gesamtbudget von insgesamt 700 „Mobilitätseuro“ zur Verfügung. 

Dadurch konnte die Maßnahmenauswahl nicht willkürlich erfolgen, sondern unterlag einem 

begrenzten finanziellen Rahmen. Insgesamt haben sich 563 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zur Beteiligung eingebracht. 

1.1.4. Zielszenario 

Ein Vorschlag für das Zielszenario entstand durch die Bürgerinnen und Bürger Braunschweigs. 

Das „Bürger:innen-Szenario“ wurde in der Zeit vom 16. bis zum 21. September .2023 auf dem 

Platz der Deutschen Einheit im Verlauf der Europäischen Mobilitätswoche 2023 erarbeitet. 

Dabei konnten Bürgerinnen und Bürger entweder mit Klebepunkten an vorbereiteten Säulen, 

welche alle zuvor zusammengestellten Maßnahmen aufgeführt hatten, oder mittels eines Pa-

pierbogens für ihre favorisierten Maßnahmen stimmen. Die Betreuung vor Ort zur Einbezie-

hung der Passierenden erfolgte durch permanent anwesendes Fachpersonal. 

1.2. Allgemeine Kommunikation 

Auf der Projektwebsite wurde über alle wichtigen Schritte und Termine des MEP informiert. 

Darüber hinausgehende Fragen zum MEP konnten direkt über das Funktionspostfach 

mep@braunschweig.de gestellt werden. Zusätzlich dazu bündelte der Newsletter alle wichti-

gen Informationen, von anstehenden Terminen bis hin zu wichtigen Zwischenergebnissen. 
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Pressemitteilungen und Social-Media-Beiträge wurden parallel zum Prozess durch die Verwal-

tung veröffentlicht. Alle Newsletter sind neben zahlreichen weiteren Informationsmaterialien 

im Downloadbereich der Projektwebsite abrufbar. 

Alle prozessbegleitenden Veranstaltungen wurden zudem transparent und wertfrei doku-

mentiert. Die Dokumentationen der öffentlichen Beteiligungsveranstaltungen wurden im 

Nachgang der Veranstaltungen ebenfalls auf der Projektwebsite des MEP veröffentlicht. 

1.2.1. Web-Auftritt 

Auf der eigens für die Erstellung des MEP eingerichteten Website unter dem Link 

https://mep.braunschweig.de/ konnten sich Bürgerinnen und Bürger mit dem MEP vertraut 

machen. Neben grundsätzlichen Informationen über die einzelnen Bestandteile eines MEP 

konnten sich Interessierte im Bereich „News“ über den Prozess auf dem Laufenden halten 

oder sich direkt für den Newsletter anmelden. Insbesondere dem Beteiligungsprozess wurde 

viel Platz eingeräumt, sodass sich schnell erkennen ließ, wann, wo und wie Interessierte sich 

einbringen können.  

Mit Blick auf die kommende Projektphase der Umsetzung und des Monitorings des MEP wird 

die online-Kommunikation weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Es ist vorgesehen, mit den 

Unterlagen und Informationen zu den zurückliegenden Projektphasen auf die Homepage der 

Stadt Braunschweig umzuziehen. Über sie Unterseite „Mobilität und Verkehr“ wird perspekti-

visch rund um die Mobilitätsentwicklung in Braunschweig informiert.  

1.2.2. Prozesszeitung 

Ergänzend zum Web-Auftritt des MEP gab es die Prozesszeitung. Die 40-seitige Broschüre er-

schien im September 2020 zum Start der Europäischen Mobilitätswoche und informiert um-

fassend über den gesamten Entwicklungsprozess des MEP und zu seinen einzelnen Themen-

feldern. Die Prozesszeitung beinhaltete zudem ein Glossar, das über unterschiedliche Be-

griffe aus den Themen Mobilität und Verkehr aufklärt. Bei Beteiligungs-Veranstaltungen zum 

MEP in Braunschweig lag die handliche Broschüre vor Ort aus.  
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2. Der Weg zum Zielszenario  

Anhand von Szenarien wurden verschiedene Optionen für die zukünftige Entwicklung der 

Verkehrs- und Mobilitätssituation in Braunschweig ausgearbeitet, um Erkenntnisse hinsicht-

lich Maßnahmenwirkungen und Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Maßnahmen 

abzuleiten. Diese Erkenntnisse flossen in die Erstellung des Handlungskonzeptes ein.  

Diese Zukunftsszenarien beschreiben mögliche Zukunftsbilder des Mobilitäts- und Verkehrs-

geschehens auf der Grundlage unterschiedlicher Handlungskonzepte. Zukunftsszenarien sol-

len dabei die Spannbreite der zukünftigen Verkehrsentwicklung in Abhängigkeit von Maßnah-

men sowie den demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abbilden. Sie sind 

also keine Prognosen, sondern die Kombination fachlich und politisch vorgedachter Maßnah-

men und Entwicklungen. Die Zukunftsszenarien wurden hinsichtlich ihrer Wirkungen unter-

sucht, um bewusst zu machen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten bestehen und mit wel-

chen verkehrsplanerischen Maßnahmen welche Wirkungen und Ergebnisse in Hinblick auf die 

strategischen Zielfelder erreicht werden können. Damit trugen sie dazu bei, die Wirksamkeit 

von Konzepten und die daraus ableitbaren Konsequenzen und Handlungsstrategien abzu-

schätzen. Die Zukunftsszenarien stellen jeweils unterschiedliche Fokussierungen dar und da-

mit eine Bandbreite der Entwicklung, beschreiben aber noch keine Umsetzungsstrategien.  

 

Abbildung 4: Methodik Szenarienvergleich 
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Es wurden insgesamt drei Zukunftsszenarien vorgedacht und vor dem Hintergrund möglicher 

inhaltlicher Schwerpunkte je Szenario gemeinsam mit den prozessbeteiligten Gremien disku-

tiert.  

 

Um die Vergleichbarkeit der Zukunftsszenarien mit der allgemeinen Verkehrsentwicklung 

ohne die Implementierung der jeweiligen Maßnahmen herzustellen, wurde ein Prognose-Null-

fall 2035 erstellt. Hierbei wurden auch die aus den vorherigen Arbeitsphasen an den MEP her-

angetragenen Anmerkungen für eine zukünftige Entwicklung einbezogen und berücksichtigt. 

Nach Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte der Szenarien, wurden diese mit Maßnah-

menpaketen – abgeleitet aus den Beteiligungsprozessen und der Analyse – gefüllt. Der 

nächste Schritt war eine zweistufige Wirkungsabschätzung: 

Qualitative Bewertung: Die Einzelmaßnahmen der Zukunftsszenarien wurden daraufhin be-

wertet, ob sie jedes der 17 Einzelziele der strategischen Zielfelder unterstützen, ob sie sich 

dem Ziel ggü. neutral verhalten oder ob die Maßnahme eine gegenteilige Wirkung hervorruft. 

Diese an die Delphi-Methode angelehnte Vorgehensweise wurde in mehreren Abstimmungs-

runden – insbesondere mit der Verwaltung – wiederholt und unter Beteiligung der weiteren 

Gremien (siehe Kap. 0.6) finalisiert. 

Quantitative Bewertung: Die Szenarien wurden mittels einer verkehrsmodellgestützten Un-

tersuchung bewertet und in ihrer Wirkung (u. a. Modal Split, Verkehrsleistung, Treibhausgas-

Emissionen) analysiert. Bei diesem Schritt wurden keine Einzelmaßnahmen untersucht, son-

dern die Gesamtwirkung der Maßnahmenpakete jedes Szenarios. Dabei wurde das neue Ver-

kehrsmodell Braunschweig als „Werkstatt“(Vorab)-Version für die Bewertung der Szenarien 

eingesetzt. Wenngleich der Modellansatz und der Datenkranz des neuen Modells nicht direkt 

mit dem WVI-Modell, mit dem die Berechnungen für das finale Basisszenario und das Zielsze-

nario vorgenommen wurden, übereinstimmt, sind die Wirkungsweisen und Veränderungen in 

den Indikatoren vergleichbar.  

Die Modellierung der verkehrlichen Wirkungen wurde für folgende Zukunftsszenarien vorge-

nommen. Der Vergleich zum Analysefall bezieht sich auf das Analysejahr 2018 des neuen Ver-

kehrsmodells Braunschweig (Arbeitsstand Frühjahr 2023). 

• Prognose-Nullfall 2035 

• Zukunftsszenario 1 - Smarte Mobilität 

• Zukunftsszenario 2 - Starker Umweltverbund 

• Zukunftsszenario 3 - Stadtraum für Menschen 

Dabei werden die im Kapitel 3.1 aufgeführten Indikatoren betrachtet, die die Zielerreichung 

der einzelnen Zielfelder quantifizieren. 
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2.1. Prognose-Nullfall 2035 

Der Prognose-Nullfall 2035 beinhaltet in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur 

städtische und regionale Maßnahmen mit Satzungs- und Aufstellungsbeschluss. Entsprechend 

des Ansatzes einer Worst-Case-Betrachtung wurden darüber hinaus Planungen in den Prog-

nose-Nullfall aufgenommen, die trotz nicht vorliegender Planungsbeschlüsse denkbar oder 

perspektivisch möglich sind.  

Der Prognose-Nullfall 2035 beinhaltet dabei die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruk-

tur (Bevölkerung einschl. Demografie, Arbeitsplätze, Schul- und Studienplätze, Einkaufs- und 

Freizeiteinrichtungen), Entwicklungen in den Verkehrsangebotssystemen (Kfz-Verkehr, öf-

fentlicher Verkehr, Fuß- und Radverkehr) sowie das Mobilitätsverhalten mit veränderten Rah-

menbedingungen (Homeoffice, Videokonferenzen, Elektrifizierung der Fahrzeugflotte etc.). 

Zudem enthält es alle bereits beschlossenen und bis 2035 voraussichtlich umgesetzten Maß-

nahmen in den Verkehrssystemen. Zusammengefasst sind dies: 

• Maßnahmen des Ziele- und Maßnahmenkatalogs „Radverkehr in Braunschweig“  

• Radschnellverbindungen ins Umland (WOB, WF/SZ, Vechelde) 

• Umsetzung des Stadtbahnausbaukonzeptes in allen Stufen 

• Bau von drei neuen Bahnhaltepunkten (BS-West, Bienrode, Leiferde) 

• Taktverdichtung Regionalverkehr SPNV und Bus 

• Parkraumbewirtschaftung Innenstadt 

Der Prognose-Nullfall 2035 stellt somit den aktuellen Trend der Braunschweiger Mobilitäts-

entwicklung dar, ohne dass weitere über den heutigen Stand hinausgehenden Aktivitäten (z. 

B. für den Klimaschutz) unternommen werden. 

Die Eckwerte der Verkehrsnachfrage und des Modal-Split bezogen auf die Stadt Braun-

schweig zeigt die nachfolgende Abbildung 6. Zum Vergleich zeigt die Abbildung 5 die Werte 

für den Analysefall 2018. 
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Abbildung 5: Eckwerte der Verkehrsnachfrage im Analysefall 2018 

 

 

Abbildung 6: Eckwerte der Verkehrsnachfrage im Prognose-Nullfall 2035 

  

Mit den Maßnahmen des Prognose-Nullfalls 2035 steigt im Binnenverkehr die Verkehrsnach-

frage im Radverkehr um vier Prozentpunkte sowie im ÖPNV um zwei Prozentpunkte an. Da-

gegen sinkt der MIV um fünf Prozentpunkte ab, ebenso sinkt der Anteil des Fußverkehrs 

leicht um einen Prozentpunkt gegenüber dem Analysefall.  

Im Ziel und Quellverkehr der Stadt zeigen sich ebenfalls Veränderungen im Modal-Split: auf-

grund der weitreichenden Verbesserungen im ÖPNV-Angebot sowie durch die unterstellten 

Verbesserungen im Radverkehr mit den Radschnellverbindungen geht der MIV um acht Pro-

zentpunkte zurück, dagegen gewinnen der Radverkehr und der ÖPNV jeweils vier Prozent-

punkte hinzu. 
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2.2. Zukunftsszenario 1 – „Smarte Mobilität“ 

Beim Zukunftsszenario „Smarte Mobilität“ steht der technische Fortschritt durch Digitali-

sierung im Vordergrund und bildet den strategischen Schwerpunkt. Mit der fortschreitenden 

Digitalisierung kommen in diesem Szenario (digitale) Technologien vermehrt zum Einsatz, 

um den Verkehr und die Mobilität in Braunschweig nachhaltig zu gestalten. Neue technische 

und digitale Hilfsmittel (z. B. Echtzeitinformationen im ÖPNV, smartes Parkleitsystem, ver-

netzte Buchungsplattformen) verbessern die Vernetzung und die Nutzung bestehender und 

neuer Verkehrsmittel auf einem Weg. Ob an modernen Mobilitätshubs, an kleinen Mobilitäts-

stationen, an denen verschiedene Mobilitätsangebote gebündelt werden, oder Mobilitätsan-

gebote, die bedarfsorientiert verfügbar sind (on-demand-Systeme): innerhalb kürzester Zeit 

ist die einfachste und schnellste Mobilitätsform auffindbar. Durch verschiedene Zugänge (di-

gital und analog) und Informationsangebote ist eine einfache, transparente und barrierearme 

Nutzung für Alle möglich. Ein gemeinsames Buchungssystem ermittelt für jeden Verkehrs-

zweck und jede Lebenssituation das passende Angebot und den günstigsten Preis.  

Ein bedarfsorientiertes Netz an E- Ladesäulen in Kombination mit dem zusätzlichen Ausbau 

lokaler/quartiersbezogener Anlagen für erneuerbare Energien (PV) ermöglicht es, dass die 

Braunschweigerinnen und Braunschweiger sich mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen lo-

kal CO2-neutral durch die Stadt bewegen. Ein smartes Leitungsnetz ermöglicht die Einbindung 

der Fahrzeugbatterien als Energiepuffer für den stadtweiten Energiebedarf und trägt damit 

zur Stabilität der Versorgung mit erneuerbaren Energien bei (Smart Grid). Technologien wie 

künstliche Intelligenz und Sensoren sorgen dafür, dass sich Fahrzeuge, wie Shuttle-Busse, au-

tonom fortbewegen und der Verkehrsfluss durch smarte Ampelschaltungen und Wegwei-

sung nicht ins Stocken gerät. Dadurch steigt die Verkehrssicherheit und die Leitung und Rege-

lung von Verkehrsströmen noch effizienter geworden. 

Schwerpunkte 
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Abbildung 7: Visualisierung des Szenarios Smarte Mobilität  

 

Quelle: urbanista 

Maßnahmen 

Zusätzlich zum Prognose-Nullfall sind folgende Maßnahmen berücksichtigt: 

• Das zu Fuß-Gehen wird durch Maßnahmen wie fußgängerfreundliche Kreuzungen 

und Querungen, Leitsystem, Beleuchtung gestärkt 

• Es gibt weitere Optimierungen für den Radverkehr, z. B. bei den LSA-Schaltungen 

und ein Parkleitsystem in der Innenstadt  

• Der ÖPNV wird durch Smartes Ticketing, Ausbau von On-Demand-Verkehren verbes-

sert 

• Im Kfz-Verkehr werden die Dynamische Verkehrssteuerung/-lenkung und die Kom-

munikation der Fahrzeuge mit der Infrastruktur (Car2X) umgesetzt.  

Für den ruhenden Verkehr erfolgt ein konsequentes Parkraummanagement in der 

Kernstadt inkl. der Ringgebiete 

• Aufbau attraktiver inter- und multimodaler Angebote mit Mobilitätsstationen, Aus-

bau Carsharing und Bikesharing, Bündelung aller Mobilitätsangebote in einem Bu-

chungssystem 

• Es erfolgt ein konsequenter Ausbau der Ladeinfrastruktur und damit verbunden ein 

Anstieg der Fahrzeuge mit Alternativen Antrieben. Dies gilt auch für die Busflotte 

Vernetze Mobilität

 

Lade- und Sharingstation 

Lokale Energieproduktion

 

Neue digitale Medien 

Autonomes Fahren 

On-Demand-Angebote 

Smarter Lieferverkehr 

TOP 2

30 von 226 in Zusammenstellung



Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ Seite 27 von 128 

• Für den Wirtschaftsverkehr erfolgt die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Lo-

gistikstudie Innenstadt sowie der Aufbau eines effizienten Lieferzonenmanagements 

und eines Lkw-Leitsystems 

• Bündelung aller Mobilitätsangebote in ein Buchungssystem 

• Smartes Parkleitsystem 

• Ausbau von On-Demand-Verkehren vorantreiben (flexibler ÖPNV) 

Wirkungen 

Die Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage und den Modal Split sowie die Veränderungen 

zum Analysefall zeigt die Abbildung 8.  

Abbildung 8: Eckwerte der Verkehrsnachfrage im Szenario 1 - Smarte Mobilität 

 

 

Die Strategien und Maßnahmen im Szenario Smarte Mobilität führen zu einem weiteren Rück-

gang des MIV sowohl im Binnenverkehr als auch im Quell- und Zielverkehr um jeweils neun 

Prozentpunkte gegenüber dem Analysefall. Der MIV-Anteil im Binnenverkehr beträgt jetzt 

lediglich 26 %, im Quell- und Zielverkehr sinkt er auf 75 % ab. Dagegen gibt es deutliche Ge-

winne für den Fahrradverkehr sowie für den ÖPNV. Die ÖPNV-Anteile steigen sowohl für den 

Binnenverkehr als auch für den Quell- und Zielverkehr auf 13 % an. Der Radverkehr erreicht in 

diesem Szenario im Binnenverkehr einen Anteil von 28 %, im Quell- und Zielverkehr von 9 %. 

2.3. Zukunftsszenario 2 – „Starker Umweltverbund“ 

Beim Zukunftsszenario „Starker Umweltverbund“ steht die Förderung des Öffentlichen Ver-

kehrs, des Radverkehrs und des Fußverkehrs im Mittelpunkt. Hierbei sollen Angebote der Inf-

rastrukturplanungen sowie eine Steigerung des Komforts und der Qualität dazu führen, dass 
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die Menschen bei persönlichen Mobilitätsentscheidungen häufiger den Umweltverbund wäh-

len.  

Mit sehr gut ausgebauten und leicht zugänglichen Mobilitätsangeboten des Umweltverbun-

des (Rad, Fuß und ÖPNV) fallen freiwillige Änderungen des Mobilitätsverhaltens von denje-

nigen, die bisher mit dem Auto unterwegs waren, leicht. Dafür sorgen attraktive Alternati-

ven, weshalb eine Angebotsoffensive für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes nötig ist. 

Hierzu gehört der Ausbau von Radwegen, ein zuverlässiger ÖPNV, flexible Sharing-Ange-

bote bis hin zu kurzen und barrierefreien Fußwegen zum nächsten Nahversorgungszentrum. 

Dadurch wird an vielen Stellen eine Abwägung der Priorisierung zwischen den unterschiedli-

chen Verkehrsmitteln erforderlich.  

Aber nicht nur der Ausbau, sondern auch die Sanierung bestehender Infrastrukturen verbun-

den mit einer Qualitätsverbesserung sorgen für eine hohe Attraktivität des Umweltverbun-

des. So entsteht ein dichtes Wegenetz für Bus und Bahn sowie Rad- und Fußverkehr, das die 

unterschiedlichen Stadtteile verbindet und ihre Erreichbarkeit untereinander verbessert. 

Ziele des täglichen Bedarfs, wie z. B. zum Einkaufen oder zur Arbeit, sind dann mit den Ange-

boten des Umweltverbundes und der Sharing-Flotten schneller, leichter und kostengünstiger 

als mit dem privaten Pkw zu erreichen. Eine optimale Vernetzung der Verkehrsmittel – auch 

im Umland – macht die Nutzung des eigenen Pkws auch für Pendelnde obsolet. Flexible und 

digitale Buchungsoptionen erleichtern das Umsteigen auf den und innerhalb des Umweltver-

bund(s).  

Schwerpunkte 
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Abbildung 9: Visualisierung des Szenarios Starker Umweltverbund 

 

Quelle: urbanista 

Maßnahmen 

Zusätzlich zu den Maßnahmen im Prognose-Nullfall sind schwerpunktmäßig folgende Maß-

nahmen berücksichtigt: 

• Weitere Verbesserungen für den Radverkehr (Netz, Qualität, Velorouten, Protec-

ted bike lanes, Neubau von Fahrradparkhäusern) 

• Aufbau attraktiver inter- und multimodaler Angebote Park + Ride, Bike + Ride, 

Mobilitätsstationen, Ausbau Carsharing und Bikesharing 

• Deutliche Attraktivierung des ÖPNV-Angebotes durch Taktverdichtung im Stadt- 

und Regionalverkehr, Busbeschleunigung sowie attraktives Tarifsystem, flexible 

Bedienung 

• Ausbau des Bahnangebotes durch zusätzliche Stationen (Kralenriede und BS-

Harvesse) 

• Der Kfz-Verkehr wird durch stadtweite Verkehrsberuhigung, Umbau des City-

Rings und des Wilhelminischen Rings, Einrichtung einer Low-Emission-Zone in der 

Innenstadt eher zurückgenommen, Erhöhung der Gebühren des Bewohnerparkens  

 

Shared Space 

fahrradfreundlich 

Treffpunkte 
Neue Grünflächen 

lebenswert 
kinderfreundlich 

Spielstraße

 

Fahrradschnellweg ins Umland
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Wirkungen 

Die Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage und den Modal Split sowie die Veränderungen 

zum Analysefall zeigt die Abbildung 10.  

 

Abbildung 10: Eckwerte der Verkehrsnachfrage im Szenario 2 - Umweltverbund 

 

 

Die starke Förderung des Umweltverbundes, also des ÖPNV sowie des Rad- und Fußverkehrs 

führen zu einem deutlichen Rückgang des MIV sowohl im Binnenverkehr als auch im Quell- 

und Zielverkehr um zwölf bzw. 15 Prozentpunkte gegenüber dem Analysefall. Der MIV-Anteil 

im Binnenverkehr beträgt jetzt lediglich 23 %, im Quell- und Zielverkehr sinkt er auf 69 % ab. 

Dagegen gibt es deutliche Gewinne für den Fahrradverkehr sowie für den ÖPNV. Die ÖPNV-

Anteile steigen auf 16 bzw. 17 % an. Der Radverkehr erreicht in diesem Szenario im Binnen-

verkehr mit einer starken weiteren Förderung einen Anteil von 29 %, im Quell- und Zielver-

kehr von 12 %. 

2.4. Zukunftsszenario 3 – „Stadtraum für Menschen“ 

Im Szenario 3 steht eine Entwicklung des Stadtraums im Fokus, die auf Nachhaltigkeit und 

Klimaanpassung ausgelegt ist. Neben Verhaltensänderungen aufgrund verbesserter Mobili-

tätsangebote sind in diesem Szenario von staatlicher bzw. kommunaler Seite zusätzlich Reg-

lementierungen und Einschränkungen bestehender, nicht-nachhaltiger Fortbewegungsar-

ten als begleitende Maßnahme notwendig. Eine Verhaltensänderung hin zu einer nachhalti-

gen Mobilität wird aktiv angestoßen. Durch eine Neuverteilung der Flächen muss der Ver-

kehrsraum umstrukturiert werden und andere Verkehrsträger werden eingeschränkt. Ziel 

sind neue Räume, die nicht nur als Transitorte dienen, sondern wieder verstärkt Funktionen 
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des gesellschaftlichen Lebens, der Erholung, des Aufenthalts und des sozialen Austausches 

übernehmen. 

Neben der Angebotsausweitung und einer verbesserten Vernetzung der Verkehrsmittel sol-

len weitere Anreize geschaffen werden, um von dem eigenen Pkw auf den Umweltverbund 

umzusteigen. Dazu können etwa autoarme Quartiere oder eine autoarme Innenstadt gehö-

ren. Durch eine Vielzahl an intermodalen Angeboten ist die Innenstadt sehr gut – auch aus pe-

ripheren Lagen - erreichbar. Mithilfe von Durchfahrtsbeschränkungen wird der Kfz-Verkehr 

auf einem bestimmten Straßennetz gebündelt und sensible Straßenabschnitte geschont. Der 

Lieferverkehr wird mit einer Vielzahl an zusätzlichen Warenumschlagplätzen effizienter und 

zielgerichteter organisiert. Weitere innerörtliche Streckenabschnitte werden verkehrsberu-

higt, sodass zum einen die Verkehrssicherheit erhöht und gleichzeitig die Umweltbelastung 

reduziert wird. Die Parkraumbewirtschaftung wird ausgeweitet, Flächen des ruhenden Kfz-

Verkehrs werden damit optimiert und anderen Nutzungen zugänglich gemacht, wodurch der 

öffentliche Raum zusätzlich aufgewertet wird. 

Durch ein stadtweites Kommunikationskonzept ist die Akzeptanz bei allen Braunschweige-

rinnen und Braunschweigern für Veränderungen gestiegen und das Verkehrsgeschehen ist 

durch ein harmonisches Miteinander und von gegenseitiger Rücksichtnahme aller Verkehrs-

teilnehmenden geprägt.  

Schwerpunkte 
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Abbildung 11: Visualisierung des Szenarios Stadtraum für Menschen 

 

Quelle: urbanista 

Maßnahmen 

Zusätzlich zu den Maßnahmen im Prognose-Nullfall ist berücksichtigt: 

• Eine Flächenneuverteilung der Verkehrsräume bewirkt mehr Teilhabe und Aus-

tausch im Leben der Braunschweiger Bevölkerung. 

• Qualitäten für Fußverkehr, fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungen, 

Barrierefreiheit, Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Grün in Straßenräumen 

• Weitere Verbesserungen für den Radverkehr (Netz, Qualität, Velorouten, Protec-

ted bike lanes)  

• Konzepterstellung zur Umgestaltung von Innenstadtstraßen mit Reduktion der 

Flächen für den Kfz-Verkehr zugunsten von Rad- und Fußverkehr ist zu erstellen. 

• Stadtweite Verkehrsberuhigung für den Kfz-Verkehr, Umbau City-Ring, Wilhelmi-

nischer Ring, Autoarme Innenstadt als Low-Emission-Zone ohne Durchgangsver-

kehr, City-Maut, autoarme Wohnquartiere  

• Parkraum-Bedarfsprüfung, Planung von Quartiersgaragen in Neubaugebieten 

und Bestandsquartiere 

Mehr Flächen für den ÖPNV 

Busbeschleunigung 

Nachhaltige Mobilität 

Bike-Sharing 

Car-Sharing 

Größere Geh- und Fahrradwege 

Parklets 

Neue Mobilitätsstationen 

Fahrradschnellweg 
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• Neuaufteilung und Umgestaltung von Verkehrsräumen 

• Orientierung am Leitbild der 15 Minuten-Stadt, Engere Verzahnung zwischen 

Stadt- und Verkehrsentwicklung 

 

Wirkungen 

Die Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage und den Modal Split im Szenario 3 – Stadtraum 

für Menschen sowie die Veränderungen zum Analysefall 2016 zeigt die Abbildung 12. 

 

Abbildung 12: Eckwerte der Verkehrsnachfrage im Szenario 3 – Stadtraum für Menschen 

 

 

Das Szenario 3 „Stadtraum für Menschen“ beinhaltet insgesamt weniger Maßnahmen zur För-

derung des Umweltverbundes, dagegen sind einige Reglementierungen insbesondere für den 

Kfz-Verkehr unterstellt. Die Wirkungen sind aber ähnlich zu den Wirkungen in den vorange-

gangenen Szenarien:  

Es zeigt sich ein deutlicher Rückgang des MIV sowohl im Binnenverkehr als auch im Quell- und 

Zielverkehr um zwölf bzw. elf Prozentpunkte gegenüber dem Analysefall. Der MIV-Anteil im 

Binnenverkehr beträgt jetzt 23 %, im Quell- und Zielverkehr sinkt er auf 73 % ab. Dagegen 

gibt es Gewinne für den Fahrradverkehr sowie für den ÖPNV. Die ÖPNV-Anteile steigen auf 

13 bzw. 14 % an. Der Radverkehr erreicht in diesem Szenario im Binnenverkehr einen Anteil 

von 29 %, im Quell- und Zielverkehr von 10 %. 
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2.5. Zusammenfassung der Ergebnisse der Zukunftssze-
narien 

Die Abbildung 13 zeigt in einer Gesamtschau die Wirkungen der untersuchten Zukunftsszena-

rien auf die Fahrleistung im Stadtgebiet von Braunschweig und die Treibhausgasemissionen.  

Im Prognose-Nullfall zeigen sich nur geringe Wirkungen auf die Fahrleistungen, die auf den 

Straßen im Stadtgebiet Braunschweig nur um ein Prozent abnimmt. Die Treibhausgas-Emissi-

onen nehmen im Basisszenario um 29 % ab, was i. w. auf die bis 2035 gemäß HBEFA deutlich 

ansteigende Elektrifizierungsquote der Fahrzeugflotte sowohl für PKW als auch für leichte 

Nutzfahrzeuge und schwere Lkw zurückzuführen ist.  

Die Rückgänge der Fahrleistungen liegen in den einzelnen Zukunftsszenarien zwischen 6 % im 

Szenario 1 und 14 % im Szenario 2 – „Starker Umweltverbund“. In diesem Szenario zeigen sich 

gemeinsam mit dem Szenario 3 – „Stadtraum für alle“ auch die stärksten Reduktionen bei den 

Treibhausgasemissionen. 

Abbildung 13: Wirkungen der Basisprognose (Prognose-Nullfall) und der drei Zukunftsszena-
rien auf Fahrleistung und THG-Emissionen 

 

 

Aus den Berechnungen der Zukunftsszenarien mit dem Verkehrsmodell lassen sich folgende 

Erkenntnisse zusammenfassen: 

• Im Binnenverkehr der Stadt erreichen alle drei Szenarien hohe Wegeanteile im Um-

weltverbund, der MIV-Anteil sinkt auf Anteile von 23-26 % ab. 

• Im Quell- und Zielverkehr zeigen sich ebenfalls deutliche Verlagerungen auf ÖV 

und Radverkehr, es verbleiben aber MIV-Anteile zwischen 69 und 75 %. 

• Bei der Verkehrsleistung zeigen sich weniger starke Effekte, da die modalen Verla-

gerungen insbesondere im Binnenverkehr eher auf den kurzen Wegen erfolgen 

(Fuß- und Radverkehr). 
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• Die Fahrleistungen im Kfz-Verkehr im Stadtgebiet sinken je nach Szenario um 6 % 

bis 14 % gegenüber dem Analysefall ab. Dabei zeigen sich die stärksten Abnahmen 

im Umweltverbund-Szenario aufgrund der Verlagerungen auf den ÖV mit längeren 

Fahrtweiten. 

• Die THG-Emissionen im Kfz-Verkehr im Stadtgebiet sinken je nach Szenario um 

34 % bis 36 % gegenüber dem Analysefall ab, darin enthalten sind -28 % aufgrund 

der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte.  

• Die drei Zukunftsszenarien haben unterschiedliche Wirkungsweisen: während in 

den Szenarien 1 und 2 i. W. auf die Förderung des Umweltverbundes gesetzt wird, 

beinhaltet das Szenario 3 – „Stadtraum für Menschen“ eher Maßnahmen auf, mit 

denen der fließende und ruhende Kfz-Verkehr gesteuert werden kann.  

• Ein Zusammenwirken aller Maßnahmen ist in keinem Szenario enthalten, insofern 

erreicht auch kein Szenario allein das Ziel einer Reduktion der THG-Emissionen von 

67 %.  

Für das Zielszenario wird ein Zusammenführen der wirksamsten Maßnahmen im Sinne eines 

Maßnahmenmixes empfohlen, zudem wird eine weitere Verschärfung und Konkretisierung 

der Maßnahmen erforderlich. 
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3. Das Zielszenario 

Für das Zielszenario wurden insgesamt 88 Maßnahmen final ausgewählt und abgestimmt, 

welche in das spätere Handlungskonzept (siehe Kap. 4) übersetzt werden. Das Zielszenario 

berücksichtig alle 11 Handlungsfelder und ist somit verkehrsmittelübergreifend angelegt: 

• Radverkehr • Fußverkehr 

• Inter- und Multimodalität • Fließender Kfz-Verkehr 

• Wirtschaftsverkehr • Ruhender Kfz-Verkehr 

• Alternative Antriebe • Öffentlicher Verkehr 

• Mobilitätsmanagement • Raum- und Siedlungsentwicklung 

• Verkehrssicherheit  

Mit insgesamt 40 Maßnahmen entfallen knapp die Hälfte der Maßnahmen auf den Mobilitäts-

verbund (Fuß- und Radverkehr, Umweltverbund). Ungefähr jede vierte Maßnahme entfällt auf 

den Kfz-Verkehr (Wirtschaftsverkehr, fließender und ruhender Kfz-Verkehr). Wichtig hierbei 

ist, dass das Zielszenario nicht nur Angebotsmaßnahmen enthält (z. B. Bikesharing-Angebot, 

Mobilitätsstationen), sondern ebenfalls Maßnahmen benennt, die für Verhaltensänderungen 

bei Verkehrsteilnehmenden sensibilisieren (z. B. Verkehrsberuhigung, Parkraummanage-

ment). Das Zusammenspiel der wirksamsten Maßnahmen im Sinne eines Maßnahmenmixes 

ermöglicht Synergieeffekte und positive Wechselwirkungen zwischen den Maßnahmen, um in 

der Gesamtheit die Ziele einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilitätsentwicklung 

zu erreichen.  

Auf Grundlage der qualitativen Bewertung (siehe Kap. 2) zeigt sich, dass das Zielszenario alle 

17 Ziele der strategischen Zielfelder in unterschiedlicher Stärke adressiert. Die folgenden 

Ziele werden durch die 88 Maßnahmen am stärksten angesprochen: 

• verkehrsbedingte Emissionen verhindern 

• Umweltverbund stärken und bevorrechtigen 

• Daseinsvorsorge für Stadt und Region sichern 

Es wird deutlich, dass das Zielszenario bei allen Zielen einen vergleichsweise hohen Wert er-

reicht (siehe Abbildung 14). Insbesondere dort, wo die Maßnahmenszenarien aufgrund ihrer 

Schwerpunktsetzung Schwächen aufweisen, kann das Zielszenario eine höhere Zielansprache 

erreichen. Dies hebt den integrierten und übergreifenden Charakter für alle Themen, Ziele 

und Verkehrsmittel hervor und zeichnet das Zielszenario entsprechen aus.  

Die quantitative Auswertung des Zielszenarios wird in Kap. 3.4 aufgezeigt, während Kap. 4 de-

tailliert auf die Handlungsfelder und Maßnahmen des Zielszenarios eingeht. 
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Abbildung 14: Vergleich Zielerreichung der Szenarien 
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3.1. Verkehrsmodellierung im MEP-Prozess  

Das Verkehrsmodell Braunschweig bildet ein wichtiges Werkzeug für den Mobilitätsentwick-

lungsplan. Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Verkehrsanalyse wurden wesentliche ver-

kehrliche Kennwerte aus dem Verkehrsmodell entnommen und ermöglichen damit eine Ein-

ordnung der Mobilität in Braunschweig. Das Verkehrsmodell wird über die Analyse hinaus 

durch seine Wirkungsweise auch für prognostische Betrachtungen eingesetzt.  

Im Rahmen von Planfall- und Szenarienbetrachtungen werden mit dem Verkehrsmodell die 

Wirkungen unterschiedlicher Strategien und Maßnahmen im Mobilitäts- und Verkehrsbereich 

ermittelt. Dabei werden unterschiedliche Indikatoren berechnet, die die Zielerreichung der 

einzelnen Zielfelder quantifizieren. Die wesentlichen Kennwerte dazu sind: 

• Verkehrsnachfrage und Modal-Split  

• Verkehrsmengen im Netz 

• Fahrleistung im Kfz-Verkehr 

• Treibhausgas-Emissionen (THG) 

Die Ergebnisse der Verkehrsmodellierung bilden damit eine wesentliche Entscheidungsgrund-

lage für die strategische Ausrichtung des Mobilitätsentwicklungsplans.  

Das Verkehrsmodell Braunschweig ist ein makroskopisches Modell unter Anwendung der Soft-

ware VISEM/VISUM der PTV AG, welches die Verkehrsnachfrage auf Basis verhaltenshomoge-

ner Personengruppen abbildet. Das Modell ist synthetisch, d. h. die Verkehrsnachfrage wird auf 

Ebene von Verkehrszellen und auf Basis der Siedlungsstruktur, dem Verkehrsangebot sowie 

Kennwerten zum Mobilitätsverhalten aus quantitativen Erhebungen errechnet. 

Das Verkehrsmodell beinhaltet den Personenverkehr der Bewohnerinnen und Bewohner der 

Stadt Braunschweig sowie den Verkehr der Bewohnenden der Region Großraum Braunschweig 

und des angrenzenden Umlandes. Der Durchgangsverkehr sowie der Güterwirtschaftsverkehr 

sind ebenfalls im Modell über Matrizen aus der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) abgebil-

det.  

Das Modell berechnet die werktägliche Verkehrsnachfrage (Mo-Fr) außerhalb der Ferienzeit. 

Die THG-Emissionen werden auf Jahreswerte hochgerechnet und sind für den Analysefall mit 

den Ergebnissen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Braunschweig abgeglichen. 

Für die Bearbeitung der Prognosen und der Entwicklungsszenarien sollte ursprünglich auf das 

in Aufstellung befindliche neue Verkehrsmodell der Stadt zurückgegriffen werden. Die drei 

Zukunftsszenarien (siehe Kap. 2) wurden deshalb zwischenzeitlich mit dem neuen Verkehrs-

modell bewertet. Bei der Bearbeitung zeigte sich aber, dass für das neue Verkehrsmodell 

noch Abstimmungs- und Kalibrierungsbedarf besteht. Insbesondere soll das neue Modell noch 

auf die voraussichtlich im Frühjahr 2025 vorliegenden Ergebnisse der Haushaltsbefragungen 
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zum werktäglichen Mobilitätsverhalten („SRV“ - System repräsentativer Verkehrserhebungen) 

für die Stadt Braunschweig abgeglichen werden.  

Deshalb wurde für die Modellierung des Basisszenarios (Prognose-Nullfall 2035, siehe Kapitel 

3.3) sowie des Zielszenarios 2035 (siehe Kapitel 3.4) wiederum auf das Verkehrsmodell der 

WVI zurückgegriffen. Der Analysefall 2016 sowie die darauf basierende Prognose 2030 aus 

dem Verkehrsmodell der WVI wurden in den letzten Jahren für eine Vielzahl von Verkehrsun-

tersuchungen der Stadt Braunschweig als wertvolle und belastbare Datengrundlage herange-

zogen. Insofern besteht für das hier erarbeitete Basisszenario 2035 als auch für das Zielszena-

rio 2035 ein konsistenter Modellzusammenhang auch gegenüber dem Ist-Zustand (Analyse-

fall). 

Das Ergebnis der Wirkungsuntersuchung der Zukunftsszenarien lieferte die Grundlage für die 

Auswahl der einzelnen Maßnahmen für das finale Zielszenario, welches dann in ein umset-

zungsorientiertes Handlungskonzept übersetzt wurde. Für den Fall, dass das Zielszenario 

nicht die erwünschte Zielerreichung – insbesondere mit Blick auf das Reduktionsziel für Treib-

hausgase (THG) des Klimaschutzkonzeptes 2.0 – erfüllt, wurde zusätzlich ein weitergehendes 

„Zielszenario 2035 Plus“ formuliert (vgl. Kapitel 3.5). Hierfür wurden Maßnahmen des Zielsze-

narios identifiziert, denen ein besonderes Potenzial bzgl. der Reduktion von THG-Emissionen 

und der Verlagerung der Verkehrsmittelwahl zugunsten des Umweltverbunds unterstellt 

wurde. Diese Maßnahmen wurden in ihrer Ausprägung und Zielabsicht nochmals geschärft, 

mit der Absicht einen stärkeren Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl auszuüben und somit 

eine deutlichere Reduktion von Luft- und Lärmemissionen zu bewirken.  

3.2. Analyse 

Der Analysefall 2016 dient als Bezugsfall und ermöglicht den Vergleich mit der Verkehrsent-

wicklung im Basisszenario 2035 (vgl. auch Zwischenbericht mit umfangreichen Ergebnissen 

der Verkehrsanalyse). 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Modal Split Werte im Verkehrsaufkommen der Be-

wohnerinnen und Bewohner der Stadt Braunschweig sowie bezogen auf das Stadtgebiet 

Braunschweig den Gesamtverkehr im Binnenverkehr und Quell-/Zielverkehr. 
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Abbildung 15: Modal-Split Analysefall 2016 Bewohner der Stadt Braunschweig 

 

Im Mittel werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Braunschweig an einem 

mittleren Werktag rd. 3,6 Fahrten und Wege durchgeführt (siehe Abbildung 15). Für nahezu 

die Hälfte (47 %) davon wird der Pkw als Fahrer oder als Mitfahrer genutzt. Der Anteil der 

Wege mit dem Rad beläuft sich auf 24 %. Fast ein Fünftel der Wege (19 %) wird zu Fuß zurück-

gelegt (ohne Wege von der Wohnung zur Haltestelle oder zum Kfz). Der ÖV wird von den Be-

wohnern für 10 % der werktäglichen Wege genutzt. Die hier ausgewiesenen Anteile sind ver-

gleichbar mit allgemein verfügbaren Ergebnissen von Haushaltsbefragungen zum werktägli-

chen Mobilitätsverhalten wie z. B. der Befragung zur „Mobilität in Deutschland (MiD)“ oder 

dem „System repräsentativer Verkehrserhebungen (SrV)“. Speziell für die Stadt Braunschweig 

wurden beide Erhebungen im Jahr 2023 durchgeführt, erste Ergebnisse sollen voraussichtlich 

im Frühjahr 2025 vorliegen. 

Die Abbildung 16 zeigt die Auswertung der Verkehrsströme bezogen auf das Stadtgebiet 

Braunschweig. Der hier ausgewiesene Modal-Split bezieht sich jeweils auf den Gesamtverkehr 

(Verkehr der Braunschweiger und der Besucher) auf der betrachteten Relation (Binnenver-

kehr oder Quell-/ Zielverkehr). Der Modal-Split im Binnenverkehr ist stark durch den Verkehr 

der Bewohner geprägt. Der MIV-Anteil fällt aufgrund der höheren Fahrtweiten im Quell- und 

Zielverkehr mit 44 % im Binnenverkehr etwas geringer aus. Der Quell- und Zielverkehr wird 

von den motorisierten Verkehrsmitteln dominiert: 88 % MIV- und 9 % ÖV-Anteil. Auf den 

nicht-motorisierten Verkehr (i. W. Fahrradfahrten) entfallen lediglich 12.500 bzw. 3 % der 

Fahrten.  

Der untere Teil der Abbildung 16 zeigt das entsprechende Mengengerüst im Straßengüterver-

kehr getrennt für leichte Nutzfahrzeuge (Lkw < 3,5t) und Schwerverkehr (Lkw ab 3,5t).  
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Abbildung 16: Modal-Split Analysefall 2016 Binnenverkehr und Quell-/Zielverkehr 
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3.3. Basisszenario 2035 

Das Basisszenario beinhaltet (analog zum Prognose-Nullfall) in den Bereichen Wohnen, Ge-

werbe und Infrastruktur städtische und regionale Maßnahmen mit Satzungs- und Aufstel-

lungsbeschluss. Entsprechend des Ansatzes einer Worst-Case-Betrachtung wurden darüber 

hinaus Planungen in das Basisszenario aufgenommen, die trotz nicht vorliegender Planungs-

beschlüsse denkbar oder perspektivisch möglich sind. Er bildet somit neben dem Analysefall 

den Vergleichsfall für das Zielszenario. 

Das Basisszenario beinhaltet dabei die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur (Bevöl-

kerung einschl. Demografie, Arbeitsplätze, Schul- und Studienplätze, Einkaufs- und Freizeit-

einrichtungen), Entwicklungen in den Verkehrsangebotssystemen (Kfz-Verkehr, öffentlicher 

Verkehr, Fuß- und Radverkehr) sowie das Mobilitätsverhalten mit veränderten Rahmenbedin-

gungen (Homeoffice, Videokonferenzen, Elektrifizierung der Fahrzeugflotte etc.). 

3.3.1. Eingangsdaten 

Raum- und Siedlungsentwicklung und Demografie 

Für die Stadt Braunschweig liegt aus dem Referat Stadtentwicklung und Statistik eine Prog-

nose der Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung inkl. Bewohner mit Nebenwohnsitz) bis zum 

Prognosehorizont 2035 vor14. Demzufolge wird bis 2035 für die Gesamtstadt ein Zuwachs von 

rd. 3.300 Personen gegenüber 2016 erwartet.  

Für den Prognosehorizont 2035 ergibt sich damit ein Eckwert von insgesamt 254.772 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern. 

 

14  Quelle: Stadtforschung aktuell – 09/2021, Bevölkerungsvorausschätzung 2020-2035, Referat Stadtentwicklung 
und Statistik der Stadt Braunschweig, März 2021 
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Abbildung 17: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Braunschweig bis 2035 nach Altersgrup-
pen 

 

Die Verkehrsprognose berücksichtigt zudem die seit 2016 realisierten und die aktuell geplan-

ten und bis 2035 teilweise bzw. vollständig realisierten Wohnbauvorhaben im Stadtgebiet. 

Dies sind u. a.: 

• Neue Nordstadt (rd. 2.600 EW; z. T. bereits realisiert) 

• Entwicklungen Bahnstadt (rd. 2.200 EW) 

• Wenden-West (rd. 1.900 EW) 

• Rautheim Möncheberg (rd. 1.800 EW) 

• Holzmoor (rd. 1.600 EW) 

• Entwicklungen im Umfeld des Hauptbahnhofs (rd. 1.400 EW) 

• Holwedestraße (rd. 600 EW) 

Die in der Verkehrsprognose berücksichtigten geplanten Wohnbauvorhaben haben insgesamt 

einem Umfang von rd. 14.500 Wohneinheiten bzw. rd. 30.500 Einwohnern. 

Mit den neuen Wohngebieten ergibt sich eine veränderte räumliche Verteilung der Bevölke-

rung durch Wanderungen. Dabei zeigen sich Auswirkungen auf die Entwicklung in den Be-

standsflächen, in denen die Bevölkerung um rd. 11 % zurück geht (vgl. Abbildung 18). Dieser 

Effekt einer rückläufigen Bevölkerungsdichte in Bestandsgebieten ist seit Jahren zu beobach-

ten und zeigt sich u.a. in der ständig wachsenden Wohnfläche, die von 1991 bis 2021 von 

34,9 m2 auf 47,7 m2 pro Person angewachsen sind (+37 % in 30 Jahren).  

TOP 2

47 von 226 in Zusammenstellung



Seite 44 von 128 Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ 

Planersocietät | WVI 

Im Ergebnis wird damit der Prognoseeckwert von 254.772 Einwohnern in der Gesamtstadt 

eingehalten. 

Abbildung 18: Rechenmodell zur feinräumigen Abbildung der Prognose der Einwohner im 
Stadtgebiet 

 

 

Geplante Gewerbeentwicklungen 

Ebenso wie die geplanten Wohngebiete wurden die geplanten Gewerbeentwicklungen in der 

Verkehrsprognose berücksichtigt. Insgesamt befinden sich in den geplanten Potenzialflächen 

der Stadt Braunschweig rd. 24.000 Arbeitsplätze (geplante Erweiterungen in den aufgeführ-

ten Flächen). Die wesentlichen Flächen bilden: 

• Bahnstadt (rd. 2.600 Arbeitsplätze) 

• Bahnhofsquartier (rd. 1.700 Arbeitsplätze) 

• Klinikum Salzdahlumer Straße (rd. 3.000 Arbeitsplätze) 

• Forschungsflughafen (rd. 700 Arbeitsplätze) 

• Am Alten Bahnhof / Theodor Heuss Straße (rd. 850 Arbeitsplätze) 

• Interkommunales Gewerbegebiet BS-SZ - Bereich BS (rd. 4.300 Arbeitsplätze) 

• Gewerbepark Waller See – Bereich BS (rd. 600 Arbeitsplätze) 

Im Verkehrsmodell wird der Großraum Braunschweig als gemeinsamer Wirtschaftsraum be-

trachtet. Aus diesem Grund sind hier auch größere Gewerbeentwicklungen im Umland der 

Stadt berücksichtigt (insbesondere in Salzgitter und Wolfsburg). Die Anzahl der Arbeitsplätze 

im gesamten Gebiet des Regionalverbands wird als konstant angenommen. 

Bezogen auf die Stadt Braunschweig ergibt sich aufgrund der oben aufgeführten Entwicklun-

gen im Stadtgebiet insgesamt ein leichter Anstieg der Arbeitsplätze um +7.856 Arbeitsplätze 

bzw. +4,8 % (siehe Abbildung 19). Zusätzlich wird eine Verlagerung der Arbeitsplätze vom 

produzierenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor angenommen. 
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Abbildung 19: Annahme zur Arbeitsplatzprognose nach Wirtschaftskategorien für die Stadt 
Braunschweig 

 

 

Entwicklung in der übrigen Region Braunschweig und im Umland 

Für das Gebiet des Regionalverbands Großraum Braunschweig wurde die Einwohnerentwick-

lung der RGB-Prognose, Variante B, übernommen15. Insgesamt sinkt die Einwohnerzahl in der 

Region nach der Prognose geringfügig um rd. 1 % bei einem deutlich wachsenden Anteil der 

älteren Bevölkerungsgruppen. Damit erfolgte eine Neuberechnung der Verkehrsströme der 

Regionsbewohner im Verkehrsmodell.  

Die Entwicklung der Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehre bezogen auf den Regionalverband 

wurde relationsbezogen anhand der Prognosen des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) auf 

2030 hochgerechnet und anhand der Ergebnisse der Langfristprognose des Bundesministeri-

ums für Digitales und Verkehr (BMDV) auf 2035 fortgeschrieben. 

Elektrifizierung des Verkehrs und Zusammensetzung der Fahrzeugflotte 

Die Annahmen zur Flottenzusammensetzung im Jahr 2035 sowie die spezifischen Emissions-

kennwerte der einzelnen Fahrzeugarten sind dem Handbuch für Emissionsfaktoren des Um-

weltbundesamtes (HBEFA) in der Version 4.2 für das Prognosejahr 2035 entnommen.  

• Nach dem HBEFA steigt der Anteil der elektrisch angetriebenen Pkw (BEV und 

PHEV) bis zum Jahr 2035 auf 32,8 % an. Für Braunschweig ergeben sich damit zur 

Prognose 2035 bei (geschätzt) rd. 150.000 zugelassenen Pkw rd. 49.200 elektri-

sche BEV und PHEV.  

• Bei den leichten Nutzfahrzeugen steigt der Anteil der Fahrzeuge mit emissions-

freien Antrieben auf 18,1 %. 

• Bei den schweren Lkw beträgt der E-Anteil laut HBEFA 8,8 %. 

• Die Busse der BSVG werden bis 2035 als vollständig elektrifiziert angesetzt. 

 

 

 

15 Quelle: Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Regionalverband Großraum Braunschweig, Variante B, 
Spiekermann & Wegener Stadt- und Regionalforschung, Dortmund, März 2023 
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Entwicklung des Mobilitätsverhaltens 

Für die Verkehrsprognose 2035 wurden folgende allgemeine Entwicklungen im Mobilitätsver-

halten seit 2016 unterstellt. Die Festlegungen erfolgten in Anlehnung an die in der Langfrist-

prognose des Bundes unterstellten Annahmen16: 

• Entwicklung Homeoffice: Reduktion der Berufsverkehrsfahrten um 6 % 

• Videokonferenzen statt Geschäftsreisen: Reduktion der Geschäftsreisen um 10 %  

• Verstärkter Trend zum Online-Shopping - statt stationärem Einkauf: -7,5 % im täg-

lichen Bedarf; -15 % im längerfristigen Bedarf 

• Führerscheinbesitz: Leichte Abschwächung in den unteren Altersgruppen 

• Pkw-Verfügbarkeit: Leichte Abschwächung in den unteren Altersgruppen, Zu-

wächse bei den älteren Altersgruppen insgesamt unveränderte Quote bezogen 

auf die Bevölkerung 

• Verbreitung des Deutschlandtickets: Anstieg der Personen mit Zeitkartenverfüg-

barkeit 

• Zunehmende Verbreitung von Pedelecs 

• Umweltbewusstes Verkehrsverhalten / Entwicklung der Mobilitätsbedürfnisse: 

Kein verbreiteter Mobilitäts- oder Konsumverzicht 

3.3.2. Verkehrliche Maßnahmen 

Die im Basisszenario 2035 berücksichtigten verkehrlichen Maßnahmen beschränken sich vor-

wiegend auf die Handlungsfelder Radverkehr, ÖV und Kfz-Verkehr, wobei der Radverkehr mit 

dem bereits definierten Ziel- und Maßnahmenkatalog „Radverkehr in Braunschweig" die 

größte Anzahl an Maßnahmen aufweist. 

Maßnahmen im Handlungsfeld Radverkehr 

Die Stadt Braunschweig setzt die Forderungen für den Radverkehr entsprechend des Ziele- 

und Maßnahmenkatalogs um. Folgende Maßnahmen sind im Basisszenario von zentraler Be-

deutung: 

• Gesamtplanung und Ausbau eines Radverkehrsnetzes 

• Analyse und Abbau von bestehenden Hindernissen im Radverkehrsnetz 

• Qualitätsoffensive für Radwege durch schnelle Beseitigung von Mängeln 

• Ausbauziele bis 2030 konsequent verfolgen 

 

16  Intraplan/Trimode 2023, Gleitende Langfrist-Verkehrsprognose 2021-2022; Im Auftrag des Bundesministeriums 
für Digitales und Verkehr, Stand März 2023 
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• Qualitätsstandards im Radverkehr umsetzen 

Es ist eine Gesamtplanung des Radverkehrsnetzes vorzunehmen. Neben der zumeist straßen-

begleitenden Radinfrastruktur werden alle Stadtteile durch ein strategisches Hauptnetz des 

Radverkehrs vernetzt. Zudem wird ein hochwertiges radiales Netz, welches die Stadtteile 

möglichst direkt an die Innenstadt anbindet, definiert. Der Ausbau wird priorisiert. Ein Umbau 

bestehender Radwege zu priorisierten Velorouten erfolgt im Basisszenario für die Velorouten 

Helmstedter Straße/Schöppenstedter Turm und Wallring. 

Bis 2030 werden mindestens 35 Kilometer Radwege aus oder neu gemäß Braunschweiger 

Standard gebaut. Die Prioritäten werden in der Rahmenplanung festgelegt. Für den Bau von 

Radverkehrsanlagen werden jährlich Haushaltmittel in ausreichendem Umfang bereitgestellt. 

Die Möglichkeiten, Fördermittel zu akquirieren, werden ausgeschöpft. 

Qualitätsstandards wie der „Braunschweiger Standard“ für neu zu bauende Radwege (Abmes-

sungen und Qualitätskriterien) und der Standard für Fahrradstraßen werden konsequent um-

gesetzt. Eine aktuell laufende Analyse des Streckennetzes im Radverkehr liefert Hinweise für 

die bestehenden Radverkehrsanlagen. Fahrradstraßen und -zonen werden zur Stärkung wich-

tiger Radverkehrsachsen anknüpfend an das bestehende Netz geprüft und eingerichtet. 

Der Bau der geplanten Radschnellverbindungen von Braunschweig in die Region ist ein wichti-

ges Projekt zur Attraktivierung der zwischengemeindlichen und regionalen Radinfrastruktur. 

In Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen und dem Regionalverband wird für den Bau 

ein verbindlicher Zeitplan erarbeitet und die Korridore für die überregionalen Radschnellver-

bindungen konkretisiert.  
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Im Basisszenario berücksichtigt sind die Radschnellverbindungen  

• Braunschweig - Wolfsburg 

• Braunschweig – Wolfenbüttel 

• Braunschweig – SZ-Thiede 

• Braunschweig – Vechelde 

Im Nachfolgenden werden die gesamten Maßnahmen, welche im Basisszenario abgebildet 

werden, stichpunktartig für den Radverkehr aufgeführt. 

Tabelle 1: Maßnahmen im Handlungsfeld Radverkehr 

Radverkehr  

Stadtweiter Ausbau von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum 

Verbesserung der Radverkehrsführungen in Knotenpunkten 

Gesamtplanung und Ausbau eines Radverkehrsnetzes 

Analyse und Abbau von bestehenden Hindernissen im Radverkehrsnetz 

Qualitätsoffensive für Radwege 

Ausbau und Beleuchtung von Radwegen 

Verbesserungen bei Radwegereinigungen und Winterdienst 

Verbesserte Überwachung im Straßenverkehr 

Ausbauziel bis 2030 

Qualitätsstandards im Radverkehr umsetzen 

Markierung von Fahrradfurten 

Ausbau geschützte Radfahrstreifen (Protected bike lanes) 

Verbesserung der Radverkehrsführung an Baustellen 

Bau der geplanten Radschnellverbindungen  

Umbau bestehender Radwege zu priorisierten Velorouten 

Ausschöpfung von Fördermitteln 

Lastenrad-Förderung 

Werbung für mehr Radverkehr 

Verstärktes Engagement für Verkehrssicherheit im Radverkehr 

Automatische Radverkehrszählung 

Jährlicher Bericht der Unfallkommission zu Fahrradunfällen 
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Maßnahmen im ÖPNV 

Für das Handlungsfeld Öffentlicher Verkehr werden insgesamt drei wesentliche Maßnahmen 

im Stadtgebiet für das Basisszenario berücksichtigt.  

In Zusammenarbeit mit der BSVG wird das Stadtbahnausbaukonzept konsequent weiterver-

folgt und auf allen Stufen umgesetzt. Dies beinhaltet die Projekte 

• Neubau der Trassenverlängerung Volkmarode Nord (Stufe 1) 

• Neubau der Trassenverlängerung Rautheim (Stufe 1) 

• Neubau der Trasse Campusbahn mit Lückenschluss zur Siegfriedstraße (Stufe 2) 

• Neubau der Trasse Heidberg/Salzdahlumer Straße (Stufe 2) 

• Neubau der Trasse westliche Innenstadt (Stufe 3) 

• Neubau der Trasse Lehndorf/Kanzlerfeld (Stufe 3) 

Zur Stärkung der regionalen Anbindung wird die Planung und der Bau von zusätzlichen Bahn-

haltepunkten in der Stadt konsequent geprüft und umgesetzt. Die Haltepunkte  

• BS-West,  

• BS-Leiferde und  

• BS-Bienrode  

werden dabei konsequent und unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und Anbin-

dungen an das Fahrradnetz weiterverfolgt. 

Zudem wird gemeinsam mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig (z. B. im Rahmen 

der Aufstellung der Nahverkehrspläne) die weitere Attraktivierung des ÖPNV in der Region 

fokussiert. Durch eine einheitliche Taktung (30/60-Minuten) im Regionalbusverkehr und durch 

eine Taktverdichtung zu Hauptverkehrszeiten (15/30-Minuten) sowie durch eine Abstimmung 

der Stadt- und Regionalverkehre (Linien, Takt, Verknüpfung) wird der Regionalverkehr attrak-

tiver gestaltet. Es wird gefördert, dass der Grundtakt auf allen Regiobuslinien montags bis 

samstags im Tagesverkehr auf mindestens alle 30 Minuten ausgeweitet, sonst auf mindestens 

alle 60 Minuten festgelegt wird. 

Die im Basisszenario enthaltenen Maßnahmen für den Öffentlichen Verkehr zeigt zusammen-

gefasst die folgende Tabelle 2. 
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Tabelle 2: Maßnahmenübersicht im Handlungsfeld ÖV 

Öffentlicher Verkehr 

Stadtbahnausbaukonzept konsequent weiterverfolgen 

Einsatz für einen attraktiven Regionalverkehr auf Schiene und Bus 

Prüfung und Bau zusätzlicher Bahnhaltepunkte (SPNV) 

 

Im Umland ist zudem der Ausbau der Weddeler Schleife mit RE50 im 30min-Takt (bereits er-

folgt) und die Einrichtung neuer SPNV-Haltepunkte in WF-Wendessen, SZ-Lichtenberg und SZ-

Fredenberg sowie der Entfall des SPNV-Haltepunkt Neudorf-Platendorf berücksichtigt. 

Maßnahmen im Kfz-Verkehr 

Im Handlungsfeld Kfz-Verkehr sind folgende Maßnahmen für das Basisszenario berücksich-

tigt.  

Städtische Maßnahmen: 

• Umbau Hagenmarkt 

• Neubau Stadtstraße Nord zwischen Mittelweg und Bienroder Weg 

• Neubau Okerbrücke Leiferde (Ersatzneubau, abgeschlossen) 

• Umbau Verkehrsführung Bahnhofsquartier 

• und weitere kleinere Maßnahmen wie Tempo 30-Zonen, LSA 

Regionale und überregionale Maßnahmen gemäß BVWP: 

• Neubau A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg  

• Ausbau B4 nördlich von BS (Ortsumgehung Meine – Rötgesbüttel) 

• Ausbau B188 zwischen A39 und L322 

3.3.3. Verkehrsnachfrage und THG-Emissionen 

Ausgehend vom Analysefall 2016 entwickelt sich der Verkehr in Braunschweig aufgrund der 

oben für das Basisszenario 2035 erläuterten Entwicklungen und Einflussfaktoren. Weitere im 

Zielszenario (siehe Kap. 3.4) enthaltenen Maßnahmen des MEP sind in dieser allgemeinen Ver-

kehrsentwicklung noch nicht berücksichtigt.  

Abbildung 20 zeigt die Entwicklung der Verkehrsnachfrage der Bewohner der Stadt Braun-

schweig. Die Veränderungen gegenüber der Analyse 2016 sind in Abbildung 21 dargestellt. 

Die größten Veränderungen werden in der Verkehrsnachfrage des Radverkehrs mit einer Zu-

nahme um 19 % bzw. fast 41.000 Fahrten/Tag erwartet. Die Maßnahmen im ÖV führen bei 
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den Bewohnern ebenfalls zu einem starken Anstieg der ÖV-Nutzung (+22 % bzw. 19.700 Fahr-

ten). 

Abbildung 20: Modal-Split Basisszenario 2035 Bewohner der Stadt Braunschweig 

 

Abbildung 21: Veränderungen in der Verkehrsnachfrage der Bewohner der Stadt Braun-
schweig im Basisszenario 2035 gegenüber dem Analysefall 2016 

 

Bezogen auf den Gesamtverkehr der Bewohner und der Besucher ergeben sich die in Abbil-

dung 22 aufgeführten Verkehrsmengen sowie die entsprechenden Veränderungen gegen-

über der Analyse. Für den Radverkehr werden die größten Zuwächse erwartet. Dies betrifft 
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nicht nur die Relationen im Binnenverkehr, sondern auch den Quell- und Zielverkehr (Rad-

schnellwege). Dabei werden auch in geringem Umfang Fußwege ersetzt. Diese Zuwächse so-

wie die Zuwächse im ÖV gehen zum größten Teil zulasten der Verkehrsnachfrage im MIV. 

Abbildung 22: Verkehrsaufkommen der Bewohner und Besucher bezogen auf die Gesamt-
stadt im Basisszenario 2035 

 

Im Straßengüterverkehr werden größere Zuwächse insbesondere bei den leichten Nutzfahr-

zeugen erwartet. Diese betreffen gleichermaßen den Binnenverkehr, als auch den Quell- und 

Zielverkehr. Beim Schwerverkehr werden größere Zuwächse nur im Quell- und Zielverkehr er-

wartet. Insgesamt wächst der Straßengüterverkehr um 30 %. 

Abbildung 23: Verkehrsaufkommen im Straßengüterverkehr bezogen auf die Gesamtstadt im 
Basisszenario 2035 
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Zusammengefasst zeigen sich folgende Entwicklungen bis 2035 im Vergleich zum Analysejahr 

2016: 

Verkehrsnachfrage und Modal-Split 

• der Radverkehr steigt im Binnenverkehr und im Quell-/Zielverkehr deutlich an 

• der öffentliche Verkehr steigt im Binnenverkehr und im Quell-/Zielverkehr eben-

falls an 

• die Wege zu Fuß gehen im Binnenverkehr leicht zurück 

• im motorisierten Individualverkehr (MIV) ist im Binnenverkehr und im Quell-/Ziel-

verkehr ein merklicher Rückgang zu verzeichnen 

• das Aufkommen im Liefer- und Lkw-Verkehr steigt im Binnenverkehr und im Quell-

/Zielverkehr merklich an. 

In Abbildung 24 ist der Modal-Split im Binnenverkehr noch einmal für das Verkehrsaufkom-

men und die Verkehrsleistung im Analysefall 2016 und im Basisszenario 2035 gegenüberge-

stellt. In der Verkehrsleistung kann im Basisszenario 2035 eine hälftige Aufteilung zwischen 

dem MIV und dem Umweltverbund erreicht werden.  

Abbildung 24: Modal-Split im Binnenverkehr nach Verkehrsaufkommen (links) und Verkehrs-
leistung (rechts) 
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Fahrleistung und Treibhausgasemissionen 

Aufgrund der Stärkung der Verkehrsnachfrage im Umweltverbund und dem Rückgang der 

Fahrleistung des verbrennungsintensiven MIV reduzieren sich die Treibhausgasemissionen 

(THG). Die THG-Emissionen werden als CO2 Äquivalente verstanden und enthalten neben Koh-

lenstoffdioxid (CO2) weitere THG intensive Immissionen wie Methan oder Lachgas gemäß des 

integrierten Klimaschutzkonzeptes 2.0 (IKSK 2.0). Die THG-Emissionen beziehen sich nach 

dem Territorialprinzip auf das Braunschweiger Stadtgebiet. Die Berechnung erfolgt mit dem 

Verkehrsmodell anhand der Emissionsfaktoren des HBEFA des Umweltbundesamtes in der 

Version 4.2. Grundlage sind die Fahrleistungen im Kfz-Verkehr getrennt nach Fahrzeugklas-

sen. 

Mit dem Verkehrsmodell wurden für den Analysefall 2016 und für das Basisszenario 2035 die 

THG-Emissionen im Stadtgebiet (ohne die Verkehre auf der A2 und der A 39) ausgewertet und 

gegenübergestellt. Die Fahrleistung im Stadtgebiet geht um 6 % zurück. Die THG-Emissionen 

sinken überwiegend aufgrund der Veränderungen in der Flottenzusammensetzung (zuneh-

mende Elektrifizierung) um 37 %. 

Abbildung 25: Veränderung der Fahrleistung und der THG-Emissionen im Basisszenario 2035 
gegenüber dem Analysefall 2016 

 

Die Zielmarke einer Reduzierung um 67 % der THG-Emissionen im Kfz-Verkehr aus dem 

IKSK 2.0 wird mit den im Basisszenario 2035 angenommenen Maßnahmen und Entwicklungen 

nicht erreicht. Mit der Umsetzung der Maßnahmen im Zielszenario und dem geschärften 

Zielszenario plus werden sich die THG-Emissionen im Braunschweiger Verkehrssektor weiter 

reduzieren. 
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3.4. Zielszenario 2035 

Das Zielszenario 2035 baut auf dem Basisszenario auf und ergänzt dieses um zahlreiche aus-

gewählte Handlungsfelder bzw. Maßnahmen aus den drei Zukunftsszenarien. Die Maßnah-

men wurden in einem umfangreichen Beteiligungsprozess mit Politik, Verwaltung und Exper-

tenkreis diskutiert. Im Ergebnis wurden aus den 145 Maßnahmen der Zukunftsszenarien 88 

Maßnahmen für das Zielkonzept 2035 ausgewählt. Sie geben damit die zukünftige Strategie 

für den Verkehr und die Mobilität in Braunschweig vor. Die im Zielszenario enthaltenen Maß-

nahmen sind ausführlich im Kapitel 4, Handlungskonzept beschrieben. Zudem sind die bereits 

im Basisszenario berücksichtigten Entwicklungen wie die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, 

die Strukturentwicklung und die absehbar bis 2035 realisierten Maßnahmen enthalten. 

Die Maßnahmen greifen häufig ineinander und bilden Synergieeffekte und Abhängigkeiten. 

Bei der Modellierung der Maßnahmen entstehen somit Effekte durch das Zusammenwirken 

der unterschiedlichen Maßnahmen, die gegenüber einer Einzelbetrachtung verstärkt sind.  

3.4.1. Verkehrsnachfrage und Modal Split 

Die Abbildung 26 zeigt die Entwicklung der Verkehrsnachfrage der Bewohner der Stadt 

Braunschweig. Die Veränderungen gegenüber dem Basisszenario sind in Abbildung 27 darge-

stellt. Die größten Zuwächse werden in der Verkehrsnachfrage des Radverkehrs mit einer Zu-

nahme um 16 % bzw. 41.300 Fahrten/Tag erwartet. Die Maßnahmen im ÖV führen bei den Be-

wohnern ebenfalls zu einem starken Anstieg der ÖV-Nutzung (+23 % bzw. 25.100 Fahrten). 

Das Verkehrsaufkommen im MIV sinkt um 28 % bzw. 101.300 Fahrten gegenüber dem Ba-

sisszenario.  
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Abbildung 26: Modal-Split Zielszenario 2035 Bewohner der Stadt Braunschweig 

 

Abbildung 27: Veränderungen in der Verkehrsnachfrage der Bewohner der Stadt Braun-
schweig im Zielszenario 2035 gegenüber dem Basisszenario 2035 

 

Die Berechnungen im Verkehrsmodell zeigen, dass sich der Modal Split der Braunschweigerin-

nen und Braunschweiger bis 2035 im Vergleich zum Analysefall 2016 sowie zum Basisszenario 

2035 deutlich verändert. Somit kann erreicht werden, dass zukünftig 70 % der Fahrten und 

Wege der Braunschweigerinnen und Braunschweiger mit dem Umweltverbund durchgeführt 

werden. 
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Bezogen auf den Gesamtverkehr der Bewohner und der Besucher ergeben sich die in Abbil-

dung 28 aufgeführten Verkehrsmengen sowie die entsprechenden Veränderungen gegen-

über der Basisprognose. Für den Radverkehr werden die größten Zuwächse erwartet. Dies be-

trifft i. W. die Relationen im Binnenverkehr. Hier sind auch größere Zuwächse bei den Fußwe-

gen zu erwarten, da aufgrund der Entwicklung zur 15min-Stadt die ausserhäusigen Gelegen-

heiten auf kürzeren Wegen erreicht werden können. Die Zuwächse im Umweltverbund gehen 

zulasten der Verkehrsnachfrage im MIV, die insgesamt um 15 % abnimmt (Summe Binnenver-

kehr und Quell-/Zielverkehr). 

Abbildung 28: Verkehrsaufkommen der Bewohner und Besucher im Zielszenario 2035 bezo-
gen auf die Gesamtstadt 

 

Im Straßengüterverkehr werden Veränderungen gegenüber dem Basisszenario 2035 durch 

die innerstädtische Verlagerung von Lieferfahrten auf das Rad erkennbar. Fahrten, die bisher 

mit leichten Nutzfahrzeugen erledigt wurden, werden zukünftig auf kürzeren Distanzen mit 

dem Fahrrad oder Lastenrad durchgeführt. Im Schwerverkehr wird eine stärkere Verlagerung 

der Gütertransporte auf die Schiene unterstellt.  
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Abbildung 29: Verkehrsaufkommen im Straßengüterverkehr im Zielszenario 2035 bezogen 
auf die Gesamtstadt 

 

In Abbildung 30 ist der Modal-Split im Binnenverkehr nachfolgend noch einmal für das Ver-

kehrsaufkommen und die Verkehrsleistung im Basisszenario 2035 und im Zielszenario 2035 

gegenübergestellt. In der Verkehrsleistung kann im Zielszenario 2035 eine Aufteilung zwi-

schen dem MIV und dem Umweltverbund im Verhältnis von rd. 40 zu 60 % erreicht werden. 

Abbildung 30: Modal-Split im Binnenverkehr nach Verkehrsaufkommen (links) und Verkehrs-
leistung (rechts)  
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3.4.2. Fahrleistung und THG-Emissionen 

Insgesamt sinken die THG-Emissionen im Braunschweiger Stadtgebiet im Zielszenario um 

51 % im Vergleich zum Analysefall 2016 ab. Die Autobahnen A2 und A39 sind dabei nicht mit 

eingerechnet, da die dortigen Verkehrsbelastungen stark vom Durchgangsverkehr ohne Be-

zug zum Stadtgebiet geprägt sind.  

Die städtischen Maßnahmen des Zielszenarios wirken sich hinsichtlich der Einsparung von 

THG-Emissionen überwiegend auf den Pkw-Verkehr aus. Die THG-Emissionen im Schwerver-

kehr, die durch städtische Maßnahmen nur bedingt beeinflusst werden können, gehen um rd. 

ein Drittel zurück. Von der Reduzierung gehen ca. 30%-Punkte – wie bereits im Basisszenario - 

auf die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte zurück. 

Die Betrachtung der Maßnahmen mit dem Verkehrsmodell verdeutlicht, dass der MEP seine 

Wirkung erst in der Integration aller Handlungs- bzw. Maßnahmenfelder entfaltet. Nur die 

Elektrifizierung der Antriebe bis 2035 wird für die gewünschte Reduzierung der THG-

Emissionen nicht ausreichen. Nur durch einen Mix aller Maßnahmen können die ambitionier-

ten Ziele einer Mobilitätswende und die Vorgaben zur THG-Reduktion ernsthaft verfolgt und 

erreicht werden. Das heißt Einzelmaßnahmen sind nicht ausreichend, es muss mutig „im Gro-

ßen“ gedacht werden.  

Die zukünftige Verkehrs- und Mobilitätsstrategie für Braunschweig muss somit ein gesamt-

heitlicher Ansatz sein, welcher alle Strategieansätze der Zukunftsszenarien berücksichtigt. 

Abbildung 31: Veränderung der Fahrleistung und der THG-Emissionen im Zielszenario 2035 
gegenüber dem Basisszenario 2035 
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Die angestrebte Zielmarke einer Reduzierung um 67 % der THG-Emissionen im Kfz-Verkehr 

des IKSK 2.0 kann auch mit den im Zielszenario 2035 angenommenen Maßnahmen und Ent-

wicklung durch die Stadt allein nicht erreicht werden. Mit Berücksichtigung der Rahmenbedin-

gungen und Maßnahmen im Zielszenario 2035 Plus können sich die THG-Emissionen im Braun-

schweiger Verkehrssektor weiter dem Zielwert annähern. 

3.5. Zielszenario 2035 Plus 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, kann mit dem Zielszenario 2035 die angestrebte Ziel-

marke einer Reduzierung um 67 % der THG-Emissionen im Kfz-Verkehr nicht erreicht werden. 

Das Zielszenario 2035 berücksichtigt Maßnahmen, die in der Planungshoheit bzw. im Einfluss-

bereich der Stadt liegen. Darüber hinaus bestimmen auch übergeordnete Rahmenbedingun-

gen die Entwicklung von Mobilität und Verkehr in Braunschweig und damit die THG-Bilanz.  

Das Zielszenario 2035 Plus beinhaltet deshalb weitere Entwicklungen außerhalb der eigenen 

Planungshoheit sowie darüber hinaus die Schärfung einiger Maßnahmen in Braunschweig. 

Folgende ergänzende Maßnahmen und Entwicklungen in der Stadt sind im Zielszenario 2035 

Plus berücksichtigt: 

• Radverkehr: Verstärkter Netzausbau mit Velorouten und protected bike lanes 

• Kfz-Verkehr: Flächendeckend Tempo 30 außerhalb des Hauptnetzes, Unterbin-

dung Durchgangsverkehr Innenstadt, Bohlweg und Schlossplatz autofrei 

• ÖPNV: Taktverdichtung im ÖPNV-Angebot ganztägig 

• Alternative Antriebe: Weiterer konsequenter Ausbau der Ladeinfrastruktur zur 

Förderung der E-Mobilität in Braunschweig 

Darüber hinaus sind weitere mögliche Entwicklungen im Zielszenario 2035 Plus berücksich-

tigt, die außerhalb der direkten Planungshoheit der Stadt Braunschweig liegen: 

Maßnahmen auf Ebene der Region 

Auch auf regionaler Ebene (SUMP) bzw. in den Nachbarkommunen werden Anstrengungen in 

Richtung Mobilitätswende und Reduzierung der Treibhausgasemissionen unternommen, die 

Auswirkungen auf die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner in der gesamten Region 

und in Braunschweig haben. 

Maßnahmen auf Ebene von EU, Bund und Land 

Es wird angenommen, dass auch auf übergeordneter politischer Ebene (EU/Bund/Land) ambi-

tionierte Aktivitäten unternommen werden, die zu einer Reduzierung der THG-Emissionen 

führen und dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen, z.B.  

• Höhere CO2-Preise und damit Anstieg der Kraftstoffpreise  
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• Abschaffung des Diesel-Privilegs 

• Änderung der Dienstwagenbesteuerung 

• Bonus-Malus-System für die Kfz-Steuer 

• Ausdehnung der (Lkw-)Maut 

• Änderung der StVO (z.B. zur flächendeckenden Einführung Tempo 30) 

• Förderung der E-Mobilität und größere E-Anteile in der Fahrzeugflotte; 

angesetzt wurde eine Fahrzeugflotte mit einem Anteil der elektrisch angetriebe-

nen Pkw (BEV und PHEV) von 46% (HBEFA). Damit ergeben sich für das Zielszena-

rio plus bei (geschätzt) rd. 150.000 zugelassenen Pkw in Braunschweig rd. 69.000 

elektrische BEV und PHEV.  

Die Wirkungen der genannten übergeordneten Rahmenbedingungen und Maßnahmen auf 

den Verkehr in Braunschweig sind nicht exakt abzubilden. Insgesamt kann davon ausgegan-

gen werden, dass die Nutzung des Fahrrades sowie des ÖV zunehmend attraktiver wird und 

der Kfz-Verkehr in der Stadt zurückgeht.  

3.5.1. Fahrleistung und THG-Emissionen 

Unter Berücksichtigung der genannten übergeordneten Rahmenbedingen und Maßnahmen 

gehen im Zielszenario 2035 Plus die Fahrleistungen im Kfz-Verkehr im Braunschweiger Stadt-

gebiet um 32 % gegenüber dem Basisszenario zurück. Dadurch sinken die THG-Emissionen 

des Kfz-Verkehrs im Zielszenario 2035 Plus um weitere 16 %-Punkte gegenüber dem Zielsze-

nario ab.  

Die angestrebte Zielmarke einer Reduktion um 67 % im Vergleich zum Analysefall 2016 kann 

erreicht werden.  

Von der genannten Reduktion von 16 %-Punkten gegenüber dem Zielszenario resultieren: 

• 6 %-Punkte aus dem weiteren konsequenten Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem 

damit unterstellten höheren Anteil E-Fahrzeuge an der Fahrzeugflotte in Braun-

schweig,  

• weitere 6 %-Punkte entfallen auf Verhaltensänderungen der Bewohner aus dem Um-

land, die auch einen Einfluss auf den Verkehr in Braunschweig ausüben, 

• weitere 2 %-Punkte können durch die oben beschriebenen weiteren Angebotsverbes-

serungen im ÖV und im Radverkehr erreicht werden, 

• weitere 2 %-Punkte werden aufgrund der preispolitischen Maßnahmen zur CO2 / THG-

Reduktion sowie im Schwerverkehr erreicht. 
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Die städtischen Maßnahmen des Zielszenario 2035 Plus wirken sich hinsichtlich der Einspa-

rung von THG-Emissionen überwiegend auf den Pkw-Verkehr aus. Für den Busbereich wird 

eine vollständige Bedienung im Stadt- und Regionalbusverkehr mit E-Fahrzeugen unterstellt. 

Die THG-Emissionen im Schwerverkehr, die durch die oben genannten Maßnahmen insbeson-

dere kostenseitig beeinflusst werden, gehen gegenüber dem Basisszenario um rd. die Hälfte 

zurück. 

Abbildung 32: Veränderung der Fahrleistung und der THG-Emissionen im Zielszenario 2035 
Plus gegenüber dem Basisszenario 2035 

 

Insgesamt zeigt sich, dass das Ziel einer wirkungsvollen Reduzierung der Treibhausgase in 

Braunschweig allein durch die Maßnahmen in der Planungshoheit der Stadt nur bedingt er-

reicht werden kann. Erst durch gemeinsame Anstrengungen auf allen Ebenen also EU, Bund, 

Land und insbesondere auch in den benachbarten Kommunen in der Region gelingt es, die 

Ziele der THG-Reduktion im Verkehr zu erreichen.  
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4. Das Handlungskonzept 

Der Mobilitätsentwicklungsplan enthält 88 Maßnahmen, welche in elf Handlungsfeldern zu-

sammengefasst wurden. Die Auflistung der Handlungsfelder sowie der Maßnahmen innerhalb 

dieser stellt jedoch weder eine Hierarchie der Maßnahmen untereinander dar, noch sind die 

Maßnahmen nur innerhalb des jeweiligen Handlungsfeldes wirksam. Die Gesamtheit der Maß-

nahmen bildet das Handlungskonzept ab und damit eine integrierte Mobilitätsstrategie, wel-

che sich an den Zielfeldern orientiert. Ergänzt werden die Maßnahmen durch eine Umset-

zungsplanung sowie ein Evaluationskonzept zur Überwachung des Fortschritts (siehe Kap. 

4.13 und 5).  

4.1. Bewertungsschema der Maßnahmen  

Die im Handlungskonzept zusammengeführten Maßnahmen werden – neben einer kurzen 

Maßnahmenbeschreibung – nach ausgewählten Kriterien bewertet und eingeordnet, um eine 

Vergleichbarkeit und Dringlichkeit innerhalb der einzelnen Handlungsfelder sowie handlungs-

feldübergreifend abzubilden. Dies ermöglicht zudem eine Priorisierung der Maßnahmen mit 

Blick auf die Umsetzungsplanung und der dafür abzubildenden (finanziellen) Ressourcen. Die 

Kriterien und Charakteristika der Bewertung und Einordung werden im Folgenden erläutert. 

Maßnahmenebene 

Für eine Ersteinschätzung des Maßnahmencharakters und der Bedeutung für die Gesamtstadt 

Braunschweig dient die Maßnahmenebene. Die Maßnahmen können eine unterschiedliche 

räumliche Bezugsgröße aufweisen, dem mit diesem Kriterium Rechnung getragen werden 

soll. Zusätzlich wird hierdurch zudem der Konkretisierungsgrad der Maßnahmen verdeutlicht 

und deutet bereits an, inwiefern eine Umsetzung noch weiterer Vorbereitung bedarf. Die 

Maßnahmenebene dient ebenfalls dazu, das Wirkungsgeflecht und die Wechselwirkungen der 

Maßnahmen untereinander zu verdeutlichen. Hierfür ist am Ende jedes Handlungsfelds eine 

entsprechende Abbildung dargestellt. 

• Konzepte / Zielsetzungen:  

Programmatische und strategische Maßnahmen für die Gesamtstadt Braunschweig 

• Übergeordnet: 

Konkrete Maßnahmen mit stadtbezirksübergreifendem Charakter 

• Untergeordnet: 

Konkrete Maßnahmen mit i. d. R. kleinteiligem und konkretem räumlichen oder inhalt-

lichem Bezug 
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Kostenklassen 

Um den finanziellen Aufwand der Maßnahmen planen zu können, ist jede Maßnahme einer 

von fünf Kostenklassen zugeordnet. Die Abschätzung erfolgt dabei aus Erfahrungswerten 

zum Bezugsjahr 2024, wobei perspektivische Baukostensteigerungen und Inflationen auf-

grund der nicht einschätzbaren Entwicklung unberücksichtigt bleiben. Um Scheingenauigkei-

ten zu vermeiden, werden keine konkreten Zahlen benannt. Die Kategorisierung erfolgt vor 

allem zur Ausdifferenzierung der Maßnahmen untereinander. Eine grobe Zuordnung erfolgt 

wie folgt: 

• Sehr niedrig: < 50.000 €  

• Niedrig: 50.000 € – 250.000 € 

• Mittel: 250.000 € – 500.000 €  

• Hoch: 500.000 € – 1.000.000 € 

• Sehr hoch: > 1.000.000 €   

Die Kosten beziehen sich dabei auf die Gesamtkosten und enthalten teilweise Hinweise, ob 

diese jährlich anfallen.  

Umsetzungsdauer 

Die Maßnahmen besitzen unterschiedliche Umsetzungsdauern sowie -horizonte. Zur Verein-

heitlichung wird der vollständige Realisierungszeitraum der jeweiligen Maßnahmen als Be-

zugsgröße herangezogen. Gleichwohl ist bewusst, dass die tatsächliche Umsetzungsdauer 

auch abhängig von parallel und extern laufenden Prozessen ist und somit keine exakten Um-

setzungszeiträume vorhergesagt werden können. Dennoch wird im Zuge der Umsetzungspla-

nung (siehe Kap. 4.13) eine Dauer angenommen, um die Wechselwirkungen zwischen den 

Maßnahmen zu verdeutlichen. Der Zeithorizont ist in drei Abschnitte unterteilt. Ferner gibt es 

Daueraufgaben, die regelmäßig oder auch jährlich ausgeübt werden. 

• Kurzfristig: < 5 Jahre  

• Mittelfristig: 5 – 10 Jahre 

• Langfristig: > 10 Jahre 

• Daueraufgabe: laufende/regelmäßige Umsetzung 

Priorität 

Die Maßnahmen sind teilweise mit erheblichem finanziellem, personellem und organisatori-

schem Aufwand verbunden. Daher ist für eine effiziente Umsetzung des Handlungskonzeptes 

eine Priorisierung angezeigt. Da die Priorisierung jedoch einen erheblichen Einfluss auf die 

inhaltliche Ausrichtung und die Wirkungsrichtung des MEP besitzt, erfolgte die vorgeschla-

gene Priorisierung nach einem ersten gutachterlichen Vorschlag im Weiteren über einen Ab-
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stimmungsprozess mit der Stadtverwaltung. Es wurde bewusst auf die Priorität „niedrig“ ver-

zichtet, da die im Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen durchgängig von einer gewis-

sen Relevanz und Wichtigkeit geprägt sind.   

Die Priorisierung erfolgt grundsätzlich in drei Stufen: 

• Mittel  

• Hoch 

• Sehr hoch 

Bedeutung Modal Shift und THG-Reduktion 

Aufgrund des Richtungsbeschlusses mit dem Klimaschutzkonzept 2.0 der Stadt Braunschweig 

ist die Klimawirkung des Verkehrs von übergeordneter Bedeutung für die Stadt. Um den be-

sonderen Stellenwert der Treibhausgasemissionen zu berücksichtigen, wurde für jede Maß-

nahme das Einsparpotenzial qualitativ abgeschätzt. Eine quantifizierte Berechnung des Ein-

sparpotenzials ist maßnahmenscharf nicht möglich, da die Wirkung der Maßnahmen sich ge-

genseitig stark bedingen und somit eine isolierte Berechnung nicht aussagekräftig ist. Es 

ergibt sich jedoch im Vergleich der Maßnahmen untereinander ein Potenzial für den Beitrag 

zum Klimaschutz (geringe bis hohe Wirkung). In diesem Zusammenhang soll aber auch die für 

kleinteilige Maßnahmen vergleichsweise geringe Wirkung auf eine THG-Reduktion insofern 

charakterisiert werden, dass der Umweltverbund gestärkt wird, wodurch eine indirekte Wir-

kung unterstellt wird. 

• hohe Wirkung auf die THG-Reduktion 

• Wirkung auf THG die THG-Reduktion 

• Stärkung Umweltverbund, aber niedrige Wirkung auf die THG-Reduktion 

4.2. Fußverkehr 

Mit einem Anteil von knapp 24 % aller zurückgelegten Wege, spielt der Fußverkehr bereits 

heute eine zentrale Rolle für die Mobilität der Braunschweigerinnen und Braunschweiger17. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird das Zufußgehen in Zukunft noch 

weiter an Bedeutung gewinnen, da insbesondere ältere Personen (>75 Jahre) und Kinder (<10 

Jahre) sich zu Fuß bewegen18. Insbesondere der Anteil, der über 70-Jährigen wird laut der Be-

völkerungsprognose in Braunschweig zunehmen19.  

 

17 WVI 2018, nach Verkehrsmodell 2016 

18 MiD 2017 

19 CIMA-Bevölkerungsprognose 2017 nach BSVG 2020 
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Für die fußläufige Erreichbarkeit sind zentrale Versorgungsbereiche, wie zum Beispiel Le-

bensmitteleinzelhandel, Schulen, Banken, Gesundheitseinrichtungen, ÖPNV-Haltestellen und 

Parkplätze (z. B. Quartiersgaragen) relevant. Bereits heute werden in Braunschweig Einkäufe 

zu 34 % zu Fuß erledigt. Die bestehende Fußverkehrsinfrastruktur bietet dafür eine gute Aus-

gangslage, kann dem heutigen Bedarf allerdings nicht in allen Belangen gerecht werden. So 

entsprechen bestehende Fußverkehrsanlagen häufig nicht den geltenden Anforderungen 

(z. B. nach Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), DIN 18040-3).  

Folgende Handlungsbedarfe werden beim Fußverkehr als zentral erachtet: 

• Herstellung ausreichend dimensionierter Räume für einen konfliktfreien Fußver-

kehr 

• Schaffung sicherer und barrierefreier Querungsmöglichkeiten (insbes. in den 

Stadtteilzentren) 

• Erhöhung der Durchlässigkeit für den Fußverkehr im Bereich von verkehrlichen 

Barrieren 

• Herstellung barrierefreier Wege insbesondere in historisch geprägten Stadtteilen 

• Sicherung einer fußläufigen Erreichbarkeit von Versorgungsbereichen in den au-

ßerhalb liegenden Ortsteilen 

Um die Fußverkehrsinfrastruktur dem Bedarf entsprechend zu ertüchtigen und weitere Wege 

auf den Fußverkehr zu verlagern, wird die Umsetzung von neun Maßnahmen empfohlen.  

Dabei zielen alle Maßnahmen darauf ab, dass die wichtigen Ziele des täglichen Bedarfs inner-

halb von 15 Minuten zu Fuß erreichbar sind. Damit wird sich an dem Stadtentwicklungs-Leit-

bild der 15 Minuten-Stadt orientiert (s. auch Maßnahme RS1), welches neben der Stärkung der 

Nahmobilität auch den Vorrang der Innenentwicklung und eine Nutzungsmischung anstrebt. 

Dabei werden die Räume für den Fußverkehr nicht als reine Transiträume betrachtet, sondern 

– im Sinne der Walkability – auch vermehrt qualitative Aspekte (z. B. Sicherheit, Komfort und 

Attraktivität) und soziokulturelle Angebote (z. B. Grün- und Wasserflächen, Spiel- und Erho-

lungsangebote) als Teil einer fußverkehrsfreundlichen Infrastruktur berücksichtigt, die die 

Aufenthaltsqualität fördert.  

Ein wichtiger Baustein zum Erreichen dieser Ansprüche ist die Erarbeitung und Festlegung 

von Qualitätsstandards für die Fußverkehrsinfrastruktur (Maßnahme F1). Entsprechend der 

geltenden Regelwerke können so konkrete Vorgaben für die Ausgestaltung der Fußverkehrs-

infrastruktur definiert und insbesondere bei Neuplanungen und Baumaßnahmen angewandt 

werden.  

Um ein durchgängiges Fußverkehrswegenetz mit möglichst geringen Umwegen sicherzustel-

len, wird die Schaffung weiterer fußgängerfreundlicher Kreuzungen und Querungen, insbe-

sondere in den Stadtteilen empfohlen (Maßnahme F5). Um die entsprechenden neuralgischen 

Situationen und Bedarfe zu erfassen, werden zunächst Fußverkehrskonzepte erstellt. An für 
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den Fuß- und Radverkehr bedeutenden Knotenpunkten (z. B. in den Stadtteilzentren) wird zu-

dem der Einsatz von "Rundum-Grün"-Phasen im Einzelfall geprüft. Eine weitere Maßnahme 

zur Verbesserung der Querbarkeit an stark frequentierten Fußgängerrouten ist die Anpas-

sung der LSA-Steuerung, sodass Zufußgehende standardmäßig Grün haben und Kfz über In-

duktionsschleifen die Grünphase anfordern (Maßnahme F9). 

In Geschäftslagen wird zudem eine angemessene Aufwertung und ggf. Erweiterung beste-

hender Fußgängerzonen geprüft (Maßnahme F7). So soll die Aufenthaltsqualität und das Ein-

kaufen in der Einkaufsstadt noch attraktiver werden.  

Mit dem Ausbau der Fußwegeverbindungen soll auch eine flächendeckende Barrierefreiheit 

einhergehen, welche durch die Erarbeitung eines Programms zur Barrierefreiheit erfolgen soll 

(Maßnahme F2).  

Darüber hinaus gilt es, den Fußverkehr jenseits der klassischen Infrastruktur zu fördern, um 

den Stellenwert des Zufußgehens als eigene Verkehrsart zu stärken und in der Stadtgesell-

schaft zu platzieren. Dazu zählt die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen 

Raum (Maßnahme 4), die Ausweitung von Grünstrukturen im Stadtgebiet (Maßnahme F3) so-

wie der Abbau von sogenannten Angsträumen (Maßnahme F8). 

Ein Querschnittsthema bildet die Maßnahme F6 „Akquise und Umsetzung von Förderprojek-

ten für den Fußverkehr auf Stadtteilebene“. Das geförderte Programm "Gut gehen lassen" 

mit den Modellquartieren Wenden und Rautheim soll auf weitere Quartiere übertragen wer-

den. Weitere Fördermöglichkeiten für den Fußverkehr sollen geprüft werden.  

Durch die Umsetzung der Maßnahmen können die im Zielkonzept definierten Handlungsziele 

erreicht werden: Stadtraum angemessen und attraktiv gestalten, Barrierefreie und selbstbe-

stimmte Mobilität als Grundsatz der Planung, Erreichbarkeit der Stadt, der Stadtteile und 

Nahversorgungsstandorte fördern, Verkehrssicherheit erhöhen, Verkehrsbedingte Emissio-

nen vermindern und Stadt der kurzen Wege etablieren. Durch einen Beitrag zu diesen Zielen 

werden fünf der sechs strategischen Zielfelder durch die erarbeiteten Maßnahmen im Fußver-

kehr berührt (vgl. Zwischenbericht).  
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Tabelle 3: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Fußverkehr 

Fußverkehr 

F1 Qualitätsstandards für den Fußverkehr festlegen, umsetzen und nachrüsten 

F2 Programm zur Umsetzung der Barrierefreiheit 

F3 Programm für Grün in Straßenräumen aufsetzen 

F4 Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

F5 Schaffung fußgängerfreundlicher Kreuzungen und Querungen 

F6 Akquise und Umsetzung von Förderprojekten für den Fußverkehr auf Stadtteilebene 

F7 Aufwertung von Fußgängerzonen 

F8 Eliminierung von sozialen Angsträumen 

F9 Anforderungs-Grün für Kfz 
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Abbildung 33: Zusammenhang der Maßnahmen im Fußverkehr 
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4.3. Radverkehr 

Der Radverkehr spielt bereits heute eine wichtige Rolle für die Braunschweiger Bürgerinnen 

und Bürger. Mit 23,8 % (VM 2016) bzw. 20 % (MiD 2017) Radverkehrsanteil hat Braunschweig 

im Vergleich mit anderen Großstädten bereits eine leicht überdurchschnittliche Radverkehrs-

nutzung20. Insbesondere im Braunschweiger Binnenverkehr spielt der Radverkehr eine große 

Rolle. Dagegen werden Fahrten aus und nach Braunschweig selten mit dem Fahrrad zurückge-

legt. Dem ADFC-Fahrradklima-Test21 nach gehört Braunschweig zudem zu den führenden 

Fahrradstädten in Deutschland und liegt im Ranking unter den Top-5-Städten vergleichbarer 

Stadtgröße. 

Mit dem Ratsbeschluss „Braunschweigs Weg für einen besseren Radverkehr“ hat sich die 

Stadt bereits das Ziel gesetzt, die positive Entwicklung in der Radverkehrsnutzung weiter zu 

fördern und in Zukunft das Rad als Fortbewegungsmittel zu stärken. Konkretisiert wird das 

Fördervorhaben mit dem von der Politik beschlossenen Ziel- und Maßnahmenkatalog „Rad-

verkehr in Braunschweig“. Zur Erreichung der Ziele wurden verschiedene Maßnahmen entwi-

ckelt. Im Rahmen des Ziels 3 „Radwege sicherer und komfortabler machen“ wurde der „Braun-

schweiger Standard“ definiert, der Maße und Qualitätsstandards für neu zu errichtende Rad-

infrastruktur vorsieht. Der Braunschweiger Standard definiert darüber hinaus Qualitätskrite-

rien für Velorouten.  

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse bestätigen diese gute Ausgangslage, zeigen jedoch aus-

geprägte räumliche Qualitätsunterschiede und auf vielen Verbindungen, insbesondere im 

Stadt-Umland-Raum, deutliche Handlungsbedarfe auf.  

Radverkehrsanlagen entsprechen verbreitet nicht den angestrebten Anforderungen, insbe-

sondere hinsichtlich der Radwegebreite nach ERA (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen), 

oder weisen Führungs- und Belagsdefizite auf. Darüber hinaus gibt es weitere Komponenten 

mit Optimierungsbedarf. Insgesamt ist das Radverkehrssystem im Untersuchungsgebiet nicht 

für alle Fahrzwecke ausreichend attraktiv, um die bestehenden Potenziale für den Radverkehr 

zu erschließen.  

Folgende Handlungsbedarfe werden beim Radverkehr als zentral erachtet: 

• Ausbau von schnellen stadtteil- bzw. regionalen Verbindungen  

• Verbesserung und Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 

• Verbesserung der Radverkehrs-Signalisierungen 

 

20 vgl. WVI 2018 und MiD 2017; Ergebnis der regionalstatistischen Schätzung der Mobilitätskennwerte 

21 ADFC (o. D.). Fahrradklimatest 2022: Alle Ergebnisse im Überblick. 
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• Ausbau von Radabstellanlagen in den äußeren Stadtteilen und Stadtteilzentren. 

Um die Radverkehrsinfrastruktur dem Bedarf entsprechend zu ertüchtigen und weitere Wege 

auf den Radverkehr zu verlagern, wird die Umsetzung von zwanzig Maßnahmen empfohlen.  

Eine sichere, komfortable und intuitiv nutzbare Infrastruktur stellt den grundlegenden Bau-

stein zur Stärkung des Radverkehrs als Verkehrsmittel dar. Daher ist eine Gesamtplanung des 

Radverkehrsnetzes vorzunehmen (Maßnahme R1). Hierfür wurde bereits ein strategisches 

Hauptnetz für den Radverkehr im Rahmen des MEP-Prozesses erstellt und von der Politik be-

schlossen (siehe Anlage). Unter Berücksichtigung des strategischen Hauptnetzes ist die Pla-

nung und Umsetzung der Velorouten bis 2035 zu beginnen (Maßnahme R11). Velorouten sind 

priorisierte, komfortable Radwege für alle Altersgruppen. Sie sind sicher befahrbare, numme-

rierte, ausgeschilderte und durchgehende Routen für den Alltagsradverkehr. So können 

schnell und sicher auch längere Wege zurückgelegt werden und wichtige Ziele miteinander 

verbunden werden. Die gestalterischen Kriterien werden entsprechend der "Definition von 

einzuhaltenden Qualitätsstandards" konsequent umgesetzt.  

Bei der Erarbeitung des strategischen Hauptnetzes wurde sichergestellt, dass eine Anbindung 

an die identifizierten regionalen Radverkehrsverbindungen hergestellt wird, sodass auch eine 

lückenlose Erreichbarkeit umliegender Städte und Gemeinden gegeben ist (Maßnahme R8). 

Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen und dem Regionalver-

band für den Bau der drei geplanten Radschnellwege (BS-WF/SZ-Thiede, BS-WOB, BS-

Vechelde) ein verbindlicher Zeitplan erarbeitet und die Korridore für die überregionale Rad-

schnellverbindungen konkretisiert (Maßnahme R6).  

Generelle Problemstellen an Kreuzungen und im Netz sowie bestehende Hindernisse im Rad-

verkehrsnetz, auch solche für Lastenräder und Fahrradanhänger, wurden bereits analysiert. 

Basierend auf den Empfehlungen der Analyse sind die Problemstellen zu prüfen und entspre-

chend zu eliminieren (Maßnahme R9). Die Zustandserfassung wird laufend fortgeführt und 

Gefahrenstellen beseitigt (Maßnahme R10). Qualitätsstandards wie der „Braunschweiger 

Standard“ für neu zu bauende Radwege (Abmessungen und Qualitätskriterien) und der Stan-

dard für Fahrradstraßen werden dabei konsequent umgesetzt. Fahrradstraßen und -zonen 

werden zur Stärkung wichtiger Radverkehrsachsen anknüpfend an das bestehende Netz ge-

prüft und eingerichtet (Maßnahme R5). Entsprechend des Prüfergebnisses, gemäß Maß-

nahme 4.1 des Ziel- und Maßnahmenkatalogs, werden an den identifizierten (Haupt-)Straßen 

geschützte Radfahrstreifen gebaut (Maßnahme R13). 

Auch Knotenpunkte und Querungsstellen werden durch den MEP in den Blick genommen. 

Radverkehrsführungen an Knotenpunkten werden auch in Zukunft unter Beachtung der örtli-

chen Verhältnisse und der einschlägigen Regelwerke (u. a. ERA, Braunschweiger Standard) ge-

plant. Dabei werden auch subjektive Sicherheitsbedürfnisse berücksichtigt. Auf Radfahrstrei-

fen in Mittellage wird nach Möglichkeit verzichtet. Das Netz wird entsprechend des strategi-
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schen Hauptnetzes Radverkehr sukzessive fahrradfreundlich optimiert bzw. umgebaut (Maß-

nahme R4). Konkrete Ansätze sind z. B. eine Freigabe ohne Anforderung nach vorheriger au-

tomatischer Detektion als Regellösung für den Radverkehr (Maßnahme R15) und die Optimie-

rung der LSA-Schaltungen (u. a. getrennte Schaltung von Fuß- und Radverkehr, Prüfung freies 

Rechtsabbiegen; Maßnahme R16).  

Als wichtiges Oberzentrum nimmt der MEP insbesondere auch die Innenstadt in den Blick. Bis 

2035 werden diverse Planungen zur Umgestaltung von Innenstadtstraßen zur Umsetzung er-

stellt und erste Bürgerbeteiligungen durchgeführt (Maßnahme R2). Für die Fußgängerzone 

gilt, dass die mit dem Lieferverkehr gleichberechtigte (zeitliche Regelung) bestehende Be-

fahrbarkeit der Fußgängerzone mit dem Fahrrad fortgeführt wird. Darüber hinaus soll der 

City-Ringschluss in beiden Fahrtrichtungen für den Radverkehr direkt am Rande der Fußgän-

gerzone ermöglicht werden. Die anliegenden Straßen sind auf ihre Passierbarkeit zu prüfen 

(Maßnahme R17). 

Um zu erreichen, dass mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, ist die Verfügbar-

keit der Infrastruktur unabhängig von Witterung und Tageszeit ein wichtiger Aspekt. Dies be-

trifft auf der einen Seite den Winterdienst (Maßnahme R19), auf der anderen Seite die Be-

leuchtung (Maßnahme R18). Kritische Beleuchtungslücken im Radwegenetz sind zu identifi-

zieren, und ein Programm zur mittelfristigen Beseitigung ist aufzustellen. Die Umsetzung des 

Analyseberichts zur Identifizierung von Beleuchtungslücken und dem Programm zur Beseiti-

gung erfolgt vorrangig mit Fokus auf das strategische Hauptnetz Radverkehr. In Hinblick auf 

Baustellen wird der Radverkehr verstärkt berücksichtigt und sichere Radverkehrsführungen 

entwickelt (Maßnahme R20).  

Neben der Infrastruktur für den Weg stellt auch das Parken des Fahrrades am Ziel einen wich-

tigen Aspekt der Radverkehrsförderung dar. Neben dem Abbau von Nutzungsbarrieren ver-

hindert eine ausreichende Anzahl an Radabstellanlagen auch Einschränkungen für den Fuß-

verkehr durch ungeordnet abgestellte Fahrräder. Durch die zunehmende Anzahl von teuren 

Fahrrädern (z. B. Pedelecs) und breiteren Sonderfahrrädern (z. B. Lastenräder) steigen auch 

die Ansprüche an die Abstellmöglichkeiten. Um zunächst den Bedarf an qualifizierten Fahr-

radabstellanlagen zu identifizieren, wird zunächst eine Bedarfsanalyse der öffentlichen Fahr-

radabstellanlagen durchgeführt. Anschließend werden diese verbessert und ausgebaut. Der 

Fokus liegt auf dem öffentlichen Raum in Stadtteilzentren, Wohngebieten, an ÖPNV-

Haltestellen und an städtischen Einrichtungen. Über den Ziele- und Maßnahmenkatalog hin-

aus soll speziell an Endhaltestellen des ÖPNV die Umsetzung von überdachten und ggf. ab-

schließbaren, baulichen Fahrradabstellanlagen geprüft werden. Zudem sollen stadtweit Ab-

stellflächen speziell für Lastenräder und Fahrradanhänger geschaffen werden (Maßnahme 

R7). Darüber hinaus wird geprüft, wo und in welcher Anzahl überdachte Fahrradabstellanla-

gen in der Innenstadt notwendig sind (z. B. in Bestandsgebäuden). Empfohlen wird mindes-

tens eine Anlage in der Innenstadt und ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof. Damit soll das 

bestehende Angebot um geschützte Abstellmöglichkeiten erweitert werden. Hierfür ist es 
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hilfreich, einen Standard für die Ausstattung der Fahrradparkhäuser zu definieren (Maß-

nahme R12).  

Durch eine dauerhafte öffentliche Präsenz des Radverkehrs, bspw. in Form spezifischer Kam-

pagnen- und Öffentlichkeitsarbeit, soll die Verkehrssicherheit für den Radverkehr erhöht wer-

den. Dies soll gelingen, indem regelmäßig mit Plakaten im öffentlichen Raum und unter Ein-

satz digitaler Mittel über Neuerungen und wenig respektierte oder bekannte Regelungen in 

Verbindung mit dem Radverkehr informiert und zur allgemeinen gegenseitigen Rücksicht-

nahme aufgefordert wird. Zusätzlich zu den Vorhaben der Maßnahme 16 des Ziel- und Maß-

nahmenkatalogs ist das Engagement in öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen, Jugendhäu-

ser oder Kitas) auszubauen. Weitere Ideen im Zusammenhang der Förderung des rücksichts-

vollen Miteinanders sollen Berücksichtigung finden (Maßnahme R14).  

Für einen langfristigen Erfolg der o. g. Maßnahmen ist eine kontinuierliche Evaluation von be-

sonderer Relevanz. Ziel dieser ist es, Erkenntnisse über Erfolge, Misserfolge und Kontrolle ab-

zuleiten und sichtbar zu machen, welches Vorgehen seine Wirkung erzielt und welches nicht. 

Dafür wird ein Konzept für die Evaluation von größeren Radverkehrsprojekten erarbeitet. 

Feedback aus der Bürgerschaft ist mit geeigneten (schlanken, auch digitalen) Verfahren abzu-

fragen. Bei der Umsetzung einer neuen Veloroute sind Radverkehrszählungen vor und nach 

dem Umbau hilfreich, um den Erfolg des Projektes quantifizieren zu können (Maßnahme R3). 

Mit der Förderung des Radverkehrs wird auf verschiedene Ziele des MEP wie u. a. die Förde-

rung der Erreichbarkeit der Stadt, der Stadtteile und Nahversorgungsstandorte, die Weiter-

entwicklung inter- und multimodaler Angebote und die Verminderung verkehrsbedingter 

Emissionen eingezahlt (vgl. Zwischenbericht).  

Tabelle 4: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Radverkehr 

Radverkehr 

R1 Gesamtplanung und Ausbau eines Radverkehrsnetzes 

R2 Umgestaltung von Innenstadtstraßen 

R3 Evaluation von Radverkehrsprojekten 

R4 Verbesserung der Radverkehrsführungen in Knotenpunkten 

R5 Qualitätsstandards im Radverkehr umsetzen 

R6 Bau der geplanten Radschnellwege 

R7 Stadtweiter Ausbau von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum 

R8 Ausbau von Anschlüssen an das regionale Radverkehrsnetz 

R9 Analyse und Abbau von bestehenden Hindernissen im Radverkehrsnetz 

R10 Qualitätssicherung für Radwege 

R11 Umbau bestehender Radwege zu priorisierten Velorouten 

R12 Neubau von Fahrradparkhäusern mit entsprechendem Bewirtschaftungssystem 
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R13 Ausbau geschützte Radfahrstreifen (Protected bike lanes) 

R14 Verstärktes Engagement für Verkehrssicherheit im Radverkehr 

R15 Ausbau der automatisierten Lichtsignalanlagendetektion für den Radverkehr 

R16 Optimierung der LSA-Schaltungen 

R17 Optimierung der Erreichbarkeit und Umfahrung der Fußgängerzone beibehalten 

R18 Ausbau der Beleuchtung von Radwegen 

R19 Verbesserungen bei Radwegereinigung und Winterdienst 

R20 Verbesserung der Radverkehrsführung an Baustellen 
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Abbildung 34: Zusammenhang der Maßnahmen im Radverkehr 
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4.4. Öffentlicher Verkehr 

Der öffentliche Verkehr (ÖV) ist ein bedeutender Bestandteil der Mobilitäts- und Alltagskul-

tur, denn ein leistungsfähiger und attraktiver ÖV trägt unmittelbar zur Lebensqualität und Ur-

banität bei. Der ÖV ist zudem ein wichtiger Faktor für die Verkehrswende in Braunschweig 

und für Personen ohne eigenes Kfz ein wichtiges Mobilitätsangebot.  

Mit rund 41 Millionen Fahrgästen im Jahr (Stand 2019) leistet die Braunschweiger Verkehrs-

GmbH den größten Beitrag für den ÖPNV im Stadtgebiet und damit auch einen wichtigen Bei-

trag zu einer nachhaltigen Mobilität in der Stadt. Insgesamt wurden im Jahr 2019 rd. 10 Mio. 

Wagen-km mit Stadtbahn und Bus bereitgestellt und pro Betriebstag rd. 112.000 Personen 

befördert.  

Für eine höhere Nutzung dieser Verkehrsmittel ist aus Sicht der nutzenden Personen die Er-

reichbarkeit und Bedienungshäufigkeit der Haltestellen von Bedeutung. Weiterhin gelten 

kurze Reisezeiten, eine störungs- und behinderungsfreie Beförderung, eine verlässliche und 

pünktliche Bedienung, ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis und ein verständliches 

und gerechtes Tarifsystem als Kriterien zur Förderung des ÖPNV. 

Bereits heute wird in verschiedenen Projekten intensiv daran gearbeitet, den ÖPNV in Braun-

schweig stetig zu verbessern. Zu den wichtigsten Projekten neben dem Leuchtturmprojekt 

des Stadtbahnausbaus (Stadt.Bahn.Plus) zählen: 

• Projekt Echtzeit 

• E-Bus-Konzept 

• ÖPNV-Bevorrechtigungsprogramm 

• Mobilitäts-App 

• Tarifstrukturreformprozess ab 2022 

Auf Grundlage der Bestandsanalyse zeigen sich jedoch auch Verbesserungspotenziale im 

ÖPNV Braunschweigs. So lässt sich das ÖV-Angebot im Abendverkehr sowie in manchen Orts-

lagen verdichten. Auch verkürzen sich Fahrzeiten durch direktere Routen zwischen einzelnen 

Ortsteilen.  Insbesondere in kleineren Ortschaften im Umland können die Verbindungsquali-

täten durch reduzierte Umsteigevorgänge optimiert werden. Analog zum strategischen 

Hauptnetz des Radverkehrs (s.o.) wurde im Rahmen des MEP-Prozesses ebenfalls ein entspre-

chendes Netz für den ÖPNV erarbeitet (siehe Anlage). 

Bereits heute werden die Haltestellen in Braunschweig im Rahmen des Haltestellenkonzepts 

sukzessiv barrierefrei ausgebaut. Dieser Prozess muss weiterhin vorangetrieben werden, um 

möglichst schnell eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Ein besonderes Augenmerk 

gilt es auf die Haltestellenbeleuchtung zu legen, bei der es derzeit noch Defizite gibt. 
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Auch im Bereich der Infrastruktur für den ÖPNV gibt es Optimierungspotentiale. So lässt sich 

die Flüssigkeit des Verkehrsablaufes im Busverkehr mit eigenen Busspuren oder Bevorrechti-

gungen an Lichtsignalanlagen gegenüber dem heutigen Verkehrsablauf verbessern. 

Im Vergleich zu ähnlich großen Städten sind die ÖV-Tarife in Braunschweig als eher teuer ein-

zustufen, Mehrfahrtenkarten und Abos sind weniger stark rabattiert. Eine Optimierung des 

Tarifsystems kann zu einer größeren Attraktivität des öffentlichen Verkehrs in Braunschweig 

beitragen. 

Folgende Handlungsbedarfe werden auf Grundlage der Bestandsanalyse beim ÖV abgeleitet: 

• Einsatz für einen attraktiven Regionalverkehr auf Schiene und Bus 

• Vorhaben zur Beschleunigung des ÖPNV umsetzen 

• Prüfung von sinnvollen Verbesserungen des Tarifsystems sowie Schaffung attraktiver 

und günstiger Angebote 

• Anpassung der Infrastruktur an zeitgemäßen ÖPNV 

Anhand der Handlungsbedarfe wurden die folgenden Maßnahmen für den ÖV definiert: 

Tabelle 5: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds öffentlicher Verkehr 

Öffentlicher Verkehr  

ÖV1 Einsatz für einen attraktiven Regionalverkehr auf Schiene und Bus 

ÖV2 Anpassung der Infrastruktur an zeitgemäßen ÖPNV 

ÖV3 Vorhaben zur Beschleunigung des ÖPNV umsetzen 

ÖV4 Prüfung und Bau zusätzlicher Bahnhaltepunkte (SPNV) 

ÖV5 Unterstützung bei der Sicherung einer attraktiven Verknüpfung (Fahrplan) und An-

schlusssicherung zwischen Bahn- und Buslinien 

ÖV6 Prüfung von sinnvollen Verbesserungen des Tarifsystems sowie Schaffung attraktiver 

und günstiger Angebote 

ÖV7 Stringente Umsetzung der Barrierefreiheit im ÖPNV forcieren 

ÖV8 Ausbau von On-Demand-Verkehren vorantreiben (flexibler ÖPNV) 

ÖV9 Smartes Ticketing (Check-In, Check-out) 

ÖV10 Prüfung der Einführung von Expressbuslinien 

ÖV11 Prüfung der Umsetzbarkeit einer Taktverdichtung im Stadtverkehr 

 

In Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig (z. B. im Rahmen der 

Aufstellung der Nahverkehrspläne) wird die weitere Attraktivierung des ÖPNV in der Region 

fokussiert (Maßnahme ÖV1). Durch eine einheitliche Taktung (30/60-Minuten) im Regional-

busverkehr und durch eine Taktverdichtung zu Hauptverkehrszeiten (15/30-Minuten) sowie 

durch eine Abstimmung der Stadt- und Regionalverkehre (Linien, Takt, Verknüpfung) wird der 
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Regionalverkehr attraktiver gestaltet. Es wird gefördert, dass der Grundtakt auf allen Re-

giobuslinien montags bis samstags im Tagesverkehr auf mindestens alle 30 Minuten ausge-

weitet, sonst mindestens alle 60 Minuten festgelegt wird. 

Zur Stärkung der regionalen Anbindung wird die Planung und der Bau von zusätzlichen Bahn-

haltepunkte in der Stadt konsequent geprüft (Maßnahme ÖV4). Die Haltepunkte BS-West, 

Leiferde und Bienrode werden dabei u. a. unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten 

und Anbindungen an das Fahrradnetz weiterverfolgt. 

Die Abstimmung des Busnetzes auf den Schienenverkehr, erfolgt seitens der BSVG weiterhin 

und wird wo möglich optimiert, so dass mit wenigen Minuten Wartezeit beim Übergang von 

Bus und Bahn und andersherum zu rechnen ist und eine Anschlusssicherung gewährleistet 

wird (Maßnahme ÖV5). Als Daueraufgabe ergibt sich daraus die Abstimmungsprüfung bei der 

Fahrplanänderung der Bahn (Anfang Dezember). Die Erreichbarkeit von Anschlüssen soll auf 

digitalen Anzeigen angezeigt und online abrufbar sein. 

Die BSVG prüft, auf Grundlage des Deutschlandtickets, Verbesserungen im Braunschweiger 

Tarifsystem (Maßnahme ÖV6). Zu den Ansatzpunkten zur Vereinfachung und Attraktivitäts-

steigerung des ÖPNV können beispielsweise, die Einführung eines Mobilitäts-Tickets im Regi-

onalverband, Kombinationstickets (z. B. P+R mit ÖV, Veranstaltungsticket mit ÖV-Nutzung), 

die einfachere Bezahlung über eine App (E-Ticket) sowie Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme 

zählen. Gemeinsam mit der Stadt macht sich die BSVG beim Verkehrsverbund Region Braun-

schweig dafür stark bzw. setzt sich gegenüber Bund und Land für die Neuerungen und finanzi-

elle Unterstützung ein. 

Es wird ein umfangreiches ÖPNV-Konzept erarbeitet, um neue Gestaltungsmöglichkeiten für 

bestehende Straßenräume und Knotenpunkte, die vom ÖPNV betroffen sind, festzusetzen 

(Maßnahme ÖV2). Das Projekt „2,65 m Wagenkastenbreite“ wird hierbei berücksichtigt. Der 

Prüfung folgt die bedarfsorientierte Umsetzung des Konzeptes. 

In Zusammenarbeit mit der BSVG wird die Einführung eines On-Demand-Systems geprüft und 

je nach Bedarf umgesetzt (Maßnahme ÖV8). On-Demand-Verkehre beinhalten u.a. die flexible 

Buchung von ÖPNV-Angeboten per App oder Telefon. Dieses Angebot wird dabei ohne feste 

Haltestellen und Streckenverläufe auf tangentialen Verbindungen zwischen den Stadtteilen 

eingerichtet, um insbesondere äußere Stadtteile untereinander zu verbinden und den beste-

henden ÖPNV zu ergänzen bzw. schwache Verbindungen zu ersetzen. 

Die BSVG wird bei der Erweiterung des Ticketangebots um Smartes Ticketing unterstützt 

(Maßnahme ÖV9). Es werden Möglichkeiten wie z. B. das Einchecken beim Einstieg und Aus-

checken beim Verlassen des Systems pilotiert, um über den Tag die Nutzungen des ÖPNV zu 

analysieren. Am Ende des Tages wird das beste Ticket abgerechnet. Mit der eingeführten 

FAIRTIQ-App im VRB wurde bereits ein wichtiger Schritt hin zu einem smarten Ticketing ge-

macht. 
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Der stadtweite barrierefreie Ausbau des ÖPNV, insbesondere der Bushaltestellen (taktile Lei-

telemente, gesicherte Querungen, Hochbord, bedarfsentsprechend dimensionierte Aufstell-

fläche, ausreichende Gehwegbreiten), wird stringent weitergeführt (Maßnahme ÖV7). Die 

Barrierefreiheit wird bei der Kalkulation der Fahrzeit berücksichtigt, indem u. a. ein zusätzli-

cher Zeitaufwand für fahrzeugseitige Einstiegshilfen und der erhöhte Zeitaufwand für Ein- 

und Ausstieg berücksichtigt werden. 

Der ÖPNV wird beschleunigt, z. B. durch die Bevorrechtigung an Knotenpunkten im strategi-

schen Hauptnetz des ÖPNV, durch Busschleusen vor Knotenpunkten, durch den konsequen-

ten Bau von Fahrbahnrandhaltestellen oder durch eigene Busstreifen im Kernstadtbereich 

(Maßnahme ÖV3). Die Lichtsignalanlagen werden, wo möglich, so gesteuert, dass der ÖPNV – 

insbesondere die Stadtbahn – voll priorisiert wird, damit die Reisezeiten im ÖV reduziert wer-

den. Eine Ausstattung der LSA für Abmeldevorgänge verbessert die Freigabezeiten für den 

übrigen motorisierten und nicht-motorisierten Verkehr. 

Die BSVG prüft und führt bedarfsorientiert neue Expressbuslinien ein (Maßnahme ÖV10). 

Durch die Einführung eines Expressbus-Angebots auf ausgewählten Strecken werden die Rei-

sezeiten mit dem ÖPNV verkürzt. Die Expressbusse nutzen dabei auch Autobahnen, um zügig 

an ihr Ziel zu kommen. 

Die BSVG prüft weiterhin eine Taktverdichtung im Stadtverkehr auf den Hauptlinien auf einen 

10- oder wenn möglich 7,5-Minuten Takt und auf den Ergänzungslinien auf einen 15 oder 20 

Minuten Takt (Maßnahme ÖV11).
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Abbildung 35: Zusammenhang der Maßnahmen im Öffentlichen Verkehr 
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4.5. Inter- und Multimodalität 

Im Handlungsfeld Inter- und Multimodalität werden Maßnahmen zusammengefasst, die der 

Förderung des multi- und intermodalem Mobilitätsverhaltens dienen. Die Verknüpfung von 

verschiedenen Verkehrsmitteln wurde in den vergangenen Jahren im Untersuchungsgebiet 

stark ausgebaut und alternative Fortbewegungsmittel, z. B. durch die kontinuierliche Auswei-

tung von Sharing-Angeboten wie dem Nibelungen Bike und Sheepersharing gefördert. Ge-

rade in peripher gelegenen Stadtteilen, welche bislang nicht im Bediengebiet von Sharing-An-

geboten liegen, sollten weitere Angebote geschaffen werden. 

Folgende Handlungsbedarfe werden zum Ausbau der Inter- und Multimodalität als zentral er-

achtet: 

• Ausweitung von Bike+Ride an Stadtbahn- und Bushaltestellen 

• Aufbau und Umsetzung eines Konzepts für Mobilitätsstationen 

• Ausweitung des bestehenden Sharing-Angebots an Verknüpfungspunkten und in peri-

phereren Lagen  

• Systematische Koordinierung bestehender Angebote 

• Zuverlässige Verknüpfung intermodaler Reiseketten 

Um inter- und multimodales Mobilitätsverhalten zu fördern, wird die Umsetzung von sechs 

Handlungsmaßnahmen empfohlen. Diese Maßnahmen sollen die bereits bestehenden inter- 

und multimodalen Angebote weiter stärken und ergänzen. Um dies zu erreichen, wird in Kom-

bination mit der Prüfung und Einführung neuer Expressbuslinien (Maßnahme ÖV10) der Aus-

bau des P+R-Angebots ausgehend von einem Park+Ride-Konzept in enger Zusammenarbeit 

mit der BSVG empfohlen (Maßnahme IM1).  Eine qualitative und quantitative Aufwertung so-

wie eine Ausweitung der B+R-Anlagen stärkt das Fahrrad als Zu- und Abbringer des SPNV und 

des Busverkehrs (Maßnahme IM2). 

Ein gutes Carsharing- und Bikesharing-Angebot sind wichtige Alternativen zum privaten Pkw-

Besitz. Hierdurch ergibt sich eine Entlastung des Flächenbedarfs für den ruhenden Kfz-Ver-

kehr, wodurch neue Spielräume für den Umgang und die Gestaltung des öffentlichen Raumes 

eröffnet werden. Der Ausbau des bestehenden Angebots von Bike- und Carsharing, insbeson-

dere in den peripher gelegenen Stadtteilen, ist fest im Handlungskonzept verankert (Maßnah-

men IM3 und IM4). Da die Ausweitung der oben genannten Mobilitätsangebote im engen Zu-

sammenhang mit der Einrichtung von Mobilitätsstationen steht, sollte dieses von Anfang an 

bei der Konzepterstellung von Mobilitätsstationen (Maßnahme IM5) berücksichtigt werden. 

Um die verschiedenen Mobilitätsangebote leicht zugänglich zu machen, wird zudem empfoh-

len eine angebotsübergreifende Buchungsplattform / App (Maßnahme IM6) aufzubauen. Da-

bei sollten die Verkehrsmittel der Stadt aber auch der Region eingebunden werden.  
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Diese Maßnahmen bauen im Wesentlichen auf den im Zielkonzept definierten strategischen 

Zielen zur Weiterentwicklung inter- und multimodale Angebote sowie der Ermöglichung eines 

einfachen Zugangs und einer unkomplizierten Nutzung auf (vgl. Zwischenbericht). 

 

Tabelle 6: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Inter- und Multimodalität 

Inter- und Multimodalität  

IM1 Aufwertung und Ausbau des Park+Ride-Angebotes 

IM2 Ausbau und Ergänzung des Netzes von Bike+Ride-Anlagen 

IM3 Ausweitung des stadtweiten Bikesharing-Systems 

IM4 Förderung des Ausbaus des Carsharing-Angebotes 

IM5 Konzepterstellung und Umsetzung von Mobilitätsstationen 

IM6 Bündelung aller Mobilitätsangebote in ein Buchungssystem 
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Abbildung 36: Zusammenhang der Maßnahmen Inter- und Multimodalität 
 

 

TOP 2

87 von 226 in Zusammenstellung



Seite 84 von 128 Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ 

Planersocietät | WVI 

4.6. Alternative Antriebe 

Viele Emissionen entstehen bei der Verbrennung konventioneller Treibstoffe, sodass sich 

durch alternative Antriebe im Verkehr vor allem lokal Umfeld- und Umweltbelastungen redu-

zieren lassen. Während viele Bausteine des Mobilitätskonzeptes auf eine Stärkung des Um-

weltverbundes oder eine Reduzierung von zurückgelegten Personenkilometern im motori-

sierten Verkehr abzielen, kann durch alternative Antriebe der motorisierte Verkehr verträgli-

cher abgewickelt werden. Im Radverkehr sind Pedelecs und E-Bikes bereits heute Teil des 

Braunschweiger Mobilitätsalltags. Auch der Anteil der elektrisch angetriebenen Pkw in Braun-

schweig liegt höher als auf Bundesebene. Jedoch gibt es noch Ausbau-Potenziale im Bereich 

von Sharing-Dienstleistungen und im ÖPNV.  

Folgende Handlungsbedarfe werden zum Ausbau alternativer Antriebe als zentral erachtet: 

• höhere Ausbauziele für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum 

• Anteil der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bei Sharing-Angeboten erhöhen 

• Elektrifizierung von Fahrzeugflotten 

Um alternative Antriebe zu fördern, wird die Umsetzung von fünf Handlungsmaßnahmen 

empfohlen. 

Der Ausbau öffentlicher Ladepunkte erfolgt im Sinne des Konzessionsvertrages mit der 

KOM|DIA (BS|ENERGY) (Maßnahme A1). Die Stadt Braunschweig fokussiert die flächende-

ckende und bedarfsgerechte Ausweitung öffentlicher Ladeinfrastruktur auch über den Kon-

zessionsvertrag hinaus. Hierbei lässt sich die Attraktivität des Ladenetzes mit innovativen La-

delösungen steigern. Zusätzlich werden weitere Potenziale für die Einrichtung von Ladepunk-

ten im halböffentlichen Raum geprüft. Das umfasst auch, dass die Verwaltung sich dafür ein-

setzt, dass bestehende Parkhäuser und Tiefgaragen im Stadtgebiet ertüchtigt werden, um 

dort (halb-) öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur bereitzustellen (Maßnahme A4).  

Um alternative Antriebe verstärkt auch im Carsharing zu etablieren, empfiehlt der MEP Stell-

flächen für Carsharing-Fahrzeuge im öffentlichen Raum für elektrische Fahrzeuge prioritär zu 

genehmigen (Maßnahme A5).  

Im Sinne eines kommunalen Mobilitätsmanagements stellen die Stadt Braunschweig und ihre 

Beteiligungen ihre eigenen Fuhrparke sukzessive auf elektrische Antriebe um und gehen so 

mit positivem Beispiel voran (Maßnahme A2). Des Weiteren werden Unternehmen wie z. B. 

Sharing-Anbieter bei der Elektrifizierung des Fuhrparks unterstützt. Auch im ÖPNV, insbeson-

dere im Busverkehr sollen alternative Antriebe sukzessive ausgebaut werden (Maßnahme 

A3). Auf Grundlage des Umstellungskonzeptes der BSVG, werden Neuanschaffungen von Bus-

sen weiterhin geprüft, in welcher Art und Weise diese alternative Antriebe besitzen. So wird 
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der Busbetrieb schrittweise umgestellt bis hundert Prozent der Busflotte mit alternativen An-

trieben verkehren. Für die Regionalbusflotte wird die Investition in alternative Antriebe ange-

regt. 

Mit der Förderung alternativer Antriebe wird auf verschiedene Ziele wie Mobilität ressourcen-

schonend und -erhaltend organisieren sowie verkehrsbedingte Emissionen vermindern, einge-

zahlt (vgl. Zwischenbericht).  

 

Tabelle 7: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Alternative Antriebe 

Alternative Antriebe  

A1 Konsequenter Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum 

A2 Elektrifizierung von dienstlichen Fahrzeugflotten 

A3 Ausbau der Alternativen Antriebe in der Busflotte 

A4 Auf- und Ausbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur in Parkhäusern, Tiefgaragen 

A5 Förderung von Carsharing-Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur 
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Abbildung 37: Zusammenhang der Maßnahmen Alternative Antriebe 
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4.7. Fließender Kfz-Verkehr  

Mit einem Anteil von 47 % macht der MIV (motorisierter Individualverkehr, im Wesentlichen 

Pkw-Verkehr) derzeit den größten Anteil an den Fahrten und Wegen der Braunschweiger Be-

völkerung aus (WVI 2018, Analysefall 2016). Hinzu kommen Pendlerverkehre sowie Einkaufs- 

und Freizeitfahrten aus dem Umland in das Oberzentrum. 

Die Stadt Braunschweig verfügt über ein abgestuftes und leistungsfähiges Straßennetz aus 

Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landes- und Kreisstraßen sowie städtischen Hauptstra-

ßen. Diese Straßen übernehmen unterschiedliche Funktionen innerhalb der Stadt. Sie dienen 

der Verbindung von Siedlungsbereichen und der Erschließung. 

In der Bestandsanalyse wird deutlich, dass einige Straßenzüge zum Großteil für die Hauptver-

kehrszeiten dimensioniert sind und daher für Schwachverkehrszeiten teilweise überdimensio-

niert wirken. Hinzu kommen hohe Belastungen aufgrund von Durchgangsverkehr im Innen-

stadtbereich, z. B. am Bohlweg. 

Folgende Handlungsbedarfe werden beim Fließenden Verkehr als zentral erachtet: 

• Umsetzung eines strategischen Hauptnetzes für den Kfz-Verkehr 

• Verkehrsberuhigung auf Nebenstraßen 

• Verlagerung von Durchgangsverkehren durch veränderte Verkehrsführungen 

• Strecken zur Innenstadtumfahrung ausbauen 

Zur Optimierung des fließenden Verkehrs werden folgende Handlungsmaßnahmen empfoh-

len:  

Tabelle 8: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Fließender Kfz-Verkehr 

Fließender Kfz-Verkehr  

K1 Verkehrsberuhigung auf Nebenstraßen 

K2 Umsetzung eines strategischen Hauptnetzes für den Kfz-Verkehr 

K3 Verkehrliche Beruhigung von Ortsdurchfahrten 

K4 Verkehrsberuhigende Maßnahmen in Geschäftslagen umsetzen 

K5 Untersuchung veränderter Verkehrsführungen im weiteren Straßennetz (außerhalb In-

nenstadt) 

K6 Prüfung und ggf. Umbau des City-Rings 

K7 Konzept zur Verlagerung des Durchgangsverkehrs (z. B. Verkehrsuntersuchung Bohl-

weg) 

K8 Optimierung der südlichen Innenstadtumfahrung 

K9 Prüfung und ggf. Umbau des Wilhelminischen-Rings 

K10 Prüfung der verkehrsmittelübergreifenden Bedeutung des Brodwegs 
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Es wird empfohlen, dass außerhalb des Hauptnetzes auf ausgewählten Nebenstraßen ver-

kehrsberuhigende Maßnahmen umgesetzt werden (Maßnahme K1). Auf dem übrigen Stra-

ßennetz können weiterhin die bestehenden Geschwindigkeiten beibehalten werden, v. a. aus 

Gründen der Erreichbarkeit und Bündelung. Die bestehenden Spielräume der geltenden Stra-

ßenverkehrsordnung (StVO) sollten genutzt werden, um entsprechende Vorhaben umzuset-

zen. Hilfreich für ein strukturiertes Vorgehen ist hierbei das bereits entwickelte und beschlos-

sene strategische Hauptnetz für den fließenden Kfz-Verkehr (analog zum Radverkehr und 

ÖPNV, siehe Anlage). 

Der Wilhelminische Ring wird insbesondere im Kontext der Bohlweg-Umgestaltung auf seine 

Leistungsfähigkeit geprüft und entsprechend umgebaut (Maßnahme K9). Neben dem MIV 

werden auch die Flächenbedarfe des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr) be-

rücksichtigt, wobei die Hauptverteilerfunktion für den MIV entsprechend des strategischen 

Hauptnetzes für den Kfz-Verkehr priorisiert wird. 

Zur verkehrlichen Beruhigung von Ortsdurchfahrten empfehlen sich Gestaltungsmaßnahmen 

(z. B. Fahrbahnverschwenkung, Reduzierung der Fahrbahnbreite, Fahrbahnteiler). Damit wird 

die Belebung der Seitenräume gefördert (Maßnahme K3). 

Soweit erforderlich werden verkehrsberuhigende Maßnahmen in Geschäftslagen geplant und 

umgesetzt, sodass die Innenstadt und die Stadtteilzentren gestärkt werden (Maßnahme K4). 

Die Maßnahmen sorgen im näheren Umfeld für mehr Sicherheit des dort viel vorhandenen 

Fußverkehrs. Gleichzeitig werden z. B. Lieferzonen eingerichtet, um den Lieferverkehr zu ord-

nen und die Erreichbarkeit der Geschäftslagen zu gewährleisten. Die Einführung des Kurzzeit-

parkens wird geprüft. 

Im Rahmen des Mobilitätsentwicklungsplans für Braunschweig ist ein Hauptnetz für den Kfz-

Verkehr umzusetzen (Maßnahme K2). Das Hauptnetz weist auf gesamtstädtischer Ebene stra-

tegische Achsen für den Kfz-Verkehr aus, die eine wichtige Bündelungsfunktion im Straßen-

netz einnehmen. Für den Kfz-Verkehr stellt die flüssige Abwicklung mit einer Reduktion von 

stop-and-go-Verkehren und Überlastungen ein verlässliches und leistungsfähiges Hauptnetz 

dar. Priorisierte Maßnahmen an den Achsen werden zügig umgesetzt und weitere folgen im 

Anschluss. 

Im Anschluss an die verkehrliche Untersuchung des Bohlwegs (Maßnahme K7) wird die Opti-

mierung der südlichen Innenstadtumfahrung für den MIV, den ÖPNV sowie den Fuß- und Rad-

verkehr geprüft (Maßnahme K8). Die Erreichbarkeit der Innenstadt muss aber in jedem Fall 

für alle Verkehrsmittel erhalten bleiben. 

Das Kfz-Netz wird geprüft und bedarfsgerecht angepasst (Maßnahme K5). Dies kann unter 

anderem durch veränderte Verkehrsführungen im Straßennetz auf ausgewählten Abschnitten 

erfolgen. Rückschlüsse aus dem strategischen Hauptnetz sind für die Umgestaltung zu ziehen 

und zu berücksichtigen. 
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Auf der Grundlage der strategischen Hauptnetze wird verkehrsmittelübergreifend die Bedeu-

tung des Brodwegs, insbesondere hinsichtlich der Belange von Einsatzfahrzeugen, geprüft 

(Maßnahme K10). 

Es erfolgt eine Prüfung, ob ein Umbau des City-Rings unter Berücksichtigung verkehrlicher 

und städtebaulicher Anforderungen sinnvoll ist, um mehr Platz für den Umweltverbund 

(ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr) zu schaffen und den MIV-Durchgangsverkehr durch die In-

nenstadt zu reduzieren (Maßnahmen K6 und K7). Im Falle der Eignung wird der City-Ring ent-

sprechend der Prüfergebnisse umgestaltet. Die Erreichbarkeit der Parkhäuser wird in diesem 

Zuge ggf. neu organisiert, bleibt jedoch vollständig erhalten. 

In diesem Zusammenhang wurden veränderte Verkehrsführungen in der östlichen Innenstadt 

um den Bohlweg in drei Varianten untersucht.  

• Das Zielszenario beinhaltet die heutige Verkehrsführung auf dem Bohlweg bei Reduk-

tion auf einen Fahrstreifen zwischen Georg-Eckert-Straße und Steinweg.  

• Eine zweite Variante beinhaltet eine einstreifige Straßenführung zwischen Georg-E-

ckert-Straße und Steinweg für beide Fahrtrichtungen über die heutige östliche Fahr-

bahn (Bohlweg – Ritterbrunnen). Damit können die Flächen der westlichen Fahrbahn 

zwischen Steinweg und Georg-Eckert-Straße z. B. für eine Ausweitung der Außengast-

ronomie genutzt werden. Durch eine großzügige Verteilung der heutigen Nutzungen 

auf die Flächen, können die heutigen Konflikte zwischen Passanten, Außengastrono-

mie und Radfahrenden entzerrt werden. Es ist darauf zu achten, dass Anlieferungen 

weiterhin möglich sind. Die Erreichbarkeit der Parkhäuser ist gegenüber heute unver-

ändert. 

• Im Zielszenario 2035 Plus wurde eine dritte Variante unterstellt und zeigt einen auto-

freien Schlossplatz durch Sperrung des Bohlwegs für den durchfahrenden Kfz-Ver-

kehr zwischen Steinweg und Georg-Eckert-Straße. Es entsteht eine große Platzfläche, 

die nur noch durch die Stadtbahnen, Lieferverkehr und den Radverkehr befahren wer-

den. Die Erreichbarkeit der Parkhäuser wird neu organisiert und erfolgt für das Park-

haus Schloss von Norden über Steinweg und Ritterbrunnen, von Süden über die 

Georg-Eckert-Straße mit einer neuen Wendemöglichkeit.  

Daneben wurden weitere Anpassungen im umgebenden Straßennetz unterstellt, um die Er-

reichbarkeit aller Teile der östlichen Innenstadt sowie aller Parkgelegenheiten sicher zu stel-

len. Es wurden Modellberechnungen sowohl im Zielszenario als auch im Basisszenario 2035 

durchgeführt. Im Ergebnis zeigen sich die folgenden Auswirkungen auf die Verkehrsmengen 

im Kfz-Verkehr: 

• Bei einspuriger Verkehrsführung in heutiger Lage zeigen sich in beiden Szenarien nur 

geringe Verkehrsverlagerungen in die umliegenden Bereiche. Der Verkehr auf dem 

Bohlweg sinkt bei einstreifiger Führung im heutigen Verlauf um 7.000 Kfz pro Tag ge-

genüber heute (23.000 Kfz) auf 16.000 Kfz ab (Querschnittsbelastung, Summe beider 

TOP 2

93 von 226 in Zusammenstellung



Seite 90 von 128 Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ 

Planersocietät | WVI 

Fahrtrichtungen).  

• Bei einer Führung über die östliche Fahrbahn halbiert sich der Kfz-Verkehr vor dem 

Schloss gegenüber heute, es verbleiben 12.000 Kfz pro Tag. 

• Bei der vollständigen Sperrung des Bohlwegs für den durchfahrenden Kfz-Verkehr 

zeigen sich stärkere Verlagerungen besonders vor dem Hintergrund des Basisszena-

rios. Auf dem östlichen Wilhelminischen Ring steigt der Verkehr um 2.000 – 2.500 Kfz 

pro Tag an, auf dem Steinweg um 2.000 – 3.000 Kfz, auf dem Magnitorwall ebenfalls 

um 3.000 Kfz. Das Basisszenario bildet hierbei die Variante mit den größten Verkehrs-

zunahmen im umliegenden Straßennetz. Durch die umfangreichen Maßnahmen des 

Zielszenario 2035 Plus geht das Volumen des MIV insgesamt deutlich zurück und auch 

die Verlagerungen durch die Sperrung des Bohlwegs auf die umliegenden Bereiche 

fallen deutlich geringer aus.  

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass eine einspurige Verkehrsführung auf dem Bohl-

weg kurz- bis mittelfristig möglich erscheint. Ein autofreier Bohlweg bedarf nach heutigem 

Kenntnisstand einer deutlichen Abnahme des Kfz-Verkehrs gegenüber heute. Dazu wäre z. B. 

die Umsetzung der umfangreichen Maßnahmen des Zielszenarios geeignet. Nur dann kann 

der verbleibende Verkehr verträglich auf dem Straßennetz bei Gewährleistung der Erreich-

barkeit der Innenstadt abgewickelt werden. 

Insgesamt müssen die verkehrlichen Effekte beider Varianten im Nachgang des MEP in einer 

Verkehrs- bzw. Machbarkeitsuntersuchung detailliert betrachtet und hinsichtlich der Verlage-

rungswirkungen und der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen bewertet werden. 

Aufbauend auf den genannten Planungsvarianten sind im Zusammenhang mit einer städte-

baulichen Aufwertung des Stadtraums Bohlweg, der verbesserten Anbindung des Magnivier-

tels an die Fußgängerzone sowie der Verbesserung der hochbaulichen Situation im Bereich 

Kaufhof Galeria weitere Varianten möglich. Hierfür bedarf es einer vertieften Untersuchung 

der verkehrlichen Wirkungen. 
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Abbildung 38: Zusammenhang der Maßnahmen im fließenden Kfz-Verkehr 
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4.8. Ruhender Kfz-Verkehr  

Der ruhende Verkehr bzw. das Parken von Kfz ist eine wichtige kommunale Stellschraube der 

Verkehrsentwicklung. Dabei wird der ruhende Verkehr in zwei Bereichen unterschieden: Den 

öffentlichen Straßenraum (inklusive Bewohnerparken) sowie das Parken in öffentlichen und 

privaten Parkbauten (Tiefgaragen, Parkhäuser). 

Stand heute fehlt es in Braunschweig an gesamtstädtischen sowie quartierbezogenen Park-

raummanagementkonzepten, zudem ist die Datenlage zu Parkraumangebot und -nachfrage 

im öffentlichen Raum nicht ausreichend. In einigen verdichteten Stadtgebieten wie z. B. im 

östlichen Ringgebiet gibt es einen erhöhten Parkdruck, da offensichtlich mehr Pkw als Stell-

plätze vorhanden sind. Im Zuge der Novellierung der NBauO wurden die kommunalen Gestal-

tungsmöglichkeiten für Stellplatzanforderungen insbesondere für Wohnen stark einge-

schränkt. Es ist zu prüfen, ob Stellplatznachweise in anderen Nutzungsbereichen sinnhaft und 

zielführend sind. Zudem gilt es, das innerstädtische Bewohnerparken zu optimieren. 

Folgende Handlungsbedarfe werden beim Ruhenden Verkehr als zentral erachtet: 

• Erarbeitung einer städtischen Stellplatzsatzung, wenn gesetzlich möglich 

• Umsetzung eines konsequenten Parkraummanagements 

• Planung von Quartiersgaragen in Neubaugebieten forcieren und Nachrüstung in 

Bestandsquartieren prüfen 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Maßnahmen zur Verbesserung des ruhenden Kfz-Verkehrs. 

 

Tabelle 9: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds ruhender Kfz-Verkehr 

Ruhender Kfz-Verkehr  

P1 Erarbeitung einer städtischen Stellplatzsatzung 

P2 Planung von Quartiersgaragen in Neubaugebieten forcieren und Nachrüstung in Be-

standsquartieren prüfen 

P3 Umsetzung eines konsequenten Parkraummanagements 

P4 Parkraum-Bedarfsprüfung 

P5 Digitale Parkraumüberwachung 

P6 Smartes Parkleitsystem 

 

Trotz der fehlenden kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten für Stellplatzanforderungen ins-

besondere für Wohnen wird geprüft, ob eine Stellplatzsatzung für andere Nutzungsformen 

sinnhaft umsetzbar ist und welche Möglichkeiten es gibt, mit Mobilitätskonzepten z. B. bei 

Neubauten dem steigenden Parkdruck im öffentlichen Raum im Sinne einer Optimierung der 
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Parksituation für alle Verkehrsteilnehmenden sinnvoll zu begegnen. Die identifizierten Maß-

nahmen sind konsequent umzusetzen (Maßnahme P1). 

Durch die Etablierung von Quartiersgaragen (Parkplätze und Ladeinfrastruktur) werden Flä-

chen im Straßenquerschnitt neuen Nutzergruppen zugeordnet (Maßnahme P2). Vor allem in 

Neubaugebieten besteht die Möglichkeit, so benötigte Stellplätze geordnet, abseits des öf-

fentlichen Raumes und gut erreichbar unterzubringen. Hierzu wird ein Quartiersgaragen-Kon-

zept erarbeitet und etabliert, um u. a. den Betrieb und die Flächenbedarfe festzulegen. In die-

sem Zuge ist der Betreiber von Quartiersgaragen zu benennen. 

Es wird ein gesamtstädtisches Parkraummanagementkonzept mit Schwerpunkt Kernstadt er-

arbeitet (Maßnahme P3). Die Nutzung der Stellplätze im öffentlichen Raum wird je nach Ver-

ortung (z. B. quartiersbezogen) definierten Rahmenbedingungen unterliegen. Es wird ein ein-

heitliches Vorgehen für die Parkraumbewirtschaftung erarbeitet, in dem Kurzzeitparken, 

Langzeitparken, Anwohnerparken, Parken von Wirtschaftsverkehren (Handwerker, Pflege-

dienste, Lieferdienste), mögliche Mehrfachnutzungen privater Stellplätze etc. betrachtet wer-

den. Die Umsetzung erfolgt entsprechend des Konzeptes.  

Im Zuge der erforderlichen Aufwertung heutiger Parkflächen für den MIV, ÖPNV, Rad- und 

Fußverkehr sowie für die Bereitstellung von Flächen für Grünanlagen zur Verbesserung des 

Mikroklimas und Erhöhung der Aufenthaltsqualität oder für die Wahrung der Belange der 

Feuerwehr erfolgt eine Bedarfsprüfung für den Parkraum. Soweit möglich sollen Bedarfe in 

öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen gedeckt werden. Betreiber- und Betriebskonzepte 

24/7 werden geprüft (Maßnahme P4).  

Mittels digitaler Parkraumüberwachung wird der Parkraum effizient überwacht (Maßnahme 

P5), sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen dies zukünftig zulassen. Damit soll u. a. auch 

eine kontinuierliche Auslastungsermittlung etabliert und die Online-Information zur Park-

raumauslastung (Parkbauten und Parkplätze) verbessert werden. Parksuchverkehre und 

Falschparkende sollen dadurch reduziert werden. Es ist zu prüfen, welches System Anwen-

dung finden kann. Die erhobenen Daten werden zur Steuerung eines Parkraummanagement-

systems zur Verfügung gestellt.  

Es wird ein stadtweites, smartes Parkleitsystem entwickelt (Maßnahme P6). Dadurch werden 

Parksuchverkehre durch die frühzeitige Steuerung im gesamten Stadtgebiet möglichst ver-

mieden. Daten sind digital in Echtzeit abrufbar und in Form eines dynamischen Parkleitsys-

tems ist eine Online-Navigation möglich. Abweichende Textbausteine sind hinterlegt, welche 

in Sondersituationen auf den digitalen Schildern abbildbar sind. 

Die Kombination eines stadtweiten Parkraummanagements, der digitalen Parkraumüberwa-

chung und eines stadtweiten, smarten Parkleitsystems bietet die Chance, die Auslastung 

freier Parkplätze zu optimieren und damit Besucherinnen und Besucher der Stadt Braun-

schweig in der Stadt zu halten. Vermieden wird damit, dass tatsächlich freie Parkplätze insbe-

sondere in der Innenstadt nicht gefunden werden und Besucherverkehre aus der Region die 
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Stadt daraufhin wieder verlassen. Gemeinsam mit dem Braunschweiger Stadtmarketing und 

weiteren Interessensgruppen können Strategien entwickelt werden, wie sich freie Parkmög-

lichkeiten frühzeitig, umfangreich und digital kommunizieren lassen. Dies lässt sich mit der 

Bewerbung von z. B. Veranstaltungen oder Kulturangeboten in der Innenstadt kombinieren, 

wodurch sich die Stadt Braunschweig in der Region attraktiv und einladend präsentiert. 
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Abbildung 39: Zusammenhang der Maßnahmen im ruhenden Kfz-Verkehr 
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4.9. Wirtschaftsverkehr 

Als Wirtschaftsverkehr wird jeder geschäftsmäßige oder entgeltliche Transport von Gütern 

sowie beruflich bedingte Ortsveränderung von Personen zur Erbringung einer Arbeits- 

und/oder Dienstleistung am Zielort während der Arbeitszeit verstanden (FGSV nach BBSV 

2020). 

Der Wirtschaftsverkehr spielt für das Untersuchungsgebiet eine maßgebliche Rolle. Mit dem 

Braunschweiger Hafen und dem Hauptgüterbahnhof, weiteren Wirtschafts- und Industrie-

standorten, zahlreichen Gewerbegebieten sowie Wissenschaftsstandorten bestehen enge 

Verkehrsverflechtungen des Wirtschaftsverkehrs sowohl innerhalb des Untersuchungsge-

biets als auch in umliegende Gebiete auf überregionaler Ebene. Zudem gibt es weitere Poten-

zialflächen für Gewerbe und Industrie.  

Nach Einstellung des Güterverkehrs auf der Ringbahn hat der Lkw die Position als Haupttrans-

portmittel übernommen. Die trimodale Verkehrsanbindung Braunschweigs bietet jedoch eine 

gute Grundvoraussetzung zur Verlagerung. Das zusätzlich steigende Paketaufkommen durch 

den stetig expandierenden Online-Handel führt zu einem erhöhten Lieferverkehr in den in-

nerstädtischen (Stadtteil)-Zentren.  

Folgende Handlungsbedarfe werden beim Wirtschaftsverkehr als zentral erachtet: 

• Schaffung der Voraussetzung für innovative und stadtverträgliche City-Logistik 

• Optimierung der Anbindung von Industrie- und Gewerbegebieten zur Stärkung des 

Umweltverbundes 

• Stärkung des Verkehrsträgers Schiene zur Entlastung des Straßengüterverkehres 

Um den Wirtschaftsverkehr entsprechend zu gestalten und langfristig eine nachhaltige Ände-

rung zu erwirken, wird die Umsetzung von sieben Maßnahmen empfohlen. Grundlegend sind 

für eine nachhaltige Abwicklung des Güterverkehrs folgende Maßnahmen zu verfolgen:   

Es wird eine innovative City-Logistik gefördert, indem die Lieferverkehre innerhalb der zent-

ralen Versorgungsbereiche nachhaltig abgewickelt werden. Dafür kann sich unterschiedlicher 

Elemente bzw. Maßnahmen bedient werden. Dabei sollten u. a. die Erkenntnisse aus der bran-

chenübergreifenden Logistik- und Mobilitätsstudie für die Braunschweiger Innenstadt umge-

setzt werden (Maßnahme W1). Dabei gibt es nicht eine zentrale Lösung, sondern es werden 

verschiedene Konzepte für unterschiedliche Stadtquartiere und Siedlungsstrukturen entwi-

ckelt, um für diese erfolgversprechende und „passgenaue“ Lösungen der letzten Meile zu er-

mitteln. Die Umsetzung der Studienerkenntnisse wird, aus Gründen der Umwelt- und Stadt-

entwicklungsrelevanz und um auch zukünftig Versorgungssicherheit und -effizienz zu gewähr-

leisten, erfolgen. Ein Ansatz sollte die Erarbeitung eines stadtweiten, digitalen Lieferzonen-

managements (Maßnahme W4) sowie die Kontrolle der Einhaltung (Maßnahme W7) sein, um 

eine geordnete Abwicklung von Lieferverkehren zu gewährleisten. Kleinräumige Maßnahmen 
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werden ergänzend aufgegriffen. In Abstimmung mit den Kurier-, Express- und Paketdienst-

leistern (KEP-Dienstleistern) wird ein Gesamtkonzept für den Einsatz von dienstleisterüber-

greifenden Klein-Verteilzentren aufgestellt und umgesetzt (Maßnahme W5) sowie dienstleis-

terübergreifende Paketautomaten an wichtigen Wegeachsen und Zielorten aufgestellt (Maß-

nahme W6). 

Darüber hinaus erfolgt die Entwicklung und Umsetzung eines gebietsübergreifenden Lkw 

Führungskonzeptes zur leistungsfähigen und verträglichen Abwicklung des Großraum- und 

Schwerlastverkehrs sowie des Schwerverkehrs, indem diese gezielt gebündelt und aus sensib-

len Bereichen herausgehalten werden können (Maßnahme W3). 

Gleichzeitig sollen die Potenziale zur Abwicklung des Güterverkehrs über den Verkehrsträger 

Schiene zur Förderung des kombinierten Verkehrs stärker nutzbar gemacht werden (Maß-

nahme W2). Dafür werden in Abstimmung mit der Braunschweiger Hafenbetriebsgesellschaft 

Verlagerungspotenziale von Lkw-Fahrten z. B. auf die Hafenbahn geprüft. Auch die Erweite-

rung und Reaktivierung der Schiene wird geprüft. Darüber hinaus wird die Erreichbarkeit be-

stehender und neuer Gewerbegebiete auf der Schiene von Seiten der Stadtverwaltung konti-

nuierlich geprüft. 

Ähnlich zu dem Handlungsfeld Kfz-Verkehr finden sich die Herausforderungen des Wirt-

schaftsverkehrs auf zwei grundlegenden Ebenen wieder: Zum einen gilt es, die Erreichbarkeit 

des Wirtschaftsstandortes Braunschweig zu sichern (strategisches Ziel) und weiter zu opti-

mieren, zum anderen sollen die Verkehre verträglicher abgewickelt werden. Eine verträgliche 

Abwicklung des Güterverkehrs erfolgt vor allem durch eine verstärkte Verlagerung von den 

Straßen auf die Schiene. Die KEP-Verkehre sollen verträglicher abgewickelt werden, indem 

innovative Konzepte und Projekte in den Zentren des Untersuchungsgebiets erprobt werden 

und der Transport auf nachhaltige Transportmittel verlagert wird. Darüber hinaus wirken die 

Maßnahmen im Wirtschaftsverkehr auf die strategischen Ziele ein, verkehrsbedingte Emissio-

nen zu reduzieren und smarte Mobilitätslösungen zu fördern (vgl. Zwischenbericht). 

Tabelle 10: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Wirtschaftsverkehr  

Wirtschaftsverkehr  

W1 Umsetzung der Erkenntnisse aus der branchenübergreifenden Logistik- und Mobilitäts-

studie für die Braunschweiger Innenstadt 

W2 Prüfung möglicher Verlagerungen von Güterverkehr auf die Schiene 

W3 Entwicklung und Umsetzung eines Lkw-Leitsystems 

W4 Aufbau eines effizienten Lieferzonenmanagements 

W5 Planung und Einsatz von Klein-Verteilzentren für die emissionsärmere Zustellung auf 

der letzten Meile 

W6 Errichtung von Paketautomaten in Wohngebieten 

W7 Stadtweite Kontrolle des Lieferzonenmanagements, z. B. Einhaltung der zeitlichen Be-

lieferung der Fußgängerzone 
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Abbildung 40: Zusammenhang der Maßnahmen im Wirtschaftsverkehr 
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4.10. Verkehrssicherheit 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Straßenraumgestaltung ist die Verkehrssicherheit. Neben 

dem Verhalten und der Fahrzeugtechnik ist die Gestaltung der Infrastruktur eine wichtige Ein-

flussgröße auf die Sicherheit. In der Unfallanalyse zeigte sich insbesondere eine Gefährdung 

von Zufußgehenden und Radfahrenden. Auch konnten einige besonders unfallauffällige Stra-

ßenräume identifiziert werden. Unfälle verursachen einen hohen wirtschaftlichen, gesell-

schaftlichen und vor allem auch persönlichen Schaden, daher ist die Senkung der Unfallzahlen, 

insbesondere die Zahl der Verletzten und Getöteten, eine wichtige Aufgabe der Verkehrspla-

nung. Auch im Zielkonzept ist die Verkehrssicherheit als eigenes Ziel definiert worden. 

Folgende Handlungsbedarfe werden bei der Verkehrssicherheit als zentral erachtet: 

• Unfallrisiko insbesondere für Zufußgehende und Radfahrende minimieren 

• Sensible Gruppen wie Seniorinnen und Senioren sowie Kinder stärker in den Fokus 

nehmen 

• Unfallhäufungsstellen auflösen 

Folgende drei Handlungsmaßnahmen werden für die Erhöhung der Verkehrssicherheit emp-

fohlen. Um für alle Verkehrsteilnehmenden die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ist es wichtig 

bestehende Nutzungskonflikte aufzulösen (Maßnahme V1). Hierfür werden bestehende Kon-

flikte zwischen Nutzenden analysiert und sukzessive verringert. Auf Basis bestehender Er-

kenntnisse (z. B. aktuelle Bestandsaufnahme des Radverkehrsnetzes, Unfallanalysen) werden 

geeignete Infrastrukturmaßnahmen geprüft, wie z. B. eine visuelle Trennung. Auch Bereiche 

von Stadtbahngleisen, die unmittelbar vom Radverkehr in Längs- oder Querrichtung befahren 

werden, werden überprüft und wo möglich verbessert. Zur Sicherheitssteigerung des Fuß- 

und Radverkehrs werden diese getrennt geführt, wobei durch die Querung der Radinfrastruk-

tur keine neuen Gefahrenstellen oder Barrieren für den Fußverkehr geschaffen werden. Wei-

terführend sollen insbesondere Nutzungskonflikte zwischen dem Fußverkehr und dem ruhen-

den Kfz-Verkehr aufgelöst werden (Maßnahme V2). Es wird ein Programm für die Erhöhung 

der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmende durch die Optimierung des ruhenden 

Verkehrs bei möglichst gleichbleibendem Parkraumangebot aufgesetzt (insb. im Innenstadt-

bereich und in angrenzenden Quartieren). Mögliche Aspekte sind dabei das Freihalten von 

Sichtachsen, eine stärkere Parkraumüberwachung mit Schwerpunktkontrollen im Bereich sen-

sibler Einrichtungen oder die zeitweise Nutzung vorhandener Stellplätze durch Wirtschafts-

verkehre. Im Sinne des BVerwG ahndet die Parkraumüberwachung sowohl im Interesse der 

Gehwegnutzenden als auch der Anwohnenden konsequent nicht angeordnetes Gehwergpar-

ken. Das Gehwegparken ist nur zulässig, wenn genügend Platz für den unbehinderten Verkehr 

von Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begeg-

nungsverkehr bleibt. Eine Restgehwegbreite von mind. 1,80 m ist zu gewährleisten. 

TOP 2

103 von 226 in Zusammenstellung



Seite 100 von 128 Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ 

Planersocietät | WVI 

Die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung wird intensiviert, um die Einhaltung der gel-

tenden Geschwindigkeitsregelungen zu gewährleisten. Erhöhte Geschwindigkeiten verlän-

gern u. a. den Bremsweg, sodass diese die Verkehrssicherheit insbesondere von querenden 

Zufußgehende und Radfahrenden beeinträchtigen kann. Eine Einhaltung geltender Geschwin-

digkeitsregelungen ist daher unerlässlich. Neben verstärkten Kontrollen mit stationären 

Messgeräten sollen auch Dialogdisplays, z. B. vor sensiblen Einrichtungen, verstärkt zum Ein-

satz kommen (Maßnahme V3). 

Die Maßnahmen aus dem Bereich der Verkehrssicherheit zielen damit neben dem Ziel Ver-

kehrssicherheit erhöhen v. a. auf die Ziele Stadtraum angemessen und attraktiv gestalten so-

wie die Forcierung einer zielgruppenorientierten Planung ein (vgl. Zwischenbericht). 

Tabelle 11: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Verkehrssicherheit 

Verkehrssicherheit  

V1 Abbau von Nutzungskonflikten 

V2 Abbau von Nutzungskonflikten mit dem ruhenden Kfz-Verkehr 

V3 Ausweitung der kommunalen (Geschwindigkeits-) überwachung 
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Abbildung 41: Zusammenhang der Maßnahmen im Bereich Verkehrssicherheit  
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4.11. Mobilitätsmanagement 

Das Mobilitätsmanagement dient im Gegensatz zu meist aufwendigen infrastrukturellen Lö-

sungen dazu, die Verkehrsmittelwahl durch Informations-, Steuerungs- und Beteiligungsmaß-

nahmen oder durch die Veränderung von rechtlichen oder finanziellen Rahmenbedingungen 

zu beeinflussen und trägt zur effizienteren Nutzung der vorhandenen Infrastruktur bei. Hilfs-

mittel hierbei sind vor allem Information und Beratung. Auch durch bessere Koordination des 

Angebots sollen die Verkehrsteilnehmenden für mögliche Veränderung ihres Mobilitätsver-

haltens sensibilisiert werden. In Verbindung mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit ist eine 

Steigerung des Bekanntheitsgrads alternativer Mobilitätsformen zu erreichen. 

In Braunschweig sind bereits Ansätze des Mobilitätsmanagements vorhanden (z. B. Teilnah-

men an Aktionen wie Stadtradeln, Erstellung von Schulwegplänen für die Grundschulen) bzw. 

befinden sich in Aufstellung, jedoch können noch weitere Potenziale ausgeschöpft werden. 

Folgende Handlungsbedarfe werden beim Mobilitätsmanagement als zentral erachtet: 

• übergeordnetes (kommunales) Mobilitätsmanagement zur strategischen Steuerung 

und Monitoring der gesamtstädtischen Mobilitätsentwicklung in der Stadtverwaltung 

schaffen 

• weitere Angebote des Mobilitätsmanagements schaffen und zentral bündeln  

Um Mobilitätsmanagement zu fördern und zu verankern, wird die Umsetzung von sechs Hand-

lungsmaßnahmen empfohlen.  

Im schulischen Mobilitätsmanagement hat die Stadt Braunschweig mit den bestehenden 

Schulwegplänen bereits einen wichtigen Schritt gemacht. Weitere Ansätze, die für eine bes-

sere Organisation der Schulmobilität umgesetzt werden sollten, sind z. B. die temporäre Sper-

rung von Straßen außerhalb der Hauptnetze in Schulumfeldern zu den Hauptzeiten, die kon-

sequente Einrichtung von Elternhaltestellen in der Nähe zu Schulen und Kitas oder das Schaf-

fen von Anreizen für die Wahl umweltfreundlicher Verkehrsmittel z. B. durch einen Fußbus 

oder Lotsensammelpunkte (Maßnahme M1). 

Insbesondere Unternehmen können durch ein aktives betriebliches Mobilitätsmanagement 

ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt sichern. Dies ist insbesondere in Zeiten von Fachkräf-

temangel von großer Bedeutung, da insbesondere Nachwuchskräfte immer häufiger keinen 

Führerschein mehr besitzen. Häufig fehlen den Unternehmen jedoch zum einen Ressourcen 

und die richtigen Ansatzpunkte. Durch ein gezieltes Beratungsangebot (Maßnahme M4) kön-

nen Unternehmen bei den Anfängen und der Umsetzung von betrieblichen Mobilitätsmanage-

ment unterstützt werden. Ein weiterer Ansatzpunkt Mobilitätsverhalten zu ändern sind z. B. 

Umzüge oder andere Veränderungen im Privatleben wie z. B. die Familiengründung oder ein 
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Jobwechsel. Durch eine Mobilitätsberatung für Bürgerinnen und Bürger und das Schaffen ge-

zielter Angebote z. B. für Neubürgerinnen und -bürger können andere Mobilitätsangebote 

aufgezeigt werden (Maßnahme M3).  

Neben schulischem und betrieblichen Mobilitätsmanagement gibt es auch Ansatzpunkte im 

Veranstaltungsmanagement. Ein veranstaltungsbezogenes Mobilitätsmanagement (Maß-

nahme M5) steuert die Erstellung standortbezogener Mobilitätskonzepte (z. B. Schaffung 

ausreichender Fahrradabstellanlagen) und unterstützt die Möglichkeit zur Nutzung von 

Kombi-Tickets (z. B. Kombi-Ticket: Einbindung von P+R Tickets in das ÖV-Ticket). Veranstal-

tenden wird so eine Hilfestellung und entsprechende Beratungsmöglichkeiten geboten. 

Darüber hinaus werden in einem interaktiven Stadtplan im Smart-City-Dashboard städtische 

und regionale Mobilitätsangebote verortet (Maßnahme M6). Die Verknüpfung bisher neben-

einanderstehender Datenquellen aller Verkehrsarten erleichtert die Organisation (intermoda-

ler) Wegeketten über die Stadtgrenzen hinaus. Verkehrsmittelübergreifende Echtzeitdaten 

z. B. zum fließenden und ruhenden Verkehr und Verspätungen im ÖPNV werden abgebildet.  

Nach Beschluss des MEP wird als Nachfolgegremium ein vorhabenbezogenen Arbeitskreises 

MEP mit Vertretungen aus Verwaltung und Politik sowie Verbänden eingerichtet (Maßnahme 

M2). Der vorhabenbezogene Arbeitskreis hat die Aufgabe die Umsetzung und Zielerreichung 

des MEPs zu begleiten und zu forcieren.  

Diese Maßnahmen bauen im Wesentlichen auf den im Zielkonzept definierten strategischen 

Zielen einer zielgruppenorientierten Planung, der Stärkung von Wirtschaftsstandorten und 

Optimierung von Pendlerverkehren, der Ermöglichung eines einfachen Zugangs und unkom-

plizierten Nutzung sowie der Förderung von Smart Mobility auf (vgl. Zwischenbericht). 

Tabelle 12: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Mobilitätsmanagement 

Mobilitätsmanagement  

M1 Organisation der Schulmobilität 

M2 Einrichten eines vorhabenbezogenen Arbeitskreises Mobilitätsentwicklungsplan 

M3 Mobilitätsberatung und -angebote für Bürger:innen schaffen 

M4 Beratung zum betrieblichen Mobilitätsmanagement 

M5 Ausweitung des veranstaltungsbezogenen Mobilitätsmanagements 

M6 Schaffung eines interaktiven Stadtplans mit Echtzeit-Verkehrsdaten 
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Abbildung 42: Zusammenhang der Maßnahmen im Mobilitätsmanagement  
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4.12. Raum- und Siedlungsentwicklung  

Die hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raums trägt zur Urbanität und Belebung einer 

Stadt bei und schafft Standortvorteile für Handel, Gastronomie, Dienstleistung und Touris-

mus. Belebte und attraktiv gestaltete Räume tragen zum Wohlbefinden bei, erhöhen den 

Konsum, die Aufenthalts- und Wohnqualität und wirken sich dadurch auch positiv auf die wirt-

schaftliche Aktivität aus. Insofern machen besondere Fußverkehrs- bzw. Nahmobilitätsquali-

täten den „Mehrwert“ einer Stadt aus. Dieser kommt jedoch nicht zum Tragen, wenn öffentli-

che Räume monofunktional auf motorisierte Verkehrsmittel ausgelegt sind und bei Straßen 

die Erfordernisse des Kfz-Verkehrs im alleinigen Vordergrund stehen. 

Folgende Handlungsbedarfe werden bei der Raum- und Siedlungsentwicklung als zentral er-

achtet: 

• Kurze Wege schaffen und Nahmobilität stärken 

• Stadt- und Verkehrsplanung integriert denken 

Folgende Handlungsmaßnahmen sollen zu einer attraktiven Raum- und Siedlungsentwicklung 

beitragen. Ein wesentlicher Baustein ist, dass die Stadt- und Verkehrsplanung sich am Leitbild 

der 15-Minuten-Stadt orientiert (Maßnahme RS1). Das bedeutet u. a. Innenentwicklung vor 

Außenentwicklung, Stärkung der Nahmobilität, Förderung einer Nutzungsmischung, Planung 

von multifunktionalen Quartiershubs und die gute und frühzeitige Sicherstellung der Anbin-

dung mit dem ÖPNV in Neubaugebieten. Dabei spielt die integrierte Planung, in der Stadt- 

und Verkehrsplanung verstärkt zusammen gedacht werden, eine wesentliche Rolle (Maß-

nahme RS3). Die enge Verzahnung sichert die Voraussetzungen für eine sozial-, ökologisch 

und ökonomisch verträgliche Mobilität in Bestands-, Neubau- und Nachverdichtungsgebieten. 

Hierzu zählt bspw. eine frühzeitige hochwertige Anbindung der Verkehrsmittel des Umwelt-

verbunds an Neubaugebiete, um zusätzliche Pkw-Verkehre zu vermeiden und die Nutzung auf 

den Umweltverbund bei einem Umzug zu begünstigen.  

Unter dem Stichwort der Flächengerechtigkeit und des Anspruchs einer städtebaulichen In-

tegration wird zudem eine neue Aufteilung der Straßenräume geplant und umgesetzt, unter 

Beachtung der Anforderungen aller Verkehrsteilnehmenden, der jeweiligen räumlichen Funk-

tion und in Kombination mit dem ruhenden Verkehr sowie den Wirtschaftsverkehren (Maß-

nahme RS2).  

Es müssen aber auch Gewerbegebiete in den Blick genommen werden, insbesondere, wenn 

diese neu entstehen. Neue Gewerbegebiete sollen nicht nur flächenhaft, sondern auch verti-

kal geplant werden. Ziel ist eine Abkehr von der ausschließlich flächenhaften Nutzung, um 

sparsam mit Flächen und deren Versiegelung umzugehen. Kfz-Stellflächen können beispiels-

weise auch durch Parkpaletten oder in Parkhäusern entstehen. Bauten in Gewerbegebieten 
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sind zur Flächenreduzierung auf eine Mehrgeschossigkeit zu prüfen und wo möglich umzuset-

zen. Gewerbegebiete müssen außerdem über einen gut getakteten ÖPNV-Anschluss und so-

fern möglich über eine Fahrradinfrastruktur verfügen (Maßnahme RS4). 

Neben diesen übergeordneten Ansätzen werden auch Einzelmaßnahmen verfolgt wie die För-

derung des konsequenten Ausbaus von PV-Anlagen über Verkehrsflächen und Parkplätzen 

(Maßnahme RS5). Der gewonnene Strom kann u. a. zur Stromversorgung von Elektrofahrzeu-

gen genutzt werden (z. B. auf Mobilitätsstationen, P+R-Plätzen, Bushaltestellen, PKW-

Stellplätzen, Quartiersgaragen, über Radwegen). 

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann eine Vielzahl an Zielen wie Stadtraum angemes-

sen und attraktiv gestalten, Stadt der kurzen Wege etablieren, Verkehrssicherheit erhöhen 

und die Erreichbarkeit der Stadt, der Stadtteile und Nahversorgungsstandorte fördern, er-

reicht werden. 

Tabelle 13: Maßnahmenübersicht des Handlungsfelds Raum- und Siedlungsentwicklung  

Mobilitätsmanagement  

RS1 Orientierung am Leitbild der 15 Minuten-Stadt 

RS2 Neuaufteilung und Umgestaltung von Verkehrsräumen 

RS3 Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung in den Fokus setzen 

RS4 Nachhaltige Verkehrsplanung für Gewerbegebiete 

RS5 Ausbau von PV über Verkehrsflächen 
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Abbildung 43: Zusammenhang der Maßnahmen im Bereich Raum- und Siedlungsentwicklung   
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4.13.  Maßnahmenübersicht und Umsetzungsplanung 

Eine gesamte Maßnahmenübersicht inkl. der Bewertungskriterien (siehe Kap. 4.1) und Maß-

nahmenbeschreibungen kann den Unterlagen in der Anlage entnommen werden. 

Der Maßnahmenkatalog stellt eine reine Auflistung der Einzelmaßnahmen geordnet nach 

Handlungsfeldern dar. Für die Umsetzungsplanung wird der zeitliche Aspekt in den Vorder-

grund gestellt und mit den gesetzten Prioritären in die Abhängigkeit gestellt. Damit soll ver-

deutlich werden, in welcher Reihenfolge die Realisierung des Handlungskonzeptes erfolgen 

kann.  

Anhand der Priorisierung und der prognostizierten zeitlichen Umsetzung können Empfehlun-

gen für den späteren Realisierungszeitraum der Einzelmaßnahmen abgleitet werden. Rele-

vant hierbei ist, dass für die Maßnahmen i. d. R. entsprechende Vorbereitungszeiten und Pla-

nungsvorläufe zu berücksichtigen sind, bevor die Maßnahme baulich oder final umgesetzt 

werden kann. Die Umsetzungsplanung ist zwingend an die kommunale Haushaltslage, rechtli-

che Rahmenbedingungen, dynamische Förderbedingungen sowie die konkrete Ausgestaltung 

insbesondere der Maßnahmenfelder mit konzeptionell-strategischem Charakter und die Er-

gebnisse des Evaluationskonzepts (siehe Kap. 5) kontinuierlich anzupassen. 

Einige Maßnahmen erfordern zudem – je nach Intensität und finanzieller Wirkung – einen un-

terschiedlichen planerischen Vorlauf und müssen in politischen und oft öffentlichen Entschei-

dungsprozessen abgestimmt werden. Notwendige Rahmenbedingungen für die Umsetzung 

einer Maßnahme sind teilweise nicht gegeben, andere Maßnahmen müssen mit überregiona-

len Akteuren abgestimmt werden (z. B. Bau der geplanten Radschnellwege). Viele Maßnah-

men, bspw. im Bereich ÖPNV und Intermodalität stehen zusätzlich stark in der Wechselwir-

kung zum Fortschritt des Stadtbahnausbaukonzepts der Stadt Braunschweig. 

Im Sinne einer integrierten Stadt-, Klima- und Mobilitätsplanung ist in der nachgelagerten 

Maßnahmenplanung stets die interdisziplinare Zusammenarbeit der verwaltungsinternen 

Fachthemen zu gewährleisten. Es soll erreicht werden, dass potenzielle soziale, ökologische 

oder ökonomische Zielkonflikte frühzeitig in den Planungsprozessen identifiziert und durch 

eine kooperative Abstimmung nach Möglichkeit vermieden werden. Dies betrifft neben The-

men wie bspw. der Förderung des ÖPNV oder der Wirtschaftsförderung u. a. die Berücksichti-

gung der Belange des Natur- und Gewässerschutzes sowie des Klima- und Umweltschutzes, 

um die Aufenthalts- und Erholungsfunktion sowie Wohlfahrtswirkung des Stadtgrüns zu si-

chern. Weiterhin zu berücksichtigen sind die Belange des Stadtgrüns mit dem Ziel des Schut-

zes und der Entwicklung des Baumbestandes. Um auch in Zukunft die Sicherheit der Bevölke-

rung zu gewährleisten, sind in der nachgelagerten Straßen- und Verkehrsplanung weiterhin 

mit einem besonderen Augenmerk die Belange der Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr z. 

B. in Bezug auf die erforderliche Hilfsfristerreichung zu berücksichtigen. 
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Mit der verwaltungsinternen Projektgruppe zum MEP besteht bereits ein wichtiges Gremium, 

dessen Aufgabe es ist, die Zielerreichung aller Belange zu diskutieren und ggf. strategische 

Weichenstellungen vorzunehmen, die wiederum in der nachgelagerten Planung und Umset-

zung zu berücksichtigen sind. Bei sich räumlich und thematisch überlagernden Anforderungen 

sind Kompromissfindungen mit bestmöglicher Beachtung aller Belange anzustreben.   

Es ist stets zu beachten, dass das Handlungskonzept nicht als starres Werk aufgefasst werden 

darf, das strikt abgearbeitet werden muss. Vielmehr ist der Maßnahmenkatalog flexibel anzu-

wenden und stetig zu aktualisieren, um auf ggf. unvorhergesehene Umstände und Entwick-

lungen reagieren zu können (z. B. Fachkräftemangel, neue Fördermöglichkeiten). Erkennt-

nisse aus der umsetzungsbegleitenden Evaluation (siehe Kap. 5) sollten aufgegriffen und 

neue Projekt- und Umsetzungsansätze (z. B. aus Anregungen aus Wissenschaft, Bürgerschaft 

und Politik) in die jeweiligen Handlungsfelder integriert und das Konzept so stetig und adä-

quat angepasst werden. Dabei können bisher enthaltene Maßnahmen in ihrer Detailplanung 

verändert, verworfen oder um neue Dinge ergänzt werden. Doch bei aller Flexibilität des Kon-

zeptes: die Maßnahmenumsetzung muss sich immer an der Zielsetzung orientieren. Die Aus-

richtung der Gesamtkonzeption ist keinesfalls einer wahllosen Zusammenstellung gleichzu-

setzen. Alle enthaltenen Puzzleteile greifen ineinander, gestützt vom Rahmen der Zielset-

zung. 
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5. Evaluationskonzept  

Für einen langfristigen Erfolg der Maßnahmen ist eine kontinuierliche Evaluation von beson-

derer Relevanz. Ziel einer Evaluation ist, Vermutungen durch Daten zu ersetzen. Daraus las-

sen sich Erkenntnisse über Erfolge, Misserfolge und Kontrolle ableiten und es wird sichtbar, 

welches Vorgehen seine Wirkung erzielt und welches nicht. Daraus kann ggf. im Rahmen der 

Projektumsetzung für die Zukunft gelernt werden. Mit Hilfe eines Evaluationskonzeptes soll 

die Umsetzung des MEP 2035+ regelmäßig, systematisch und mit einem angemessenen Auf-

wand in allen Verwaltungsebenen daraufhin geprüft werden, ob die gesteckten Ziele erreicht 

werden. Dabei werden bestehende Berichte zu laufenden Projekten (Kompaktbericht Stadt-

bahnausbau, Ziele- und Maßnahmenkatalog Radverkehr, Bericht der Unfallkommission etc.) 

sowie aktuelle Beschlüsse berücksichtigt. Das Evaluationskonzept orientiert sich stark an den 

Zielen des MEP, diese adressieren neben dem Verkehr und Mobilität auch zahlreiche weitere 

Fachplanungen und Vorhaben. Dementsprechend gilt es, dass die Ziele und Absichten überge-

ordneter, strategischer Konzepte auf alle Umsetzungsebenen der unterschiedlichen Akteure 

und Maßstabsebenen kommuniziert werden. Der Grundsatz des MEP soll in allen Umset-

zungsebenen des Untersuchungsraums kommuniziert werden, um eine allgemeingültige 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung der Ziele und Ausrichtungen solcher Konzepte in der 

lokalen und kleinräumigen (Bauleit-)Planung sicherzustellen.  

Der Mobilitätsentwicklungsplan sollte nicht als abgeschlossenes Werk betrachtet werden, 

sondern muss bei Bedarf kontinuierlich überprüft und an die jeweils bestehenden Erforder-

nisse angepasst werden. Gerade die in den kommenden Jahren folgenden Entwicklungen z. B. 

zum Ausbau der Stadtbahn und der Radverkehrsinfrastruktur können Anpassungen der im 

Mobilitätsentwicklungsplan vorgeschlagenen Maßnahmen erfordern. Gleichzeitig können im 

Rahmen der Evaluation Umsetzungsfortschritte beschrieben und Wirkungen der umgesetzten 

Maßnahmen beurteilt werden.  

Um einen transparenten Prozess zu gewährleisten und insbesondere die Entscheidungsträge-

rinnen und Entscheidungsträger in der Umsetzung mitzunehmen, werden regelmäßig Be-

richte zur Rückkopplung mit Politik und Öffentlichkeit empfohlen. Dies erleichtert die Nach-

vollziehbarkeit und damit gleichzeitig die Akzeptanz gegenüber dem Prozess selbst und po-

tenziell erforderlichen Anpassungen.  

Für den Mobilitätsentwicklungsplan wird folgende Struktur für die Evaluierung empfohlen: 

• Kompaktbericht mit Umsetzungsanalyse:   jährlich 

• Evaluationsbericht mit Zielerreichungsanalyse:  ca. alle fünf Jahre 

Es ist zu beachten, dass nicht nur für die Umsetzung des Handlungskonzepts bzw. der Maß-

nahmen, sondern auch für den Evaluierungsprozess Ressourcen in personeller wie auch finan-

zieller Hinsicht bereitgestellt werden müssen, um ein regelmäßiges und belastbares Control-
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ling zu gewährleisten. Gemäß den Empfehlungen zur Einrichtung einer zentralen Verantwor-

tung im kommunalen Mobilitätsmanagement wurde bereits eine Personalstelle zur Evalua-

tion und Controlling des MEP geschaffen und besetzt. 

Das hier entwickelte Evaluationskonzept ist ein erster Aufschlag, der fortlaufend auf Pass-

genauigkeit und Handhabbarkeit überprüft und ggf. angepasst werden muss. Mit Beschluss 

des Evaluationskonzeptes wird ein Indikatorensystem entwickelt, welches leicht handhabbar 

ist und auf bestehende Berichte und Beschlüsse aufbaut. Dieses wird der Politik vorgelegt. 

5.1. Kompaktbericht mit Umsetzungsanalyse 

In der Umsetzungsanalyse wird ausgewertet, wie viele Maßnahmen bereits umgesetzt wur-

den bzw. sich in Planung oder einer anderen Phase befinden. Vor dem Hintergrund von Er-

kenntnissen aus der Evaluation von Einzelmaßnahmen und Projekten werden Erfolge und 

Schwierigkeiten bzw. Hemmnisse in der Umsetzung dokumentiert. Daraus können erste Kon-

sequenzen für die weitere Umsetzung erfolgen. 

Die Auswertung des Umsetzungsfortschritts sollte jährlich erfolgen und mit einem kurzen 

Kompaktbericht an Politik und Öffentlichkeit kommuniziert werden. Dafür wird eine über-

sichtliche und einfache Berichtsstruktur erarbeitet, die jährlich aktualisiert wird. Die Basisvari-

ante der Evaluation stellt eine Art Ampelsystem dar: In der Maßnahmentabelle, die alle Hand-

lungsfelder des Mobilitätsentwicklungsplans enthält, wird eine Spalte „Aktueller Stand“ ein-

gefügt und je nach Bearbeitungsstand beispielhaft eingefärbt: 

• Grün:  Maßnahmen vollständig umgesetzt 

• Gelb:   Maßnahmen in Umsetzung 

• Orange:   Maßnahmen in Vorbereitung 

• Schwarz:   Maßnahme in hold 

Die Hintergründe der Einstufungen sollten durch kurze Kommentare zum aktuellen Stand er-

läutert werden. 

Zur weitergehenden Umsetzungsanalyse werden nach Beschluss des Evaluationskonzeptes 

für alle Maßnahmenfelder spezifische Indikatoren entwickelt, die einen messbaren Umset-

zungsfortschritt ermöglichen.  
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5.2. Zielerreichungsanalyse und Evaluationsbericht 

Mit Hilfe der Zielerreichungsanalyse werden die Wirkungen der Maßnahmen auf die strategi-

schen Ziele überprüft und somit die Zielerreichung während der Umsetzung analysiert. Sie 

baut auf den strategischen Zielen und den dort festgelegten Zielwerten auf, und basiert auf 

vier methodischen Säulen: 

• Mobilitätserhebungen in Form von Haushaltsbefragungen 

• Verkehrserhebungen für alle Verkehrsträger 

• Auswertung von Statistiken und Messungen 

• Verkehrsmodell mit kontinuierlicher Aktualisierung 

Es beinhaltet je strategischem Ziel einzelne Indikatoren, anhand derer Maßnahmen und Er-

folge der Zielerreichung bemessen werden können. Aufgrund des Erhebungsturnus der erfor-

derlichen Daten und unter Berücksichtigung des nicht unerheblichen Bearbeitungsaufwands 

wird für die Wirkungsanalyse ein Zyklus von etwa 5 Jahren empfohlen. Dazu werden nach Be-

schluss des Evaluationskonzeptes geeignete Wirkungsindikatoren und Entwicklungsziele ent-

wickelt. Den strategischen Zielen sollten dabei mehrere Indikatoren zugeordnet werden, um 

möglichst die gesamte Breite der Maßnahmenwirkungen analysieren zu können. 

Mit einem Evaluationsbericht sollten die im Rahmen der Umsetzungs- und der Zielerrei-

chungsanalyse gewonnenen Informationen systematisch aufbereitet, anhand bestimmter Re-

geln bewertet sowie anschließend kommuniziert werden. Der Evaluationsbericht soll Informa-

tionen zu den folgenden Aspekten enthalten: 

• Umsetzungsstand: Darstellung des Stands der Umsetzung mit allgemeinen Aussagen je 

Handlungsfeld (bspw. „abgeschlossen“, „in Bearbeitung“, „noch nicht begonnen“ oder 

„wird nicht weiterverfolgt“) 

• Umsetzungsanalyse: Zusammenfassung des Umsetzungsstandes und Darstellung der Ent-

wicklung einiger besonders wichtiger Handlungsfelder und Indikatoren, aber auch qualita-

tiver Aussagen zu Erarbeitungs-/Umsetzungsstand von im Mobilitätsentwicklungsplan 

empfohlenen planerischen Konzepten 

• Beschlussstände22: Zusammenfassende Darstellung der Berücksichtigung der Ziele des 

Mobilitätsentwicklungsplans in den städtischen Beschlüssen (konform/nicht kon-

form/dient der Umsetzung des Mobilitätsentwicklungsplans) 

• Akteursabfrage: Berücksichtigung aller verantwortlichen Akteure der Maßnahmenumset-

zung (z. B. Planung, Steuerung, Umsetzung) für die Evaluierung. 

• Zielerreichungsanalyse: Zusammenfassung der Ergebnisse der Zielerreichungsanalyse an-

hand der Entwicklung von Kennwerten der Mobilität 

• Rahmenbedingungen des Mobilitätsentwicklungsplans: Zur Umsetzung des Mobilitäts-

entwicklungsplans wurden in den einzelnen Maßnahmen Empfehlungen zur Zusammenar-

 

22 Die Ziele des MEP dienen als Entscheidungskriterium für politische Beschlüsse, wodurch der MEP auf politischer 
Ebene dauerhaft berücksichtigt wird. Diese Berücksichtigung erleichtert die Evaluation für umgesetzte Maßnah-
men sowie für die Sicherstellung der MEP-Ziele über alle Fachbereiche hinweg.  
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beit innerhalb der Verwaltung, zur Öffentlichkeitsbeteiligung und Kooperation mit Stake-

holdern formuliert. Das Wirken dieser Methoden sollte an dieser Stelle begutachtet wer-

den. 

• Empfehlungen zur Fortschreibung: Aufbauend auf den Ergebnissen der Evaluation soll-

ten Empfehlungen zur Fortschreibung des Mobilitätsentwicklungsplans sowie zur Fortfüh-

rung/Anpassung der Rahmenbedingungen getroffen werden 

Es wird empfohlen den ersten Evaluationsbericht des Mobilitätsentwicklungsplans in 4-5 Jah-

ren vorzulegen. Aufgrund des Bearbeitungsaufwands sollte eine Evaluation danach ca. alle 5 

Jahre stattfinden, wobei ggf. auf Datenverfügbarkeit, Erhebungszeitpunkte von Daten (z. B. 

eine neue Haushaltsbefragung) oder die Umsetzung von Maßnahmen Rücksicht genommen 

werden sollte. 
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6. Fazit und Ausblick  

Mit dem Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ liegt eine umfangreiche Mobilitäts-

strategie für die kommenden 10-15 Jahre vor. Der MEP wurde nach den europäischen Leitli-

nien für Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne der EU-Kommission (SUMP) erstellt. Damit be-

rücksichtigt das Konzept die wesentlichen und umfangreichen Bausteine, welche durch die EU 

vorgegeben werden. Ein dauerhafter und regelmäßiger Beteiligungsprozess ermöglichte es 

der Öffentlichkeit sowie unterschiedlichen Zielgruppen ihre Rückmeldungen in den Prozess 

einzubringen (siehe Kap. 1). Dabei musste sich der Prozess erheblichen Herausforderungen 

(insbes. COVID-19-Pandemie) stellen, welche über einen flexiblen Umgang mit den Partizipati-

onsbausteinen gemeistert wurden. Nachdem die umfangreiche Analyse die Probleme und 

Chancen der Ist-Situation im Sektor Mobilität und Verkehr herausgearbeitet hat (siehe hierzu 

den Zwischenbericht), Ziele entwickelt und beschlossen wurden, bildeten unterschiedliche 

Szenarien verschiedene Zukunftsentwicklungen der Mobilität in Braunschweig ab. Diese Vor-

gehensweise erlaubte eine erste Abschätzung der Wirkungen unterschiedlichen Schwer-

punktsetzungen (siehe Kap. 2).  

Mit dem Basisszenario 2035 (siehe Kapitel 3.3) liegt die verkehrliche Entwicklung in Braun-

schweig vor, wie sie sich unter Berücksichtigung der bisher absehbaren und z.T. bereits be-

schlossenen Entwicklungen abzeichnet. Hier enthalten sind die siedlungs- und demografische 

Entwicklung sowie z.B. das Stadtbahnausbaukonzept sowie den Ziele- und Maßnahmenkata-

log "Radverkehr in Braunschweig" (ZuM).  

Aus dem Zielszenario 2035 (siehe Kap. 3) wurden insgesamt 88 Maßnahmen herausgearbei-

tet, welche die zukünftige Entwicklung der Mobilität in Braunschweig im Sinne der Zielformu-

lierung des MEP maßgeblich steuern und beeinflussen sollen. Die Verkehrsmodellierung des 

Zielszenarios 2035 zeigt bereits starke positive Wirkungen des gesamten Maßnahmenpakets: 

es werden mehr Wege im Umweltverbund und weniger Wege im MIV zurückgelegt, dies be-

deutet gleichzeitig eine Reduktion der Treibhausgasemissionen. Keines der Zukunftsszena-

rien aus den vorangegangenen Projektphasen konnte eine ähnliche Entwicklung aufweisen, 

wodurch die Wichtigkeit der Berücksichtigung aller Handlungsfelder und unterschiedlicher 

Maßnahmencharaktere deutlich wird. Werden zusätzlich Entwicklungen externer Rahmenbe-

dingungen in einem Zielszenario 2035 Plus unterstellt (z. B. Mobilitätskosten), die außerhalb 

der Braunschweiger Planungshoheit und Stadtgrenzen liegen, zeigt sich eine nochmalige Ver-

stärkung der Gesamtwirkung der 88 Maßnahmen (siehe Kap. 3.5).  

Der Einflussbereich für eine erfolgreiche Maßnahmenumsetzung des MEP konzentriert sich 

auf das Stadtgebiet der Stadt Braunschweig. Damit fokussiert sich das Handlungskonzept 

(siehe Kap. 4) auf die Maßnahmen sowie Entwicklungen des Zielszenario 2035 und übersetzt 

diese in einen Fahrplan, mit dem die Weichen zur Zielerreichung des MEP erreicht werden 

können. 88 Maßnahmen in elf Handlungsfeldern funktionieren nur in gemeinsamer Wechsel-

wirkung zu- und miteinander. Gleichzeitig besteht die Flexibilität, einzelne Maßnahmen (oder 
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auch Maßnahmengruppen) in ihrem zeitlichen Umsetzungshorizont anzupassen. Ein Evaluati-

onskonzept (siehe Kap. 5) begleitet den Umsetzungsprozess, um den Umsetzungsfortschritt 

und die gesteckte Zielerreichung regelmäßig zu überprüfen. Bei Bedarf können im Zuge der 

Maßnahmenrealisierung Anpassungen vorgenommen werden.  

Mit dem Mobilitätsentwicklungsplan 2035+ schlägt die Stadt Braunschweig einen progressi-

ven Weg bei der zukünftigen nachhaltigen Mobilität- und Verkehrsentwicklung ein und stärkt 

damit die Stadt als Oberzentrum sowie als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort.  
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7.  Abkürzungsverzeichnis 

ALB Anruf-Linien-Bus 

ALT Anruf-Linien-Taxi 

BEV Elektroauto mit Batterie (Battery Electric Vehicle) 

BSVG Braunschweiger Verkehrs-GmbH 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

DFI Dynamische Fahrgast Information (Anzeige) 

EFA Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen 

EMW  Europäische Mobilitätswoche  

ERA Empfehlungen für Radverkehrsanlagen  

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

FV Fußverkehr 

HVZ Hauptverkehrszeit 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologien 

ISEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

KEP Kurier-Express-Paket-Dienstleister 

Kfz Kraftfahrzeug 

Krad Kraftrad 

Lkw Lastkraftwagen 

LOS  Level of Service 

LV Leichtverkehr (bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht) 

MEP Mobilitätsentwicklungsplan 

MiD Mobilität in Deutschland 

MIV motorisierter Individualverkehr 

(Personenverkehr Pkw oder Kraftrad als Fahrer oder Mitfahrer) 

MV Motorisierter Verkehr (MIV und ÖV) 

NVP Nahverkehrsplan 

NVZ Nebenverkehrszeit 
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ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr (Bus, Stadtbahn, Schienenpersonennahverkehr) 

ÖV öffentlicher Verkehr (inkl. Fernverkehr über 50 km und Luftverkehr) 

P+R Park and Ride bzw. Park+Ride 

Pkm  Personenkilometer 

Pkw Personenkraftwagen 

PSA Parkscheinautomat 

rd. rund 

RV Radverkehr 

RVB Regionalverband Großraum Braunschweig 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

StVG Straßenverkehrsgesetz 

StVO Straßenverkehrsordnung  

SV Schwerverkehr (über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht) 

SVZ Schwachverkehrszeit 

UHS Unfallhäufungsstelle 

VEP Verkehrsentwicklungsplan 

VM  Verkehrsmodell 

VRB Verkehrsverbund Region Braunschweig 

z.B. zum Beispiel 

ZFZR Zentrales Fahrzeugregister 
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9. Glossar 

Basisszenario 

Das Basisszenario beinhaltet (analog zum Prognose-Nullfall) in den Bereichen Wohnen, Ge-

werbe und Infrastruktur städtische und regionale Maßnahmen mit Satzungs- und Aufstel-

lungsbeschluss. 

Cityring 

Ringstraße zur Feinerschließung der Innenstadt (Lange Straße – Güldenstraße – Kalenwall – 

Bohlweg) 

Hauptrouten Radverkehr 

Verbindung von Stadtteilzentren zum Hauptzentrum und zwischen Stadtteilzentren (vgl. 

ERA). Das strategische Hautroutennetz Radverkehr wird im MEP festgelegt.  

Hauptverkehrsstraßen MIV 

Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und wichtiger Verbindungsfunktion (im Gegensatz 

zu Nebenstraßen mit überwiegender Erschließungsfunktion). Das strategische Hautrouten-

netz MIV wird im MEP festgelegt. 

Handlungsfeld 

Zusammensetzung einer Maßnahmensammlung eines inhaltlichen Themas. 

Innenstadt 

Bereich innerhalb der Okerumflut (ehemaliger Stadtbezirk 131). Auch Zentrum oder Stadt-

zentrum genannt. 

Kernstadt 

Bereich der zusammenhängenden Siedlungsgebiete zwischen der A391 und den Bahnschie-

nen (Bereich Innenstadt – Nördliches Ringgebiet – Westl. Ringgebiet – Hauptbahnhof – Östl. 

Ringgebiet). 

Modalfilter 

Ein Modalfilter verhindert das Durchfahren einer Straße oder Weges für bestimmte Verkehrs-

mittel. Dabei handelt es sich meistens um Poller oder andere Hindernisse, die größere motori-

sierte Fahrzeuge von der Durchfahrt abhalten, während Fahrrad- und Fußverkehr die entspre-

chende Stelle weiter passieren können. 

Nebenrouten Radverkehr 

Verbindung zwischen Stadtteilzentren und Wohngebieten sowie allen wichtigen Zielen. An-

bindung aller Grundstücke und potenziellen Quellen und Zielen (vgl. ERA).  

On-Demand-Verkehr 
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Ein On-Demand-Verkehr (Verkehr auf Nachfrage) ist eine Art Shuttleservice angesiedelt in 

den Angeboten des ÖPNV. Der Fahrgast äußert seinen Fahrtwunsch über eine App oder per 

Telefon und wird an seinem oder einem ausgewählten Standort eingesammelt. 

Radverkehrsnetz 

Netzplan mit der Zuordnung der Strecken zu Netzkategorien und der für die Strecken ange-

strebten Qualitäten (ERA) 

Stadtbezirk 

Verwaltungseinheit unterhalb der Stadtverwaltung in Braunschweig mit jeweils eigenem 

Stadtbezirksrat und Bezirksbürgermeisterin oder Bezirksbürgermeister 

Stadtteil 

Bei den Stadtteilen handelt es sich in Braunschweig nicht um offizielle administrative Raum-

einheiten wie die Stadtbezirke, sondern vielmehr um historisch gewachsene Raumeinheiten, 

die kleinteiliger als die Stadtbezirke sind und sich oftmals räumlich nicht eindeutig voneinan-

der abgrenzen lassen. 

Stellplatzsatzung 

Regelt, wie viele Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder beim Neubau eines Gebäudes 

auf dem Grundstück oder in der Nähe nachgewiesen werden müssen. 

Strategische Zielfelder  

Sechs strategische Zielfelder beinhalten mehrere Einzelmaßnahmen. Zusammen bilden die 

Zielfelder und Ziele die Leitlinie, nach denen die Maßnahmen ausgewählt wurden und stellen 

den Maßstab dar, an dem sich die spätere Umsetzung messen lassen muss. 

Velorouten  

s. Hauptrouten Radverkehr  

Wilhelminischer Ring 

Ringstraße um die Innenstadt und innerhalb der Kernstadt (Wendenring – Altstadtring – Hein-

rich-Büssing-Ring – Altewiekring) 

Zielszenario 

Das Zielszenario beinhaltet die 88 final ausgewählten Maßnahmen des MEP, welche später in 

das Handlungskonzept (unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien) übersetzt werden. 

Zukunftsszenarien 

Diese Zukunftsszenarien beschreiben mögliche Zukunftsbilder des Mobilitäts- und Verkehrs-

geschehens auf der Grundlage unterschiedlicher Handlungskonzepte mit verschiedenen in-

haltlichen Schwerpunkten. 
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Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ 1

Maßnahmennr. Maßnahme Handlungsfeld Beschreibung Maßnahmenebene Kostenklassen Umsetzungshorizont Priorität Bedeutung Modal Shift und THG

Handlungsfeld Radverkehr

R1
Gesamtplanung und Ausbau eines 

Radverkehrsnetzes
Radverkehr

Es ist eine Gesamtplanung des Radverkehrsnetzes 

vorzunehmen. Neben der zumeist 

straßenbegleitenden Radinfrastruktur werden alle 

Stadtteile durch ein strategisches Hauptnetz des 

Radverkehrs vernetzt. Zudem wir ein hochwertiges 

radiales Netz, das die Stadtteile möglichst direkt an 

die Innenstadt anbindet, definiert und ausgebaut.

Konzepte / Zielsetzungen sehr niedrig kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

R2 Umgestaltung von Innenstadtstraßen Radverkehr

Auf der Grundlage des strategischen Hauptnetzes 

für den Radverkehr werden bis 2035 für geeignete 

Strecken diverse Planungen für die Optimierung 

des Fuß- und Radverkehrs zur Umsetzung erstellt 

und erste Bürgerbeteiligungen durchgeführt.

Konzepte / Zielsetzungen sehr hoch mittelfristig hoch hohe Wirkung auf THG

R3 Evaluation von Radverkehrsprojekten Radverkehr

Ein Konzept für die Evaluation von größeren 

Radverkehrsprojekten wird mit angemessenem 

Arbeitsaufwand erarbeitet und angewendet. Bei 

größeren Projekten (z. B. Umsetzung einer 

Veloroute, Bau von überdachten 

Fahrradabstellanlagen) sollten die Projekte 

evaluiert werden. Feedback aus der Bürgerschaft 

ist mit geeigneten (schlanken, auch digitalen) 

Verfahren abzufragen. Bei der Umsetzung einer 

neuen Veloroute sind Radverkehrszählungen vor 

und nach dem Umbau hilfreich, um den Erfolg des 

Projektes quantifizieren zu können.

Konzepte / Zielsetzungen niedrig Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

R4
Verbesserung der Radverkehrsführungen 

in Knotenpunkten
Radverkehr

Radverkehrsführungen in Knotenpunkten werden 

auch in Zukunft in jedem Einzelfall unter Beachtung 

der örtlichen Verhältnisse und der einschlägigen 

Regelwerke, insbesondere der ERA und des neuen 

Braunschweiger Standards, geplant. Dabei werden 

auch subjektive Sicherheitsbedürfnisse 

berücksichtigt. Auf Radfahrstreifen in Mittellage 

wird nach Möglichkeit verzichtet. Das Netz wird 

entsprechend des strategischen Hauptnetzes 

Radverkehr sukzessive fahrradfreundlich optimiert 

bzw. umgebaut.

übergeordnet mittel (pro Jahr) mittelfristig sehr hoch Wirkung auf THG

R5
Qualitätsstandards im Radverkehr 

umsetzen
Radverkehr

Qualitätsstandards wie der „Braunschweiger 

Standard“ für neu zu bauende Radwege 

(Abmessungen und Qualitätskriterien) und der 

Standard für Fahrradstraßen werden konsequent 

umgesetzt. Eine aktuell laufende Analyse des 

Streckennetzes im Radverkehr liefert Hinweise für 

die bestehenden Radverkehrsanlagen. 

Fahrradstraßen und -zonen werden zur Stärkung 

wichtiger Radverkehrsachsen anknüpfend an das 

bestehende Netz geprüft und eingerichtet.

übergeordnet mittel (pro Jahr) Daueraufgabe sehr hoch hohe Wirkung auf THG

Planersocietät | WVI
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Maßnahmennr. Maßnahme Handlungsfeld Beschreibung Maßnahmenebene Kostenklassen Umsetzungshorizont Priorität Bedeutung Modal Shift und THG

R6 Bau der geplanten Radschnellwege Radverkehr

In Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen 

und dem Regionalverband wird für den Bau der 

drei geplanten Radschnellwege (BS-WF/SZ-Thiede, 

BS-WOB, BS-Vechelde) ein verbindlicher Zeitplan 

erarbeitet und die Korridore für die überregionale 

Radschnellverbindungen konkretisiert.

übergeordnet sehr hoch mittelfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

R7

Stadtweiter Ausbau von 

Fahrradabstellanlagen im öffentlichen 

Straßenraum

Radverkehr

Es wird eine Bedarfsanalyse der öffentlichen 

Fahrradabstellanlagen durchgeführt und 

anschließend werden diese verbessert und 

ausgebaut. Der Fokus liegt auf dem öffentlichen 

Raum in Stadtteilzentren, Wohngebieten, an ÖPNV-

Haltestellen und an städtischen Einrichtungen. 

Über den ZuM hinaus soll speziell an 

Endhaltestellen des ÖPNV die Umsetzung von 

überdachten und ggf. abschließbaren, baulichen 

Fahrradabstellanlagen geprüft werden. Zudem 

sollen stadtweit Abstellflächen speziell für 

Lastenräder und Fahrradanhänger geschaffen 

werden.

übergeordnet niedrig (pro Jahr) kurzfristig hoch Stärkung Umweltverbund

R8
Ausbau von Anschlüssen an das 

regionale Radverkehrsnetz 
Radverkehr

Bei der Erarbeitung des Braunschweiger 

Radverkehrsnetz wird sichergestellt, dass eine 

Anbindung an die identifizierten regionalen 

Radverkehrsverbindungen hergestellt wird, sodass 

auch eine lückenlose Erreichbarkeit umliegender 

Städte und Gemeinden gegeben ist. Die Strecken 

werden in Abhängigkeit der Ergebnisse der 

Maßnahme R1 berücksichtigt. Die Verknüpfung mit 

der Region wird gefördert. Der Austausch mit den 

Nachbarkommunen hierfür ist essentiell.

übergeordnet mittel mittelfristig hoch Wirkung auf THG

R9
Analyse und Abbau von bestehenden 

Hindernissen im Radverkehrsnetz
Radverkehr

Generelle Problemstellen an Kreuzungen und im 

Netz sowie bestehende Hindernisse im 

Radverkehrsnetz, auch solche für Lastenräder und 

Fahrradanhänger, wurden analysiert. Basierend auf 

den Empfehlungen der Analyse sind die 

Problemstellen zu prüfen und entsprechend zu 

eliminieren.

übergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund

R10 Qualitätssicherung für Radwege Radverkehr

Mängel in Bausubstanz, planerischer Qualität und 

Fahrkomfort an Radverkehrsanlagen werden 

laufend erfasst. Gefahrenstellen werden beseitigt; 

weitere Mängel sollen im Rahmen des Budgets 

möglichst innerhalb von sechs Monaten beseitigt 

werden. Mängel sind alle Veränderungen, die den 

Radverkehr gefährden oder den Fahrkomfort 

einschränken. Die Überprüfung von der Umsetzung 

endender Radwege ist hierbei inkludiert.

übergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe hoch hohe Wirkung auf THG

Planersocietät | WVI
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Maßnahmennr. Maßnahme Handlungsfeld Beschreibung Maßnahmenebene Kostenklassen Umsetzungshorizont Priorität Bedeutung Modal Shift und THG

R11
Umbau bestehender Radwege zu 

priorisierten Velorouten
Radverkehr

Velorouten sind priorisierte, komfortable Radwege 

für alle Altersgruppen. Sie sind sicher befahrbare, 

nummerierte, ausgeschilderte und durchgehende 

Routen für den Alltagsradverkehr. So können 

schnell und sicher auch längere Wege zurückgelegt 

werden und wichtige Ziele miteinander verbunden 

werden. Die gestalterischen Kriterien werden 

entsprechend der "Definition von einzuhaltenden 

Qualitätsstandards" konsequent umgesetzt. Unter 

Berücksichtigung des strategischen Hauptnetzes ist 

die Planung und Umsetzung der Velorouten bis 

2035 zu beginnen.

übergeordnet hoch langfristig hoch Wirkung auf THG

R12

Neubau von Fahrradparkhäusern mit 

entsprechendem 

Bewirtschaftungssystem

Radverkehr

Es wird geprüft, wo und in welcher Anzahl 

überdachte Fahrradabstellanlagen in der 

Innenstadt notwendig und möglich sind (z. B. in 

Bestandsgebäuden). Geplant wird mindestens eine 

Anlage in der Innenstadt und ein Fahrradparkhaus 

am Hauptbahnhof. Damit wird das bestehende 

Angebot um geschützte Abstellmöglichkeiten 

erweitert. Es wird ein Standard für die Ausstattung 

der Fahrradparkhäuser definiert, der z. B. 

Serviceangebote wie Schließfächer, 

Reparaturstation, digitaler Zugang 24/7, 

Lademöglichkeiten, Leitsystem zum Auffinden 

freier Stellplätze etc. beinhaltet.

untergeordnet mittel kurzfristig hoch Stärkung Umweltverbund

R13
Ausbau geschützte Radfahrstreifen 

(Protected bike lanes)
Radverkehr

Entsprechend des Prüfergebnisses, gemäß 

Maßnahme 4.1 Ziel- und Maßnahmenkatalog, 

werden an den identifizierten (Haupt-)Straßen 

geschützte Radfahrstreifen gebaut.

untergeordnet sehr hoch kurzfristig hoch hohe Wirkung auf THG

R14
Verstärktes Engagement für 

Verkehrssicherheit im Radverkehr
Radverkehr

Es wird regelmäßig mit Plakaten im öffentlichen 

Raum und unter Einsatz digitaler Mittel über 

Neuerungen und wenig respektierte oder bekannte 

Regelungen in Verbindung mit dem Radverkehr 

informiert und zur allgemeinen gegenseitigen 

Rücksichtnahme aufgefordert. Zusätzlich zu den 

Vorhaben der Maßnahme 16 des Ziel- und 

Maßnahmenkatalogs ist das Engagement in 

öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen, 

Jugendhäuser oder Kitas) auszubauen. Weitere 

Ideen im Zusammenhang der Förderung des 

rücksichtsvollen Miteinanders sollen 

Berücksichtigung finden.

untergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund

R15

Ausbau der automatisierten 

Lichtsignalanlagendetektion für den 

Radverkehr

Radverkehr

An LSA, die  eine Anforderung durch den 

Radverkehr benötigen, soll die Regellösung eine 

Freigabe für den Radverkehr nach vorheriger 

automatischer Detektion ohne Anforderung 

werden.  Es wird überprüft, an welchen 

Anforderungs-LSA eine Umrüstung möglich ist. So 

erfolgt bis 2035 die Prüfung und die Umgestaltung 

aller geeigneten LSA-Knotenpunkte. Hierfür ist die 

nötige Infrastruktur zu verbauen.

untergeordnet mittel (Jahr) mittelfristig mittel Stärkung Umweltverbund

Planersocietät | WVI
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R16 Optimierung der LSA-Schaltungen Radverkehr

Kombinierte LSA für Fuß- und Radverkehr sollen 

durch eine getrennte Schaltung voneinander 

ersetzt werden. Bei der Gestaltung von 

Knotenpunkten ist die Möglichkeit des freien 

Rechtsabbiegens für den Radverkehr stets zu 

prüfen und, wo möglich, baulich abzubilden. Der 

Fußverkehr erhält bei dieser Lösung Warteflächen 

zwischen Radweg und Fahrbahn. Ergänzend ist die 

Umsetzbarkeit von grünen Pfeilen und eine 

Freigabezeitanpassung zur Minimierung von Halten 

(grüne Welle) entlang der strategischen 

Hauptnetze bis 2035 zu prüfen.

untergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

R17

Optimierung der Erreichbarkeit und 

Umfahrung der Fußgängerzone 

beibehalten

Radverkehr

Die mit dem Lieferverkehr gleichberechtigte 

(zeitliche Regelung) bestehende Befahrbarkeit der 

Fußgängerzone mit dem Fahrrad wird fortgeführt. 

Darüber hinaus soll der City-Ringschluss in beiden 

Fahrtrichtungen für den Radverkehr direkt am 

Rande der Fußgängerzone ermöglicht werden. Die 

anliegenden Straßen sind auf ihre Passierbarkeit zu 

prüfen.

untergeordnet niedrig kurzfristig mittel Wirkung auf THG

R18 Ausbau der Beleuchtung von Radwegen Radverkehr

Kritische Beleuchtungslücken im Radwegenetz sind 

zu identifizieren, und ein Programm zur 

mittelfristigen Beseitigung ist aufzustellen. Ebenso 

ist zu prüfen, inwieweit eine smarte Beleuchtung 

der Radwege (außerhalb bzw. in nicht bewohnten 

Gebieten) analog der Benutzung mit 

"Bewegungsmeldern" und gemäß des 

Beleuchtungskonzeptes erfolgen kann. Eine 

frühzeitige und ausreichende Beleuchtung muss 

gewährleistet werden. Die Umsetzung des 

Analyseberichts zur Identifizierung von 

Beleuchtungslücken und dem Programm zur 

Beseitigung erfolgt vorrangig mit Fokus auf das 

strategische Hauptnetz Radverkehr.

untergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

R19
Verbesserungen bei Radwegereinigung 

und Winterdienst
Radverkehr

Eine kontinuierliche Anpassung der 

Straßenreinigung und des Winterdienstes auf 

Radverkehrsanlagen erfolgen innerorts und 

außerorts in hoher Qualität entsprechend der 

Festlegungen des strategischen Hauptnetzes.

untergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

R20
Verbesserung der Radverkehrsführung 

an Baustellen
Radverkehr

An Baustellen wird der Radverkehr intensiv 

berücksichtigt und nur im Ausnahmefall, sofern 

nicht anders möglich, werden dem Radverkehr 

sichere und zumutbare Umleitungen angeboten.

untergeordnet sehr niedrig Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

Handlungsfeld Inter- und Mulitmodalität

IM1
Aufwertung und Ausbau des Park+Ride-

Angebotes

Inter- und 

Multimodalität

Ausgehend von einem Park+Ride-Konzept erfolgt 

der Ausbau von P+R-Standorten. Dabei werden die 

vorgeschlagenen Standorte konkretisiert und 

umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit der BSVG 

steht im Fokus, um eine optimale Verknüpfung zum 

ÖPNV sicherzustellen und die intermodale Nutzung 

aller Verkehrsmittel zu fördern. Die Aufwertung 

und der Ausbau des Park+Ride-Angebotes ist in 

Kombination mit der Maßnahme ÖV10 "Prüfung 

der Einführung von Expressbuslinien" besonders 

wirkungsvoll. 

übergeordnet sehr hoch mittelfristig sehr hoch Wirkung auf THG
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IM2
Ausbau und Ergänzung des Netzes von 

Bike+Ride-Anlagen

Inter- und 

Multimodalität

Mit Unterstützung der BSVG wird das bestehende 

Bike+Ride-Anlagennetz an Bahnhöfen, Bus sowie 

Bahnhaltestellen inkl. der Berücksichtigung des 

Regionalverkehrs systematisch ausgebaut und 

ergänzt. Dabei findet eine enge Abstimmung mit 

Blick auf die Planung und Umsetzung des Netzes an 

Mobilitätsstationen statt. Eine Grundausstattung (z. 

B. überdachte Fahrradparkplätze, Bike-Sharing-

Angebote) wird definiert. Hochwertige, 

abschließbare Anlagen sind an wichtigen 

Umsteigepunkten zu berücksichtigen.

übergeordnet sehr hoch mittelfristig sehr hoch Stärkung Umweltverbund

IM3
Ausweitung des stadtweiten Bikesharing-

Systems

Inter- und 

Multimodalität

Die flächendeckende Ausweitung des bestehenden 

stationären Bikesharing-Systems, insbesondere in 

den peripher gelegenen Stadtteilen, die bisher 

nicht im Bediengebiet des Bikesharings liegen, wird 

sukzessive ausgebaut. Leihoptionen für 

Lastenfahrräder- und - pedelecs sowie 

Kooperationen mit Ankermietern werden geprüft 

und sukzessive ausgebaut.

übergeordnet niedrig kurzfristig hoch Stärkung Umweltverbund

IM4
Förderung des Ausbaus des Carsharing-

Angebotes

Inter- und 

Multimodalität

Die Ausweitung der bestehenden stationären 

Carsharing-Angebote, insbesondere in den peripher 

gelegenen Stadtteilen, die bisher nicht im 

Bediengebiet der jeweiligen Angebote liegen, wird 

gefördert. Bei der Planung von Mobilitätsstationen 

wird ein stationäres Carsharing Angebot 

mitberücksichtigt. Die Kooperation mit 

Ankermietern wird geprüft.

übergeordnet niedrig kurzfristig hoch Stärkung Umweltverbund

IM5
Konzepterstellung und Umsetzung von 

Mobilitätsstationen

Inter- und 

Multimodalität

Unter Berücksichtigung der Vorarbeit des 

Regionalverbandes Großraum Braunschweig wird 

ein Konzept zur Definition und Umsetzung von 

Mobilitätsstationen in Braunschweig erstellt. Auf 

Basis des Konzeptes werden sukzessive die 

Mobilitätsstationen eingerichtet. Mit 

Mobilitätsstationen werden mehrere Angebote 

(z.B. ÖPNV, Sharing-Angebote und 

Ladeinfrastruktur) an einem Ort gebündelt (z. B. an 

SPNV-Stationen und Park+Ride-Standorten) und 

sichtbar gemacht, sodass der Umstieg zwischen 

Verkehrsmitteln erleichtert wird. Je nach 

Bedeutung des Standortes können 

Mobilitätsstationen verschieden viele Angebote (z. 

B. Paketboxen, Kiosk) miteinander verknüpfen. 

Informationen können beispielsweise über 

Mobilitäts-Steelen mit Zugriff auf ein Mobilitäts-

Dashboard erfolgen.

untergeordnet sehr hoch mittelfristig hoch Stärkung Umweltverbund
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IM6
Bündelung aller Mobilitätsangebote in 

ein Buchungssystem

Inter- und 

Multimodalität

Die Verwaltung setzt sich dafür ein, dass durch den 

Verkehrsverbund Region Braunschweig, der BSVG 

und weiteren Mobilitätsdienstleistern die 

Bündelung aller städtischen und regionalen 

Mobilitätsangebote in eine angebotsübergreifende 

Buchungsplattform (App) erfolgt. Dies erleichtert 

die gebündelte Buchbarkeit aller 

Mobilitätsangebote (digitales Ticket) und den 

intermodalen Wechsel von Verkehrsmitteln (z. B. 

von ÖPNV auf Bikesharing, MIV zu ÖPNV).

untergeordnet sehr niedrig kurzfristig mittel Wirkung auf THG

Handlungsfeld Wirtschaftsverkehr

W1

Umsetzung der Erkenntnisse aus der 

branchenübergreifenden Logistik- und 

Mobilitätsstudie für die Braunschweiger 

Innenstadt

Wirtschaftsverkehr

Die Logistik- und Mobilitätsstudie zeigt 

Möglichkeiten und Maßnahmen auf, um die 

Entwicklung der Letzte-Meile-Verkehre in der 

Innenstadt Braunschweig nachhaltig beeinflussen 

zu können. Dabei gibt es nicht eine zentrale Lösung, 

sondern es werden verschiedene Konzepte für 

unterschiedliche Stadtquartiere und 

Siedlungsstrukturen entwickelt, um für diese 

erfolgversprechende und „passgenaue“ Lösungen 

der letzten Meile zu ermitteln. Die Umsetzung der 

Studienerkenntnisse wird aufgrund der Umwelt- 

und Stadtentwicklungsrelevanz erfolgen. Ziel ist es 

auch, den Wirtschaftsstandort Braunschweig zu 

stärken und zukünftig Versorgungssicherheit und -

effizienz zu gewährleisten.

Konzepte / Zielsetzungen mittel mittelfristig hoch Wirkung auf THG

W2
Prüfung möglicher Verlagerungen von 

Güterverkehr auf die Schiene
Wirtschaftsverkehr

In Abstimmung mit der Braunschweiger 

Hafenbetriebsgesellschaft werden 

Verlagerungspotenziale von Lkw-Fahrten z. B. auf 

die Hafenbahn geprüft. Auch die Erweiterung und 

Reaktivierung der Schiene wird geprüft. Darüber 

hinaus wird die Erreichbarkeit bestehender und 

neuer Gewerbegebiete auf der Schiene von Seiten 

der Stadtverwaltung geprüft und kontinuierlich 

weiterverfolgt.

Konzepte / Zielsetzungen niedrig mittelfristig mittel Wirkung auf THG

W3
Entwicklung und Umsetzung eines Lkw-

Leitsystems
Wirtschaftsverkehr

Ausgehend vom strategischen Hauptnetz für den 

Kfz-Verkehr werden Vorrangrouten für den 

Großraum- und Schwerlastverkehr sowie für den 

Schwerverkehr festgelegt. Die Erreichbarkeit der 

Gewerbegebiete und Unternehmen steht im 

Vordergrund. (Temporäre) Durchfahrtverbote in 

sensiblen Bereichen werden bei Bedarf umgesetzt. 

Es wird für beide Transportformen eine 

entsprechende Wegweisung eingerichtet.

übergeordnet niedrig kurzfristig hoch /
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W4
Aufbau eines effizienten 

Lieferzonenmanagements
Wirtschaftsverkehr

Es wird ein Konzept für ein stadtweites 

Lieferzonenmanagement erarbeitet und umgesetzt. 

Der Aufbau eines effizienten und digitalen 

Lieferzonenmanagements vermeidet das Parken in 

"zweiter Reihe", auf Geh- und Radwegen oder in 

der Fußgängerzone. Ansätze sind die Schaffung, 

ggf. temporär nutz- und reservierbarer Lieferzonen. 

Dafür wird an strategischen Orten ein ausreichend 

dichtes Netz an Lieferzonen eingerichtet. Die 

Lieferzonen werden in das 

Parkraummanagementsystem eingebunden.

übergeordnet niedrig kurzfristig hoch /

W5

Planung und Einsatz von Klein-

Verteilzentren für die emissionsärmere 

Zustellung auf der letzten Meile

Wirtschaftsverkehr

Im Rahmen der Logistik- und Mobilitätsstudie wird 

in Abstimmung mit den Kurier-, Express- und 

Paketdienstleistern (KEP-Dienstleistern) ein 

Gesamtkonzept für den Einsatz von möglichst 

dienstleisterübergreifenden Klein-Verteilzentren 

aufgestellt und umgesetzt. Der Einsatz von kleinen 

Verteilzentren (Mikro-Depots) für die KEP-

Dienstleister ermöglicht den Wechsel auf 

emissionsarme Fahrzeuge (z. B. Cargo-Bikes bzw. 

Lastenrädern) an strategisch wichtigen Standorten 

(z. B. Innenstadt, verdichtete Wohnquartiere) für 

die emissionsarme Belieferung auf der letzten 

Meile.

untergeordnet hoch mittelfristig hoch Wirkung auf THG

W6
Errichtung von Paketautomaten in 

Wohngebieten
Wirtschaftsverkehr

Im Rahmen der Logistik- und Mobilitätsstudie 

werden in Abstimmung mit den Kurier-, Express- 

und Paketdienstleistern (KEP-Dienstleistern) 

möglichst dienstleisterübergreifende 

Paketautomaten in Wohngebieten und Standorten 

entlang der Alltagswege eingerichtet. Zur 

Sensibilieserung für neue Paketautomaten werden 

diese offensiv beworben. Die Paketautomaten 

können mit unterschiedlichsten Funktionen 

ausgestattet (Liefer-, Einkaufs- und Tauschservices) 

sein. Durch z. B. Kühl-, Tiefkühl- und 

Raumtemperaturfächern können auch Waren des 

täglichen Bedarfs angeliefert und kurzzeitig 

gelagert werden. Die Stationen müssen technisch 

so vorbereitet sein, dass sie auch von 

mobilitätseingeschränkten Personen genutzt 

werden können – z. B. anfahrbar mit einem 

Rollstuhl oder das Ermöglichen der Sprachausgabe.

untergeordnet mittel mittelfristig hoch /

W7

Stadtweite Kontrolle des 

Lieferzonenmanagements, z. B. 

Einhaltung der zeitlichen Belieferung der 

Fußgängerzone

Wirtschaftsverkehr

Die Einhaltung der Regeln des 

Lieferzonenmanagements wird stadtweit 

kontrolliert. Der punktuelle Einsatz von 

versenkbaren Pollern in sensiblen Bereichen wird 

geprüft. Diese ermöglichen unter Berücksichtigung 

der Belange der Rettungsdienste eine bessere 

Einhaltung zeitlicher Durchfahrtsbeschränkungen 

der Fußgängerzone.

untergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe mittel /
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Handlungsfeld Alternative Antriebe

A1
Konsequenter Ausbau der 

Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum
Alternative Antriebe

Die bedarfsgerechte Ausweitung öffentlicher 

Ladeinfrastruktur wird über den 

Konzessionsvertrag hinaus fokussiert. Die 

Möglichkeiten im halböffentlichen Raum werden 

geprüft. Gleichermaßen wird mit der Maßnahme 

A4 die Ladeinfrastruktur in Prakhäusern und 

Tiefgaragen ausgebaut. 

übergeordnet sehr hoch kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

A2
Elektrifizierung von dienstlichen 

Fahrzeugflotten
Alternative Antriebe

Die Stadt Braunschweig und ihre Beteiligungen 

stellen ihre eigenen Fuhrparke sukzessive auf 

elektrische Antriebe um. Darüber hinaus werden 

weitere Unternehmen wie z. B. Sharing-Anbieter 

bei der Elektrifizierung des Fuhrparks unterstützt. 

Zusätzlich wird die Abschaltfunktion des AVAS 

deaktiviert.

untergeordnet hoch (pro Jahr) Daueraufgabe sehr hoch Wirkung auf THG

A3
Ausbau der Alternativen Antriebe in der 

Busflotte
Alternative Antriebe

Bei Neuanschaffungen von Bussen wird weiterhin, 

auf Grundlage des Umstellungskonzeptes der 

BSVG, geprüft, in welcher Art und Weise diese 

alternative Antriebe besitzen. So wird der 

Busbetrieb schrittweise alternativ angetrieben, bis 

100 % der Busflotte mit alternativen Antrieben 

verkehren. Für die Regionalbusflotte wird die 

Investition in alternative Antriebe angeregt.

untergeordnet
sehr hoch (pro 

Jahr)
Daueraufgabe sehr hoch Wirkung auf THG

A4

Auf- und Ausbau von öffentlicher 

Ladeinfrastruktur in Parkhäusern, 

Tiefgaragen

Alternative Antriebe

Die Verwaltung setzt sich dafür ein, dass 

bestehende Parkhäuser und Tiefgaragen im 

Stadtgebiet infrastrukturell ertüchtigt werden, um 

dort (halb-) öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 

bereitzustellen. Hier kann ein intelligenter Mix aus 

Schnellladern und normalen Ladepunkten 

entstehen.

untergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe sehr hoch hohe Wirkung auf THG

A5
Förderung von Carsharing-Stellplätzen 

mit Ladeinfrastruktur
Alternative Antriebe

Stellflächen für Carsharing-Fahrzeuge werden im 

öffentlichen Raum für elektrische Fahrzeuge 

prioritär genehmigt. Die entsprechende 

Infrastruktur (Ladepunkte an Standorten) ist zu 

berücksichtigen. Hierfür werden Strukturen 

geschaffen die den Prozess unterstützen.

untergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

Planersocietät | WVI

TOP 2

162 von 226 in Zusammenstellung



Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig 2035+ 9

Maßnahmennr. Maßnahme Handlungsfeld Beschreibung Maßnahmenebene Kostenklassen Umsetzungshorizont Priorität Bedeutung Modal Shift und THG

Handlungsfeld Mobilitätsmanagement

M1 Organisation der Schulmobilität
Mobilitätsmanagem

ent

In Kooperation mit der jeweils betroffenen 

Schule/Kita und den Schüler:innen werden 

potenzielle Verkehrsanbindungen identifiziert, um 

u. a. die "Elterntaxi-Problematik" zu entschärfen. 

Ansätze sind z. B. die temporäre Sperrung von 

Straßen außerhalb der Hauptnetze in diesen 

Bereichen zu den Hauptzeiten, die konsequente 

Einrichtung von Elternhaltestellen (min. 300 m 

Entfernung zur Einrichtung) in der Nähe zu Schulen 

und Kitas oder das Schaffen von Anreizen für die 

Wahl umweltfreundlicher Verkehrsmittel z. B. 

durch einen Fußbus oder Lotsensammelpunkte. Die 

bestehenden Schulwegepläne dienen als 

konzeptionelle Grundlage. Auch die 

Verkehrserziehung ist ein Baustein der 

Schulmobilität. Fördertöpfe werden eingerichtet, 

um Bildungseinrichtungen bei 

eigenverantwortlichen Vorhaben und Projektideen 

finanziell unterstützen zu können. Der Arbeitskreis 

Sichere Schulwege wird in den Prozess 

eingebunden.

übergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe sehr hoch Stärkung Umweltverbund

M2

Einrichten eines vorhabenbezogenen 

Arbeitskreises 

Mobilitätsentwicklungsplan

Mobilitätsmanagem

ent

Der MEP ist auf das Jahr 2035 + ausgerichtet. Nach 

Beschluss des MEP wird als Nachfolgegremium ein 

vorhabenbezogener Arbeitskreise MEP mit 

Vertretungen aus Verwaltung und Politik sowie 

Verbänden eingerichtet. Der vorhabenbezogene 

Arbeitskreis hat die Aufgabe, die Umsetzung und 

Zielerreichung des MEPs zu begleiten und zu 

forcieren. Mindestens einmal im Jahr sind Treffen 

zur Rückkopplung geplant. Das Gremium dient auf 

Anfrage zur Kontrolle und Evaluation des 

Fortschrittes.

übergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe sehr hoch Stärkung Umweltverbund

M3
Mobilitätsberatung und -angebote für 

Bürger:innen schaffen

Mobilitätsmanagem

ent

Mit telefonischen Beratungen sowie in den BSVG-

Kundenzentren oder in den Meldestellen werden 

Informationsberatungen und -materialien aus dem 

Verkehrsverbund Region Braunschweig für u. a. 

neu Hinzuziehende angeboten, um 

verkehrsmittelübergreifende und nachhaltige 

Mobilitätsroutinen ausarbeiten zu können. Hierzu 

gehören z. B. eine persönliche Mobilitätsberatung 

sowie die Erstellung von Mobilitätspaketen (bspw. 

BSVG-Gutscheine) oder Beratungsangebote zum 

Bewohnerparken. Neu-Bürger:innen aber 

beispielsweise auch Personen in Elternzeit können 

so neue Mobilitätsroutinen etablieren.

übergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund
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M4
Beratung zum betrieblichen 

Mobilitätsmanagement

Mobilitätsmanagem

ent

Zur Stärkung des betrieblichen 

Mobilitätsmanagements in Unternehmen werden 

Beratungen angeboten. Gegenstand können 

umfangreiche Informationen zu 

Förderprogrammen, Bauantragsverfahren, Sharing-

Dienstleistungen für Dienstfahrten oder das 

Braunschweiger Verkehrs- und Tarifsystem sein. Zu 

den Möglichkeiten der Fahrradförderung zählen 

beispielsweise die Bereitstellung von Duschen für 

die Mitarbeitenden, Fahrradleasing, sichere 

Abstellmöglichkeiten (inkl. Überdachung und 

Beleuchtung) auch für Lastenräder sowie E-

Lademöglichkeiten. Ein Beratungsangebot wird 

aktiv und z. B. auf der Website beworben, um 

Aufmerksamkeit zu erzeugen.  Nach einem Jahr der 

Durchführung werden die Bemühungen reflektiert 

und bei Bedarf entsprechend der Nachfrage 

angepasst.

übergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

M5

Ausweitung des 

veranstaltungsbezogenen 

Mobilitätsmanagements

Mobilitätsmanagem

ent

Ein veranstaltungsbezogenes 

Mobilitätsmanagement steuert die Erstellung 

standortbezogener Mobilitätskonzepte (z. B. 

Schaffung ausreichender Fahrradabstellanlagen) 

und unterstützt die Möglichkeit zur Nutzung von 

Kombi-Tickets (z. B. Einbindung von P+R Tickets in 

das ÖV-Ticket). Veranstaltenden werden 

Hilfestellungen und Beratungsmöglichkeiten 

geboten. Nach einem Jahr der Durchführung 

werden die Bemühungen reflektiert und bei Bedarf 

entsprechend der Nachfrage angepasst.

übergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe mittel Stärkung Umweltverbund

M6
Schaffung eines interaktiven Stadtplans 

mit Echtzeit-Verkehrsdaten

Mobilitätsmanagem

ent

In einem interaktiven Stadtplan im Smart-City-

Dashboard werden städtische und regionale 

Mobilitätsangebote verortet. Die Verknüpfung 

bisher nebeneinanderstehender Datenquellen aller 

Verkehrsarten erleichtert die Organisation 

(intermodaler) Wegeketten über die Stadtgrenzen 

hinaus. Verkehrsmittelübergreifende Echtzeitdaten 

z. B. zum fließenden und ruhenden Verkehr (Staus, 

Parkhausauslastung, Ladestandorte und ihre 

Verfügbarkeit) und Verspätungen im ÖPNV werden 

abgebildet und optimieren die 

Parkraumauslastung. Eine Datenhistorie wird mit 

angelegt. Die Möglichkeit des Zugriffs von 

Navigationsdienstleistern auf die Verkehrsdaten 

wird geprüft.

untergeordnet mittel kurzfristig hoch Stärkung Umweltverbund
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Verkehrssicherheit

V1 Abbau von Nutzungskonflikten Verkehrssicherheit

Konflikte zwischen Nutzenden werden analysiert 

und sukzessive verringert. Auf Basis bestehender 

Erkenntnisse (z. B. aktuelle Bestandsaufnahme des 

Radverkehrsnetzes, ADFCFahrradklima-Test, 

Unfallanalysen) werden geeignete 

Infrastrukturmaßnahmen geprüft, wie z. B. 

Aufweitungen oder eine visuelle Trennung bzw. 

Hervorhebung. Auch im Bereich von 

Stadtbahngleisen, die unmittelbar vom Radverkehr 

in Längs- oder Querrichtung befahren werden, 

werden überprüft und wo möglich verbessert. Zur 

Sicherheitssteigerung des Fuß- und Radverkehrs 

werden diese getrennt geführt, wobei durch die 

Querung der Radinfrastruktur keine neuen 

Gefahrenstellen oder Barrieren für den Fußverkehr 

geschaffen werden.

Konzepte / Zielsetzungen mittel (pro Jahr) Daueraufgabe sehr hoch Stärkung Umweltverbund

V2
Abbau von Nutzungskonflikten mit dem 

ruhenden Kfz-Verkehr
Verkehrssicherheit

Es wird ein Programm für die Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmende 

durch die Optimierung des ruhenden Verkehrs bei 

möglichst gleichbleibendem Parkraumangebot 

aufgesetzt (insb. im Innenstadtbereich und in 

angrenzenden Quartieren). Mögliche Aspekte sind 

dabei das Freihalten von Sichtachsen, eine stärkere 

Parkraumüberwachung mit Schwerpunktkontrollen 

im Bereich sensibler Einrichtungen oder die 

zeitweise Nutzung vorhandener Stellplätze durch 

Wirtschaftsverkehre. Im Sinne des BVerwG ahndet 

die Parkraumüberwachung sowohl im Interesse der 

Gehwegnutzenden als auch der Anwohnenden 

konsequent nicht angeordnetes Gehwergparken. 

Das Gehwegparken ist nur zulässig, wenn genügend 

Platz für den unbehinderten Verkehr von 

Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder 

Rollstuhlfahrern auch im Begegnungsverkehr bleibt. 

Eine Restgehwegbreite von mind. 1,80 m ist 

möglichst zu gewährleisten.

übergeordnet mittel kurzfristig sehr hoch Stärkung Umweltverbund

V3
Ausweitung der kommunalen 

(Geschwindigkeits-) überwachung
Verkehrssicherheit

Die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 

wird intensiviert, um die Einhaltung der geltenden 

Geschwindigkeitsregelungen zu gewährleisten. 

Neben verstärkten Kontrollen mit stationären 

Messgeräten sollen auch Dialogdisplays, z. B. vor 

sensiblen Einrichtungen, zum Einsatz kommen.

untergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund
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Handlungsfeld Fußverkehr

F1
Qualitätsstandards für den Fußverkehr 

festlegen, umsetzen und nachrüsten
Fußverkehr

Für die Konzeption eines stadtweiten 

Fußwegenetzes werden auf den gängigen 

technischen Regelwerken (EFA, RASt, H BVA, DIN 

18040) beruhende Qualitätsstandards (in Bereichen 

wie Längsverkehr, Querungen, Barrierefreiheit, 

Führung mit dem Radverkehr etc.) für die 

Fußverkehrsinfrastruktur erarbeitet. Anschließend 

werden diese umgesetzt bzw. nachgerüstet.

Konzepte / Zielsetzungen mittel (pro Jahr) Daueraufgabe sehr hoch Stärkung Umweltverbund

F2
Programm zur Umsetzung der 

Barrierefreiheit
Fußverkehr

Es wird ein Programm zur flächendeckenden 

Umsetzung der Barrierefreiheit erarbeitet und 

umgesetzt. Das Programm hat die Identifizierung 

von Barrieren im Bestand zum Ziel sowie die 

konsequente Umsetzung der barrierefreien 

Gestaltung von Knotenpunkten, Strecken und 

Plätzen.

Konzepte / Zielsetzungen mittel mittelfristig sehr hoch Stärkung Umweltverbund

F3
Programm für Grün in Straßenräumen 

aufsetzen
Fußverkehr

Für mehr Grün im Straßenraum und mehr Resilienz 

im Stadtgebiet (Schwammstadt) wird in 

Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten der 

Einsatz bepflanzter Mittelinseln, die 

Dachbegrünung von Haltestellen, die Bepflanzung 

von Baumscheiben, der Ausbau von 

„Nachbarschaftsgrünflächen“ u. a. für Urban 

Farming und die Pflanzung von 

straßenbegleitenden Bäumen geprüft und 

umgesetzt (vgl. Biodiversitätskonzept Stadt 

Braunschweig). Dabei müssen insbesondere in 

Kreuzungsbereichen die Sichtbeziehungen der 

Verkehrsteilnehmenden gewährleistet bleiben.

Konzepte / Zielsetzungen niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund

F4 Verbesserung der Aufenthaltsqualität Fußverkehr

Eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität im 

öffentlichen Raum mit Orten zum Ausruhen, 

Verweilen, Kommunizieren, Bewegen und Spielen 

wird angestrebt. Hierzu werden Maßnahmen wie 

der Ausbau und die qualitative Aufwertung des 

Seitenraums in den Fokus gestellt, indem 

beispielsweise Bänke, breitere Wege, Spielgeräte 

und Abfallbehälter eingerichtet werden. Entlang 

von Fußgängerrouten werden beispielsweise 

Sitzmöglichkeiten im Seitenraum eingerichtet.

Konzepte / Zielsetzungen mittel (pro Jahr) Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund

F5
Schaffung fußgängerfreundlicher 

Kreuzungen und Querungen
Fußverkehr

Zur Schaffung fußgängerfreundlicher Kreuzungen 

und Querungen in den Stadtteilen werden zunächst 

die entsprechenden Bedarfe in lokalen 

Fußverkehrskonzepten identifiziert. Zu möglichen 

Maßnahmen zählen z. B. das Gewährleisten freier 

Sichtachsen sowie Schaffung von Querungen (z. B. 

Fußgängerüberwege) in regelmäßigen Abständen. 

Die Aufstellbereiche an Knotenpunkten für zu Fuß 

Gehende sind bedarfsgerecht zu dimensionieren. 

An für den Fuß- und Radverkehr bedeutenden 

Knotenpunkten (z.B. in den Stadtteilzentren) wird 

zudem der Einsatz von "Rundum-Grün"-Phasen im 

Einzelfall geprüft.

übergeordnet hoch kurzfristig sehr hoch Stärkung Umweltverbund
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F6

Akquise und Umsetzung von 

Förderprojekten für den Fußverkehr auf 

Stadtteilebene

Fußverkehr

Das geförderte Programm "Gut gehen lassen" mit 

den Modellquartieren Wenden und Rautheim wird 

auf je ein weiteres Quartier alle zwei Jahre 

ausgeweitet. Des Weiteren führt die Stadt, ggf. mit 

externer Unterstützung, regelmäßig Fußverkehrs-

Checks durch und prüft weitere 

Fördermöglichkeiten. Nach Abschluss der 

Erkenntnisgewinnung erfolgt die Umsetzung 

geeigneter Maßnahmen auf Stadtteilebene.

übergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund

F7 Aufwertung von Fußgängerzonen Fußverkehr

Zur Belebung bestehender Fußgängerzonen 

werden diese wo erforderlich in angemessenem 

Umfang aufgewertet, um den Aufenthalt und 

Einkauf in Geschäftslagen zu stärken. Bei Bedarf 

werden bestehende Fußgängerzonen erweitert.

untergeordnet niedrig kurzfristig hoch Stärkung Umweltverbund

F8 Eliminierung von sozialen Angsträumen Fußverkehr

Es wird ein gezieltes Programm auf- und umgesetzt, 

um soziale Angsträume zu beseitigen, zu denen z. 

B. schlecht beleuchtete Bereiche, Unterführungen 

und wenig frequentierte Bereiche bzw. Wege 

zählen können. Sofern eine Vermeidung nicht 

möglich ist, werden Gestaltungskonzepte (Farbe. 

Licht, etc.) eingesetzt.

untergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe hoch Stärkung Umweltverbund

F9 Anforderungs-Grün für Kfz Fußverkehr

An stark frequentierten Fußgängerrouten wird die 

LSA-Steuerung angepasst, sodass zu Fuß Gehende 

standardmäßig Grün haben und Kfz über 

Induktionsschleifen die Grünphase anfordern. In 

diesem Kontext werden auch alternative smarte 

Ampelkonzepte geprüft, um die Verkehrsströme 

nach dem tatsächlichen Verkehrsaufkommen 

dynamisch zu steuern. Geeignete Orte (z. B. 

Schulen zu Schulstart- und -schluss) werden 

identifiziert. Ein experimenteller Ansatz bzw. 

Pilotprojekte sind denkbar.

untergeordnet niedrig kurzfristig mittel Stärkung Umweltverbund

Handlungsfeld fließender Kfz-Verkehr

K1 Verkehrsberuhigung auf Nebenstraßen
Fließender Kfz-

Verkehr

Auf ausgewählten Nebenstraßen erfolgt eine 

Verkehrsberuhigung. Auf dem übrigen Straßennetz 

können weiterhin die bestehenden 

Geschwindigkeiten beibehalten werden, v. a. aus 

Gründen der Erreichbarkeit und Bündelung. Die 

bestehenden Spielräume der geltenden StVO 

werden genutzt, um entsprechende Vorhaben 

umzusetzen.

Konzepte / Zielsetzungen niedrig kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

K2
Umsetzung eines strategischen 

Hauptnetzes für den Kfz-Verkehr

Fließender Kfz-

Verkehr

Im Rahmen des Mobilitätsentwicklungsplans für 

Braunschweig wurde ein Hauptnetz für den Kfz-

Verkehr erarbeitet. Das Hauptnetz weist auf 

gesamtstädtischer Ebene strategische Achsen für 

den Kfz-Verkehr aus, die eine wichtige 

Bündelungsfunktion im Straßennetz einnehmen. 

Für den Kfz-Verkehr stellt die flüssige Abwicklung 

mit einer Reduktion von stop-and-go-Verkehren 

und Überlastungen ein verlässliches und 

leistungsfähiges Hauptnetz dar. Priorisierte 

Maßnahmen an den Achsen werden zügig 

umgesetzt und weitere folgen im Anschluss.

Konzepte / Zielsetzungen niedrig kurzfristig sehr hoch Wirkung auf THG
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K3
Verkehrliche Beruhigung von 

Ortsdurchfahrten

Fließender Kfz-

Verkehr

Zur verkehrlichen Beruhigung von Ortsdurchfahrten 

werden entsprechende Maßnahmen umgesetzt, 

bspw. mithilfe der Gestaltung (z. B. 

Fahrbahnverschwenkung, Reduzierung der 

Fahrbahnbreite, Fahrbahnteiler). Damit wird die 

Belebung der Seitenräume gefördert, gleichzeitig 

bleibt die Durchlässigkeit für den Kfz-Verkehr 

erhalten.

übergeordnet sehr hoch mittelfristig hoch Stärkung Umweltverbund

K4
Verkehrsberuhigende Maßnahmen in 

Geschäftslagen umsetzen

Fließender Kfz-

Verkehr

Es werden verkehrsberuhigende Maßnahmen in 

Geschäftslagen geplant und umgesetzt, sodass die 

Innenstadt und die Stadtteilzentren gestärkt 

werden. Die Maßnahmen sorgen im näheren 

Umfeld für mehr Sicherheit des dort viel 

vorhandenen Fußverkehrs. Gleichzeitig werden z. 

B. Lieferzonen eingerichtet, um den Lieferverkehr 

zu ordnen und die Erreichbarkeit der 

Geschäftslagen zu gewährleisten. Die Einführung 

des Kurzzeitparkens wird geprüft.

übergeordnet sehr hoch mittelfristig hoch Stärkung Umweltverbund

K5

Untersuchung veränderter 

Verkehrsführungen im weiteren 

Straßennetz (außerhalb Innenstadt)

Fließender Kfz-

Verkehr

Das Kfz-Netz wird geprüft und bedarfsgerecht 

angepasst. Dies kann unter anderem durch 

veränderte Verkehrsführungen im Straßennetz auf 

ausgewählten Abschnitten erfolgen. Rückschlüsse 

aus dem strategischen Hauptnetz sind für die 

Umgestaltung zu ziehen und zu berücksichtigen.

übergeordnet hoch mittelfristig hoch

K6 Prüfung und ggf. Umbau des City-Rings
Fließender Kfz-

Verkehr

Es erfolgt eine Prüfung, ob ein Umbau des City-

Rings unter Berücksichtigung verkehrlicher und 

städtebaulicher Anforderungen sinnvoll ist, um 

mehr Platz für den Umweltverbund (ÖPNV, 

Radverkehr, Fußverkehr) zu schaffen. Die 

Haupterschließungsfunktion für den MIV ist 

weiterhin zu gewährleisten. Die Erreichbarkeit der 

Parkhäuser wird in diesem Zuge ggf. neu 

organisiert, bleibt jedoch vollständig erhalten. Im 

Falle der Eignung wird der City-Ring entsprechend 

der Prüfergebnisse umgestaltet.

untergeordnet sehr hoch mittelfristig sehr hoch Wirkung auf THG

K7

Konzept zur Verlagerung des 

Durchgangsverkehrs (z. B. 

Verkehrsuntersuchung Bohlweg)

Fließender Kfz-

Verkehr

Es wird ein Konzept für die Reduzierung des 

Durchgangs-MIV in der Innenstadt erstellt. Die 

Erreichbarkeit der Innenstadt bleibt erhalten, 

Staulagen werden vermieden. Nach der Erstellung 

erfolgt die Planung und Umsetzung des Konzeptes. 

Die Erreichbarkeit der Parkhäuser wird neu 

organisiert bleibt jedoch vollständig erhalten.

untergeordnet sehr hoch mittelfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

K8
Optimierung der südlichen 

Innenstadtumfahrung

Fließender Kfz-

Verkehr

Im Anschluss an die verkehrliche Untersuchung des 

Bohlwegs wird die Optimierung der südlichen 

Innenstadtumfahrung für den MIV, den ÖPNV 

sowie den Fuß- und Radverkehr geprüft.

untergeordnet sehr hoch kurzfristig sehr hoch Wirkung auf THG
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K9
Prüfung und ggf. Umbau des 

Wilhelminischen-Rings

Fließender Kfz-

Verkehr

Der Wilhelminische Ring wird insbesondere im 

Kontext der Bohlweg-Umgestaltung auf seine 

Leistungsfähigkeit geprüft und entsprechend 

umgebaut, wobei die Hauptverteilerfunktion für 

den MIV entsprechend des strategischen 

Hauptnetzes für den Kfz-Verkehr priorisiert wird. 

Neben dem MIV werden auch die Flächenbedarfe 

des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, 

Fußverkehr) berücksichtigt.

untergeordnet sehr hoch langfristig mittel Wirkung auf THG

K10

Prüfung der 

verkehrsmittelübergreifenden 

Bedeutung des Brodwegs

Fließender Kfz-

Verkehr

Im Rahmen des strategischen Hauptnetzes und 

dessen regelmäßige Weiterentwicklung wird die 

Bedeutung des Brodwegs für alle Verkehrsmittel 

und insbesondere hinsichtlich der Belange von 

Einsatzfahrzeugen geprüft.

untergeordnet niedrig mittelfristig mittel

Handlungsfeld ruhender Kfz-Verkehr

P1
Erarbeitung einer städtischen 

Stellplatzsatzung

Ruhender Kfz-

Verkehr

Im Zuge der Novellierung der NBauO wurden die 

kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten für 

Stellplatzanforderungen insbesondere für Wohnen 

stark eingeschränkt. Es ist zu prüfen, ob 

Stellplatznachweise in anderen Nutzungsbreichen 

sinnhaft und zielführend sind. Zusätzlich werden 

Möglichkeiten geprüft, mit Mobilitätskonzepten 

dem steigenden Parkdruck im öffentlichen Raum im 

Sinne einer Optimierung der Parksituation für alle 

Verkehrsteilnehmenden sinnvoll zu begegnen. Die 

identifizierten Maßnahmen sind konsequent 

umzusetzen.

Konzepte / Zielsetzungen niedrig kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

P2

Planung von Quartiersgaragen in 

Neubaugebieten forcieren und 

Nachrüstung in Bestandsquartieren 

prüfen

Ruhender Kfz-

Verkehr

Durch die Etablierung von Quartiersgaragen 

(Parkplätze und Ladeinfrastruktur) werden Flächen 

im Straßenquerschnitt neuen Nutzergruppen 

zugeordnet. Vor allem in Neubaugebieten besteht 

die Möglichkeit, so benötigte Stellplätze geordnet, 

abseits des öffentlichen Raumes und gut erreichbar 

unterzubringen. Hierzu wird ein Quartiersgaragen-

Konzept erarbeitet und etabliert, um u.a. den 

Betrieb und die Flächenbedarfe festzulegen. In 

diesem Zuge ist der Betreiber von Quartiersgaragen 

zu benennen.

übergeordnet niedrig kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG
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P3
Umsetzung eines konsequenten 

Parkraummanagements

Ruhender Kfz-

Verkehr

Es wird ein gesamtstädtisches 

Parkraummanagementkonzept erarbeitet. Die 

Nutzung der Stellplätze im öffentlichen Raum wird 

je nach Verortung (z.B. quartiersbezogen) 

definierten Rahmenbedingungen unterliegen. Es 

wird ein einheitliches Vorgehen für die 

Parkraumbewirtschaftung erarbeitet, in dem 

Kurzzeitparken, Langzeitparken, Anwohnerparken, 

Parken von Wirtschaftsverkehren (Handwerker, 

Pflegedienste, Lieferdienste), mögliche 

Mehrfachnutzungen privater Stellplätze etc. 

betrachtet werden. Angebote für Pendler und 

Berufsschüler werden geprüft. Die Umsetzung 

erfolgt entsprechend des Konzeptes.

übergeordnet niedrig kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

P4 Parkraum-Bedarfsprüfung
Ruhender Kfz-

Verkehr

Im Zuge der erforderlichen Aufwertung heutiger 

Parkflächen für den MIV, ÖPNV, Rad- und 

Fußverkehr sowie für die Bereitstellung von 

Flächen für Grünanlagen zur Verbesserung des 

Mikroklimas und Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

oder für die Wahrung der Belange der Feuerwehr 

erfolgt eine Bedarfsprüfung für den Parkraum. 

Soweit möglich sollen Bedarfe in Parkhäusern und 

Tiefgaragen gedeckt werden. Betreiber- und 

Betriebskonzepte 24/7 werden geprüft.

untergeordnet mittel kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

P5 Digitale Parkraumüberwachung
Ruhender Kfz-

Verkehr

Sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen es 

zulassen, wird mittels digitaler 

Parkraumüberwachung der Parkraum effizient 

überwacht. Zudem wird eine kontinuierliche 

Auslastungsermittlung etabliert und die Online-

Information zur Parkraumauslastung (Parkbauten 

und Parkplätze) verbessert. Dadurch sollen 

Parksuchverkehre und Falschparken reduziert 

werden. Die erhobenen Daten werden zur 

Steuerung eines Parkraummanagementsystems zur 

Verfügung gestellt.

untergeordnet hoch Daueraufgabe mittel

P6 Smartes Parkleitsystem
Ruhender Kfz-

Verkehr

Es wird ein stadtweites, smartes Parkleitsystem 

entwickelt und umgesetzt. Dadurch werden 

Parksuchverkehre durch die frühzeitige Steuerung 

im gesamten Stadtgebiet möglichst vermieden. 

Daten sind digital in Echtzeit abrufbar und in Form 

eines dynamischen Parkleitsystems ist eine 

Online Navigation möglich. Textbausteine sind 

hinterlegt, welche in Sondersituationen auf den 

digitalen Schildern abbildbar sind.

untergeordnet hoch mittelfristig mittel
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Handlungsfeld ÖPNV

ÖV1
Einsatz für einen attraktiven 

Regionalverkehr auf Schiene und Bus
Öffentlicher Verkehr

In Zusammenarbeit mit dem Regionalverband 

Großraum Braunschweig (z. B. im Rahmen der 

Aufstellung der Nahverkehrspläne) wird die weitere 

Attraktivierung des ÖPNV in der Region fokussiert. 

Durch eine einheitliche Taktung (30/60-Minuten) 

im Regionalbusverkehr und durch eine 

Taktverdichtung zu Hauptverkehrszeiten (15/30-

Minuten) sowie durch eine Abstimmung der Stadt- 

und Regionalverkehre (Linien, Takt, Verknüpfung) 

wird der Regionalverkehr attraktiver gestaltet. Es 

wird gefördert, dass der Grundtakt auf allen 

Regiobuslinien montags bis samstags im 

Tagesverkehr auf mindestens alle 30 Minuten 

ausgeweitet, sonst mindestens alle 60 Minuten 

festgelegt wird.

Konzepte / Zielsetzungen
sehr hoch  /  sehr 

niedrig
mittelfristig sehr hoch Wirkung auf THG

ÖV2
Anpassung der Infrastruktur an 

zeitgemäßen ÖPNV
Öffentlicher Verkehr

Es wird ein umfangreiches ÖPNV-Konzept 

erarbeitet, um neue Gestaltungsmöglichkeiten für 

bestehende Straßenräume und Knotenpunkte, die 

vom ÖPNV betroffen sind, festzusetzen. Das Projekt 

„2,65 m Wagenkastenbreite“ wird hierbei 

berücksichtigt. Der Prüfung folgt die 

bedarfsorientierte Umsetzung des Konzeptes.

Konzepte / Zielsetzungen sehr hoch kurzfristig hoch Wirkung auf THG

ÖV3
Vorhaben zur Beschleunigung des ÖPNV 

umsetzen
Öffentlicher Verkehr

Der ÖPNV wird beschleunigt, z.B. durch die 

Bevorrechtigung an Knotenpunkten im 

strategischen Hauptnetz des ÖPNV, durch 

Busschleusen vor Knotenpunkten, durch den 

konsequenten Bau von Fahrbahnrandhaltestellen 

oder durch eigene Busstreifen im Kernstadtbereich. 

Die Lichtsignalanlagen werden, wo möglich, so 

gesteuert, dass der ÖPNV – insbesondere die 

Stadtbahn – voll priorisiert wird, damit die 

Reisezeiten im ÖV reduziert werden. Eine 

Ausstattung der LSA für Abmeldevorgänge 

verbessert die Freigabezeiten für den übrigen 

motorisierten und nichtmotorisierten Verkehr.

übergeordnet hoch mittelfristig sehr hoch Wirkung auf THG

ÖV4
Prüfung und Bau zusätzlicher 

Bahnhaltepunkte (SPNV)
Öffentlicher Verkehr

Zur Stärkung der regionalen Anbindung wird die 

Planung und der Bau von zusätzlichen 

Bahnhaltepunkte in der Stadt konsequent geprüft 

und bedarfsgerecht umgesetzt. Die Haltepunkte BS-

West, Leiferde, und Bienrode werden dabei u. a. 

konsequent und unter Berücksichtigung von 

Sicherheitsaspekten und Anbindungen an das 

Fahrradnetz weiterverfolgt.

übergeordnet sehr hoch kurzfristig sehr hoch Wirkung auf THG
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ÖV5

Unterstützung bei der Sicherung einer 

attraktiven Verknüpfung (Fahrplan) und 

Anschlusssicherung zwischen Bahn- und 

Buslinien

Öffentlicher Verkehr

Die Abstimmung des Busnetzes auf den 

Schienenverkehr, erfolgt seitens der BSVG 

weiterhin und wird wo möglich optimiert, so dass 

mit wenigen Minuten Wartezeit beim Übergang 

von Bus und Bahn und andersherum zu rechnen ist 

und eine Anschlusssicherung gewährleistet wird. 

Als Daueraufgabe ergibt sich daraus die 

Abstimmungsprüfung bei der Fahrplanänderung 

der Bahn (Anfang Dezember). Die Erreichbarkeit 

von Anschlüssen soll auf digitalen Anzeigen 

angezeigt und online abrufbar sein.

übergeordnet mittel kurzfristig sehr hoch Wirkung auf THG

ÖV6

Prüfung von sinnvollen Verbesserungen 

des Tarifsystems sowie Schaffung 

attraktiver und günstiger Angebote

Öffentlicher Verkehr

Die BSVG prüft, auf Grundlage des 

Deutschlandtickets, Verbesserungen im 

Braunschweiger Tarifsystem. Zu den Ansatzpunkten 

zur Vereinfachung und Attraktivitätssteigerung des 

ÖPNV können beispielsweise, die Einführung eines 

Mobilitäts-Tickets im Regionalverband, 

Kombinationstickets (z.B. P+R mit ÖV, 

Veranstaltungsticket mit ÖV-Nutzung), die 

einfachere Bezahlung über eine App (E-Ticket) 

sowie Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme zählen. 

Gemeinsam mit der Stadt macht sich die BSVG 

beim Verkehrsverbund Region Braunschweig dafür 

stark bzw. setzt sich gegenüber Bund und Land für 

die Neuerungen und finanzielle Unterstützung ein.

übergeordnet niedrig kurzfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

ÖV7
Stringente Umsetzung der 

Barrierefreiheit im ÖPNV forcieren
Öffentlicher Verkehr

Der stadtweite barrierefreie Ausbau des ÖPNV, 

insbesondere der Bushaltestellen (taktile 

Leitelemente, gesicherte Querungen, Hochbord, 

bedarfsentsprechend dimensionierte 

Aufstellfläche, ausreichende Gehwegbreiten), wird 

stringent weitergeführt. Die Barrierefreiheit wird 

bei der Kalkulation der Fahrzeit berücksichtigt, 

indem u. a. ein zusätzlicher Zeitaufwand für 

fahrzeugseitige Einstiegshilfen und der erhöhte 

Zeitaufwand für Ein- und Ausstieg berücksichtigt 

werden.

übergeordnet sehr hoch Daueraufgabe hoch Wirkung auf THG

ÖV8
Ausbau von On-Demand-Verkehren 

vorantreiben (flexibler ÖPNV)
Öffentlicher Verkehr

In Zusammenarbeit mit der BSVG wird die 

Einführung eines On-Demand-Systems geprüft und 

je nach Bedarf umgesetzt. On-Demand-Verkehre 

beinhalten u.a. die flexible Buchung von 

ÖPNVAngeboten per App oder Telefon. Dieses 

Angebot wird dabei ohne feste Haltestellen und 

Streckenverläufe auf tangentialen Verbindungen 

zwischen den Stadtteilen eingerichtet, um 

insbesondere äußere Stadtteile untereinander zu 

verbinden und den bestehenden ÖPNV zu ergänzen 

bzw. schwache Verbindungen zu ersetzen.

untergeordnet mittel mittelfristig hoch Stärkung Umweltverbund
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ÖV9 Smartes Ticketing (Check-In, Check-out) Öffentlicher Verkehr

Die BSVG wird bei der Erweiterung des 

Ticketangebots um Smartes Ticketing unterstützt. 

Es werden Möglichkeiten wie z.B. das Einchecken 

beim Einstieg und Auschecken beim Verlassen des 

Systems fortgeführt, um über den Tag die 

Nutzungen des ÖPNV zu analysieren. Am Ende des 

Tages wird das beste Ticket abgerechnet. Mit der 

eingeführten FAIRTIQ-App im VRB wurde bereits 

ein wichtiger Schritt hin zu einem smarten Ticketing 

gemacht.

untergeordnet mittel kurzfristig hoch Wirkung auf THG

ÖV10
Prüfung der Einführung von 

Expressbuslinien
Öffentlicher Verkehr

Die BSVG prüft und führt bedarfsorientiert neue 

Expressbuslinien ein. Durch die Einführung eines 

Expressbus-Angebots auf ausgewählten Strecken 

werden die Reisezeiten mit dem ÖPNV verkürzt. 

Die Expressbusse nutzen dabei auch Autobahnen, 

um zügig an ihr Ziel zu kommen.

untergeordnet mittel mittelfristig hoch Stärkung Umweltverbund

ÖV11
Prüfung der Umsetzbarkeit einer 

Taktverdichtung im Stadtverkehr
Öffentlicher Verkehr

Die BSVG prüft eine Taktverdichtung im 

Stadtverkehr in der Hauptverkehrszeit auf den 

Hauptlinien auf einen 10- oder wenn möglich 7,5-

Minuten Takt und auf den Ergänzungslinien auf 

einen 15 oder 20 Minuten Takt.

untergeordnet sehr hoch kurzfristig hoch Wirkung auf THG

Handlungsfeld Raum- und Siedlungsentwicklung 

RS1
Orientierung am Leitbild der 15 Minuten-

Stadt

Raum- und 

Siedlungsentwicklun

g

Die Stadtentwicklung orientiert sich bei Planungen 

für Neubau- und Bestandsgebiete 

(Nachverdichtung) am Leitbild der 15 Minuten-

Stadt (Stadt der kurzen Wege, vgl. ISEK). Mit Blick 

auf das Leitbild der 15-Minuten-Stadt folgt die 

Entwicklung bei der Stadt- und Verkehrsplanung 

folgenden Leitlinien: Innenentwicklung vor 

Außenentwicklung / Stärkung der Nahmobilität / 

Kurze Wege als Ziele des Rad- und Fußverkehrs / 

zentrale Nahversorgung und Stadtteilzentren / 

Nutzungsmischung: Ausweisung gemischter 

Urbaner Gebiete / Planung von multifunktionalen 

Quartiershubs / Entwicklung entlang der starken 

Achsen des ÖPNVs, insbesondere entlang des 

Schienenverkehrs / gute und frühzeitige 

Sicherstellung der Anbindung mit dem ÖPNV. 

Entsprechende Maßnahmen sind forciert mit den 

Planungen umzusetzen.

Konzepte / Zielsetzungen niedrig Daueraufgabe sehr hoch hohe Wirkung auf THG
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RS2
Neuaufteilung und Umgestaltung von 

Verkehrsräumen

Raum- und 

Siedlungsentwicklun

g

Unter dem Stichwort der Flächengerechtigkeit und 

des Anspruchs einer städtebaulichen Integration 

wird eine neue Aufteilung der Straßenräume 

geplant und umgesetzt. Zu beachten sind hierbei 

die Anforderungen aller Verkehrsteilnehmer:innen 

(Sicherheit, Barrierefreiheit, Querung, 

Nahmobilität, Aufenthalt, Gestaltung etc.) in 

Kombination mit dem ruhenden Verkehr, die 

jeweiligen räumlichen Funktionen und die Belange 

der Wirtschaftsverkehre. Die Erreichbarkeit der 

Innenstadt ist zu erhalten. Eine weitere wichtige 

Rolle spielt dabei die Klimaanpassung (besonders 

Entsiegelung, Förderung grüner Strukturen). Die 

Straßenräume und Plätze, einschl. der 

innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, werden 

städtebaulich integriert gestaltet. 

übergeordnet sehr hoch langfristig sehr hoch hohe Wirkung auf THG

RS3

Nachhaltige Stadt- und 

Quartiersentwicklung in den Fokus 

setzen

Raum- und 

Siedlungsentwicklun

g

Stadt- und Verkehrsplanung werden zusammen 

gedacht, um die Ziele des integrierten 

Klimaschutzkonzeptes zu erreichen. Die enge 

Verzahnung sichert die Voraussetzungen für eine 

sozial, ökonomisch und ökologisch verträgliche 

Mobilität in Bestands-, Neubau- und 

Nachverdichtungsgebieten. Hierzu zählt bspw. eine 

frühzeitige hochwertige Anbindung der 

Verkehrsmittel des Umweltverbunds an 

Neubaugebiete, um die Nutzung des 

Umweltverbundes mit dem Umzug zu begünstigen. 

Auch Flächen für z. B. Quartiersgaragen, 

Mobilitätsstationen oder Coworking müssen 

zusammen gedacht werden.

übergeordnet
sehr niedrig (pro 

Jahr)
Daueraufgabe sehr hoch Wirkung auf THG

RS4
Nachhaltige Verkehrsplanung für 

Gewerbegebiete

Raum- und 

Siedlungsentwicklun

g

Neue Gewerbegebiete werden nicht nur 

flächenhaft, sondern auch vertikal geplant. Ziel ist 

eine Abkehr von der ausschließlich flächenhaften 

Nutzung, um sparsam mit Flächen und deren 

Versiegelung umzugehen. Kfz-Stellflächen können 

beispielsweise auch durch Parkpaletten oder in 

Parkhäusern entstehen. Bauten in 

Gewerbegebieten sind zur Flächenreduzierung auf 

eine Mehrgeschossigkeit zu prüfen und wo möglich 

umzusetzen. Gewerbegebiete müssen außerdem 

über einen gut getakteten ÖPNV Anschluss und 

sofern möglich über eine Radinfrastruktur 

verfügen.

untergeordnet mittel langfristig mittel Wirkung auf THG

RS5 Ausbau von PV über Verkehrsflächen

Raum- und 

Siedlungsentwicklun

g

Der konsequente Ausbau von PV-Anlagen über 

Verkehrsflächen und Parkplätzen wird gefördert. 

Der gewonnene Strom kann u.a. zur 

Stromversorgung von Elektrofahrzeugen genutzt 

werden (z.B. auf Mobilitätsstationen, P+R-Plätzen, 

Bushaltestellen, PKW-Stellplätzen, 

Quartiersgaragen, über Radwegen).

untergeordnet niedrig (pro Jahr) Daueraufgabe mittel Wirkung auf THG

Planersocietät | WVI
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Anhang: Klima-Check 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
☐ ja ☐ nein

Der Beschluss ist aus folgendem Grund erforderlich 
☐ Ratsbeschluss
☐ Kommunale Pflichtaufgabe
☐ Sicherheitsaspekte
☐ Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur als Daseinsvorsorge
☐ Schaffung von Barrierefreiheit
☐ Sonstiges:…
 Es erfolgt keine weitere Begründung.

Sofern möglich werden Klimaschutz-Optimierungsmaßnahmen benannt
(s. Checkliste oder Erläuterung).

☐ Der Beschluss leistet grundsätzlich einen Beitrag zur Energie- und Mobilitäts-
wende. Diese Zielrichtung ist entscheidend. Der mit der Maßnahme verbundene
Ressourcen- und Energieverbrauch ist nachrangig.
 Es erfolgt keine weitere Begründung.

Sofern möglich werden Klimaschutz-Optimierungsmaßnahmen benannt
(s. Checkliste oder Erläuterung).

Erläuterung / Begründung 

Darstellung vorgesehener Klimaschutz-Maßnahmen 
☐ Checkliste

Baugebiete
☐ Checkliste

Hochbau
☐ Checkliste

Tiefbau und Mobilität

Das vom Rat der Stadt beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2030 
schreibt die Aufstellung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) für die Stadt Braunschweig 
als verbindliches Planwerk für die weitere bauliche und betriebliche Entwicklung sowie
für die Förderung von mobilitätsrelevanten Maßnahmen und Projekten vor.

Bei der Aufstellung des MEP waren u. a. die Vorgaben des Integrierten Klimaschutz-
konzeptes 2.0 (IKSK) zu berücksichtigen.

Klima-Check Seite 1 von 2
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Checkliste Tiefbau und Mobilität 
THG-relevante 
Bereiche 

Optimierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes 

Maßnahmen für den 
Umweltverbund 

☐ Berücksichtigung Fußverkehr

☐ Berücksichtigung Radverkehr
☐ Berücksichtigung ÖPNV

geplante Grünstruktur ☐ CO2-Bindung durch begleitendes Grün
☐ Reduzierter Energie- und Ressourcenbedarf für Erstellung und Unter-

haltung (bspw. durch Freihaltung oder Entsiegelung von Teilflächen
etwa für Versickerung)

Einsatz klimafreundli-
cher Baustoffe 

☐ Recyclingmaterial
☐ Wiederverwendung von Baustoffen
☐ Naturmaterial

Sonstiges ☐ Berücksichtigung Fließender Kfz-Verkehr
☐ Berücksichtigung Ruhender Kfz-Verkehr
☐ Berücksichtigung Wirtschaftsverkehr
☐ Berücksichtigung Alternative Antriebe
☐ Berücksichtigung Verkehrssicherheit
☐ Berücksichtigung Mobilitätsmanagement
☐ Berücksichtigung Inter- und Multimodalität
☐ Berücksichtigung Raum- und Siedlungsentwicklung

Klima-Check Seite 2 von 2
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24042-01
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Haushaltsantrag - Erstellung eines Weges zur Lichtsignalanlage an 
der Querumer Straße
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün

Datum:
10.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:
Die Verwaltung teilt Folgendes mit: 

Die Wegebaumaßnahme ist inzwischen fertiggestellt und aus dem Teilhaushalt des 
Fachbereichs Stadtgrün finanziert. Eine Wegeführung über das Gelände der 
Kindertagesstätte war leider nicht möglich. Wie bei einem Ortstermin vorgestellt, wurde der 
neu gepflasterte Weg über die Feuerwehrzufahrt Querumer Straße und neben dem Zaun, 
der das Kitagelände einfriedet, hergestellt.

Loose

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-22781-01
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Schaffung von Ersatzkapazitäten für einen möglichen Ausfall von 
Kinder-Betreuungsplätzen der Kita Morgenstern am Standort 
Waggum "Vor den Hörsten"
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
23.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Zum Antrag (DS 24-22781) der CDU- und BIBS-Fraktion sowie Herrn Zimmer (FDP) im 
Stadtbezirksrat 112 Wabe-Schunter-Beberbach vom 05.01.2024 nimmt die Verwaltung wie 
folgt Stellung:

Zu der Situation der Kita Morgenstern hat der Träger am 16. Januar 2024 gegenüber der 
Verwaltung eine offizielle Stellungnahme mit folgendem Wortlaut abgegeben:

„…in der Situation Kita Morgenstern besteht derzeit keine Kündigung der Einrichtung, diese 
haben die Eigentümer gegenüber der Braunschweiger Zeitung zurückgenommen und wir 
haben derzeit ein ruhiges Verhältnis mit ihnen. Es gibt Differenzen über die Zahlungshöhe, 
das ist aber kein Grund für eine Beendigung, sondern nur ein Kommunikationsproblem 
welches aber durch Mietpreiserhöhung letztendlich aus der Welt geschafft werden kann…“

Diese Aussage hat der Träger auch persönlich in der JHA Sitzung am 18. Januar 2024 noch 
einmal bestätigt. Diesbezüglicher Handlungsbedarf besteht entsprechend ausdrücklich nicht. 
Unabhängig davon gibt es im Hinblick auf die aktuelle Angebots- und Auslastungssituation 
im Norden der Stadt keine Veranlassung, die bisherigen Bedarfseinschätzung neu zu 
bewerten.

Albinus

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24596-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Kontaktaufnahme zur Nds. Landesbehörde für Straßenbau; hier: 
Tempo 30 auf der Straße "Am Meerbusch" in der Ortschaft 
Bevenrode
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
13.12.2024

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrats 112 vom 13.11.2024 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
Die Verwaltung wird gebeten, Kontakt zur zuständigen Landesbehörde für Straßenbau 
aufzunehmen und sich für die Errichtung eines Tempolimits auf 30 km/h auf der Straße „Am 
Meerbusch“ einzusetzen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Bei der Landesstraße 293 „Am Meerbusch“ handelt es sich um eine innerörtliche 
Verkehrsführung. Die Eigenschaft der Verkehrsbehörde obliegt der Stadt Braunschweig, so 
dass eine Kontaktaufnahme zur Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr nicht zielführend wäre.

Die Verwaltung verweist hierzu auf die Drucksachen 22-19758-01 und 22-20287-01, zum 
selbigen Thema. Eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h ist 
demnach nicht zulässig.

Leuer

Anlagen:
Anlage 1: 22-19758-01
Anlage 2. 22-20287-01
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19758-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduzieren - Am Meerbusch / 
Bevenrode
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
24.11.2022

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 02.11.2022 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob auf der Straße „Am Meerbusch“ in Bevenrode die 
Geschwindigkeit für Fahrzeuge auf 30 km/h festgesetzt werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften ist in der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) bundeseinheitlich für alle Kraftfahrzeuge auf 50 km/h 
festgelegt. Für die Einrichtung einer streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkung 
müssen demnach bestimmte Voraussetzungen nach der StVO erfüllt sein. So muss 
beispielsweise aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage bestehen, 
die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 
erheblich übersteigt. 

Die Polizei hat mitgeteilt, dass keine Häufungen von Unfällen erkennbar sind. Nach 
Auffassung der Polizei und der Verwaltung liegen auch keine Hinweise auf das Bestehen 
einer Gefahrenlage vor.

Eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h ist demnach nicht 
zulässig. 

Leuer

Anlage/n:
keine

TOP 4.2.3

180 von 226 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-20287-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf der Bechtsbütteler 
Straße - Nachfrage
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
01.02.2023

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:
Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN vom 23.12.2022 nimmt die Verwaltung 
wie folgt Stellung:

Die Verwaltung hat nach Erhalt der Anfrage der Fraktion Bündnis 90 – DIE GRÜNEN vom 
23.12.22 zunächst um eine Konkretisierung der betroffenen Straße gebeten und die 
Information erhalten, dass es sich entgegen des o. a. Betreffs um die Straße Am Meerbusch 
handelt.

Zu 1.:

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften ist vom 
Verordnungsgeber in § 3 Abs. 3 Nr. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) bundeseinheitlich 
für alle Kraftfahrzeuge auf 50 km/h festgelegt worden. Ermächtigungsgrundlagen für die 
Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stellen § 45 Abs. 1 und § 45 Abs. 9 
StVO dar. Es steht somit nicht im freien Ermessen der Straßenverkehrsbehörde, eine andere 
Höchstgeschwindigkeit festzusetzen. Gleichwohl sind in der StVO sowohl Ausnahmen 
benannt, bei denen dies unter gewissen Voraussetzungen möglich oder dies bei besonderen 
Umständen wie zur Verhütung von außerordentlichen Schäden an der Straße, vor 
sogenannten sensiblen Einrichtungen, aus Lärmschutzgründen oder Gefahrenlagen geboten 
ist.

Nach Mitteilung der Polizei bestehen keine Unfallhäufungsstellen. Die Situation vor Ort sowie 
der Querungsbereich lt. empfohlenem Schulwegplan in Höhe Am Meerbusch/Grasseler 
Straße, stellt aus Sicht der Polizei und Verwaltung aktuell keine Gefahrenlage im Sinne der 
o. g. Norm dar, die eine Geschwindigkeitsbeschränkung rechtfertigt. 

Ebenfalls bedingt der Straßenzustand keine Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Sensible Einrichtung sind in § 45 Abs. 9 Nr. 6 StVO, mit Kindertagesstätten, Schulen, 
Krankenhäuser und Altenheimen, abschließend aufgeführt. Eine Schulbushaltestelle, eine 
Tagesmutter oder ein Schulweg gehören somit nicht dazu. Mithin sind keine sensiblen 
Einrichtungen im Sinne der StVO auf der Straße Am Meerbusch vorhanden.
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Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf der Straße Am Meerbusch, käme aus 
Gründen des Lärmschutzes in Betracht, wenn es sich dort um einen Lärmschwerpunkt 
handelt.

Am 22.09.2020 wurde mit Drucksache 20-13992 das Ergebnis der Fortschreibung des 
Lärmaktionsplanes der Stadt Braunschweig beschlossen. Ziel der Lärmaktionsplanung ist 
eine Verringerung der Lärmbelastung in Braunschweig; zur effektiven Lärmminderung ist in 
der Regel eine Prioritätensetzung hinsichtlich der Handlungsoptionen erforderlich.

Für die Ermittlung der Lärmschwerpunkte und die Priorisierung gibt es keine gesetzlichen 
Vorgaben. Die Verwaltung hat daher zwei Kriterien definiert:

1. Überschreitung der kurzfristigen Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung
(LDEN = 65 dB(A), LNIGHT = 55 dB(A))

2. Betroffenheit von mehr als 40 Einwohnerinnen und Einwohner pro 100 m in den 
Bereichen mit Überschreitungen der kurzfristigen Auslösewerte (das Land 
Niedersachsen empfiehlt 100 Einwohner/100 m.) 

Die Stadt Braunschweig hat dadurch insgesamt 76 Lärmschwerpunkte im Stadtgebiet 
identifiziert. Die Straße Am Meerbusch gehört nicht dazu. Folglich kommt dort eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung auch aus Gründen des Lärmschutzes nicht in Betracht.

Weil die rechtlichen Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der 
Straße Am Meerbusch nicht erfüllt sind, ist deren Anordnung unzulässig.

Wiegel

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Interfraktionell im Stadtbezirksrat 112 25-25008
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Neubau einer Fußgängerbrücke in Waggum
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
Die Stadt Braunschweig wird gebeten, die Erneuerung sowie dauerhafte Unterhaltung und 
Verkehrssicherungspflicht der Fußgängerbrücke über den Beberbach mittels eines 
abschließenden Gestattungsvertrages mit dem Realverband Waggum zu übernehmen.

Sachverhalt:

Die Brücke bietet den Bürgerinnen und Bürgern einen hohen Naherholungswert. Sie bildet 
den einzigen Zugang zu einem Weg am Beberbachufer und dem kleinen Wäldchen „In den 
Hörsten“. Sie wird viel von Spaziergängern begangen. Die Brücke liegt auf einem 
Grundstück des Realverbandes. Dem Verband ist daran gelegen, den Bürgerinnen und 
Bürgern weiterhin die Naherholung zu ermöglichen. Da er die Brücke nicht nutzen kann, wird 
er die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr übernehmen. Das heißt, dass niemand für 
Schäden aufkäme, die hier durch Unfälle geschehen. Der Verband plant deshalb, das 
Bauwerk im Sommer 2025 abzureißen.

Die Brücke entstand im Rahmen der Renaturierung des Beberbachs im Jahr 2000.
Um die Durchgängigkeit für Fische und anderer Bachbewohner (z. B. Bachflohkrebse, 
Wasserschnecken) zu verbessern, wurde ein Rohrdurchlass entfernt und dafür eine Eichen-
Lärchen-Holzbrücke aufgebaut. Die Geldmittel für die Brücke brachte Bingo-Lotto auf. Leider 
wurde nicht festgelegt, wer für die weitere Unterhaltung aufkommt. Vor einigen Jahren stand 
die erste Reparatur an. Der Angelsportverein (ASV) Braunschweig war einer der Initiatoren 
der Renaturierung und übernahm daher die Kosten der Reparatur. Er betonte aber, dass er 
aus der eigenen Kasse keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen durchführen kann. Die 
Beberbachbrücke bildet einen Zugang für den Naherholungsbereich Waggum, Bienrode und 
Bevenrode. Es handelt sich um einen Teil des schönsten Spazierweges um Waggum und 
wird reichlich genutzt. Der ASV Braunschweig hat einen Wanderweg von Bienrode nach 
Bevenrode eingerichtet, der über diese Brücke verläuft. Daher soll die Stadt Braunschweig 
die Kosten der Neuerrichtung sowie die Unterhaltungskosten und die 
Verkehrssicherungspflicht übernehmen.

gez.

Gerhard Masurek Paul Klie Antje Keller Michael Berger Tatjana Jenzen
Fraktion B90/Grüne SPD-Fraktion parteilos CDU-Fraktion BIBS-Fraktion

Anlage/n:
Keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion, Frakt. B90/Grüne, Antje 
Keller (parteilos) im Stadtbezirksrat 
112

25-24978
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Langfristiges Verkehrskonzept für das Gebiet 
Kurzekampstraße/Mittelriede/Vossenkamp/Otto-Himmel-Weg
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept zu erstellen, welches alle Belange berücksichtigt. 
Dieses Konzept soll dem Stadtbezirksrat vor der Umsetzung vorgestellt werden.

Sachverhalt:

Auf Antrag der SPD-Fraktion, Fraktion B90/Grüne und Antje Keller (parteilos) wurde am 2. 
März 2023 folgender Beschluss gefasst: „Die Verwaltung wird gebeten, nach Abschluss der 
Kanalsanierung und der anschließenden Fahrbahnerneuerung die Regelung des dortigen 
Verkehrs an die veränderte Situation anzupassen. Die Neuplanung soll dem Stadtbezirksrat 
vorab vorgestellt werden.“
(DS 23-20729)

Dazu teilte die Verwaltung am 23.08.2023 mit, dass sie die Markierung und Beschilderung in 
der Kurzekampstraße, nach Beendigung der Kanalsanierung, an die neue verkehrliche 
Situation anpassen werde.

In der Sitzung am 08.08.2024 informierte die Verwaltung den Stadtbezirksrat mündlich 
darüber, dass aufgrund einer Beschwerdelage und eines Ortstermins mit den ansässigen 
Gewerbetreibenden die Umsetzung des Markierungs- und Beschilderungsplans (M+B-Plan) 
aus der DS 23-20729-01 bis auf Weiteres gestoppt wurde. Der M+B-Plan wurde laut 
Verwaltung insoweit angepasst, als die Gewerbetreibenden weiterhin auf ihren 
Grundstücken von LKW beliefert werden können, weil dies aufgrund der zu engen 
Schleppkurven in dem M+B-Plan aus der DS 23-20729-01 nicht mehr möglich war.
In letzter Zeit kommt es - trotz des Handelns der Verwaltung - laut Anwohnenden zu 
Problemen mit größeren Fahrzeugen. Es ist zu erwarten, dass sich die Situation noch 
verschärfen wird, wenn das Gelände des ehemaligen Librawerks wieder bebaut wird und 
durch die Schließung des Bahnübergangs Vossenkamp und die künftige Anbindung der 
alten Dammstaße über Kurzekampstraße, Mittelriede/Otto-Himmel-Weg und Vossenkamp 
erfolgen wird (vgl. DS 24-23917).

Daher ist es dringend erforderlich, dass die Verwaltung ein langfristiges Konzept erstellt, 
welches sowohl den Bedarf an Parkplätzen abdeckt, als auch gleichzeitig sicherstellt, dass 
große Fahrzeuge (wie Müllabfuhr und Feuerwehr!) problemlos das Gebiet befahren können.
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Gez.

Paul Klie Gerhard Masurek Antje Keller
SPD B90/Grüne parteilos

Anlagen: 
Keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion, BIBS-Fraktion und 
Tobias Zimmer (FDP) im Stadtbezirk 
112

25-24976
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Beseitigung einer Gefahrenquelle- Örtlichkeit: Dibbesdorfer Straße 
zwischen Moorkamp und Bevenroder Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
Entschärfung des Bereiches im Hinblick auf zu schnelles Fahren. Zur Entschärfung werden 
entsprechende Maßnahmen beantragt.

Sachverhalt:
Die Dibbesdorfer Straße, zwischen der Osnabrückstraße und Bevenroder Straße hat eine 
ungefähre Fahrbahnbreite von 8,00 Meter, das Teilstück zwischen der Osnabrückstraße und 
Moorkamp eine Breite von 6,00 Meter. Dies hat in der Praxis zur Folge, dass auf der 
gesamten Wegstrecke die angeordneten 30 km/h sehr selten eingehalten werden. Es wird 
häufig deutlich schneller gefahren. Auf dem Teilstück zwischen der Osnabrückstraße und 
dem Moorkamp ist das besonders gefährlich weil hier der Gehweg lediglich durch eine 
Markierung von der Fahrbahn getrennt ist. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein 
Kindergarten.

Zur Entschärfung werden entsprechende Maßnahmen beantragt.

Unter anderem wären mehrfache Geschwindigkeitskontrollen denkbar.

Ferner entsprechende Markierungen mit dem 30 km/h-Hinweis direkt auf der Fahrbahn.

Ebenso könnte eine sogenannte Geschwindigkeitsbremse eingesetzt werden 
(entsprechende Fahrbahneinengungen wechselseitig).

Ggf. wird hierzu ergänzend ein Ortstermin mit der Polizei beantragt.

Gez.

Thorsten Wendt Tatjana Jenzen Tobias Zimmer
(CDU) (BIBS) (FDP)

Anlage/n:
Keine
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A b s e n d e r :

BIBS-Fraktion, CDU-Fraktion, Tobias 
Zimmer (FDP) im Stadtbezirksrat 112

25-25005
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Container an der Sportanlage Waggum
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Stadtbezirksrat beantragt den Containerpark am Sportplatz Waggum abzubauen und 
einer sinnvollen Verwendung z.B. in Bienrode zuzuführen.

Sachverhalt:

Die Container werden Angaben zu Folge nicht mehr benötigt und blockieren die Parkfläche. 

Gez.

Tatjana Jenzen Michael Berger Tobias Zimmer 
BIBS CDU FDP

Anlage/n:
Keine
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A b s e n d e r :

Antje Keller (parteilos), Frakt. 
B90/Grüne im Stadtbezirksrat 112

25-24980
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Trampelpfad über den Querumer Festplatz in einen sicheren, 
befestigten Weg umbauen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
Die Verwaltung möge prüfen, in welcher Art der vorhandene „Trampelpfad“ über den 
Festplatz in Querum (Bevenroder Str. - Dibbesdorfer Str.) für Zufußgehende und 
Radfahrende befestigt werden kann, ohne die Nutzung des Festplatzes einzuschränken. Die 
Kosten für die Maßnahme sind dem Bezirksrat mitzuteilen.
 

Sachverhalt:
„Trampelpfade“ entstehen dort, wo Menschen regelmäßig gehen. Sie spiegeln reale 
Gehbewegungen und Abkürzungen wider, die von den Nutzenden bevorzugt werden. 
In diesem Fall nutzen viele Bürgerinnen und Bürger aus den Wohngebieten nordöstlich des 
Festplatzes diese Wegabkürzung, um z. B. zu den südlichen Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten 
etc. zu gelangen. Eine dauerhafte Befestigung des Pfades würde für einen sicheren und gut 
begehbaren Weg, auch bei Regen, sorgen. Es wäre ein Beitrag zur Verbesserung der 
Sicherheit und Qualität. Zusätzlich wird die Grünfläche geschont, da keine weiteren Flächen 
ausgetreten werden. 

Gez. 

Antje Keller Gerhard Masurek
- partei-/fraktionslos - Fraktion B90/Grüne
 

Anlagen:
Keine

TOP 5.5

188 von 226 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

SPD-Fraktion, Frakt. B90/Grüne, Antje 
Keller (parteilos), CDU-Fraktion im 
Stadtbezirksrat 112

25-24984
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Reinigung des Ehrendenkmals an der alten Kirche in Querum
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Reinigung des Ehrendenkmals an der alten Kirche in 
Querum zu veranlassen. Für die Kosten der Reinigung stellt der Stadtbezirksrat aus den 
bezirklichen Mitteln einen Zuschuss von bis zu 3.000 € zur Verfügung.

Sachverhalt:

Die Begründung erfolgt mündlich.

Gez.

Sonja Lerche        Gerhard Masurek            Antje Keller Thorsten Wendt
SPD-Fraktion        Bündnis 90/Die Grünen  parteilos    CDU-Fraktion

Anlagen:
Keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion, BIBS-Fraktion und 
Tobias Zimmer (FDP) im Stadtbezirk 
112

25-24990
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Beseitigung einer Gefahrenstelle, Örtlichkeit Osnabrückstraße 
zwischen Dibbesdorfer Straße und Lüneburgstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Das vorhandene VZ 283-10 STVO sollte dort stehenbleiben, zusätzlich ist in Höhe der 
Lüneburgstraße das VZ 286-10 STVO erforderlich.  

Sachverhalt:

In diesem Verkehrsbereich (Engstelle im Kurvenbereich-Zulauf von 3 Straßen), kommt es 
ständig zu Verkehrsproblemen durch die dort parkenden Kraftfahrzeuge und schlechter
Übersichtlichkeit. 

Der Verkehrsbereich zwischen den VZ beträgt ungefähr 20 Meter. Er bleibt grundsätzlich frei 
von parkenden Kfz., dies schafft mehr Platz und Übersicht.
Beladen und Entladen bzw. Ein-/Aussteigen sind weiterhin möglich.

Ggf. wird ein Ortstermin unter Hinzuziehung der Polizei vorgeschlagen.

gez.

Thorsten Wendt Tatjana Jenzen Tobias Zimmer
CDU BIBS FDP

Anlage/n:

Keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion, BIBS-Fraktion und 
Tobias Zimmer (FDP) im Stadtbezirk 
112

25-24989
Antrag (öffentlich)

Betreff:

20 zusätzliche Dauer-Parkplätze für den Bereich 
Fischerkampsiedlung/Querum
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
20 zusätzliche Dauer-Parkplätze für den Bereich Fischerkampsiedlung/Querum

Sachverhalt:

Im Bereich fehlen viele Parkplätze, die Parkraumüberwachung bringt diverse Falschparker 
zur Anzeige, die im Umfeld des Schotterbelages um die Containerstation parken.
Es soll durch die Maßnahme eine Entschärfung der Parksituation eintreten.

Auf der Südseite der Dibbesdorfer Straße, ab Osnabrückstraße bis Moorkamp, können 
ungefähr 20 zusätzliche Dauer-Parkplätze geschaffen werden.

Kraftfahrzeuge (Pkw) sollen platzsparend quer zur Fahrbahn parken können, hierbei werden 
ungefähr 20 zusätzliche Parkplätze geschaffen.

Im Rahmen der Straßenunterhaltung sollte hierzu der pflegerisch nicht im besten Zustand 
befindliche Seitenstreifen von Wildwuchs und Müllresten gesäubert werden, der 
Untergrund ist ggf. provisorisch zu festigen.
Der Seitenstreifen befindet sich im Eigentum der Stadt Braunschweig.
Der dort befindlich Gehweg und die Fahrbahn bleiben hierbei unangetastet.

Die Kosten für diese Maßnahme werden als sehr gering eingeschätzt.
Die Säuberung und provisorische Befestigung des Seitenstreifens können im Rahmen der 
Straßenunterhaltung durchgeführt werden.
Es ist lediglich eine entsprechende Hinweistafel erforderlich (z. B. „Quer-parken“)

Gez.

Thorsten Wendt Tatjana Jenzen Tobias Zimmer
CDU BIBS FDP
 

Anlage/n: Keine

TOP 5.8

191 von 226 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24917
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Peterskamp: Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Lägenkamp"
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
27.12.2024

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

23.01.2025 Ö

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
(Entscheidung)

04.02.2025 Ö

Beschluss:

„Der Planung und dem barrierefreien Umbau der Haltestelle „Lägenkamp“ am Peterskamp 
gemäß Anlage wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
(AMTA) ergibt sich aus § 76 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 lit. h der Hauptsatzung der 
Stadt Braunschweig. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Erneuerung 
von Bushaltestellen um einen Beschluss über Planungen von Straßenbaumaßnahmen, für 
die der AMTA beschlusszuständig ist, da hier eine Buslinie verkehrt und die Bedeutung der 
Straße damit über den Stadtbezirk hinausgeht.

Anlass
Mit Drucksache 23-22100 hat der AMTA die Fortschreibung des „Konzeptes für den 
barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in Braunschweig“ beschlossen. Für 2026 ist der 
Bau der Bushaltestelle „Lägenkamp“ am Peterskamp in beiden Fahrtrichtungen vorgesehen. 
Die Bushaltestelle ist im Bushaltestellenkonzept in der höchsten Dringlichkeitsstufe „A“ 
eingeordnet. Die Bushaltestelle liegt im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach. Die 
Haltestelle wird von der Linie 433 angefahren und von ca. 150 Ein- und Aussteigern genutzt. 
Die vorhandenen Bussteige entsprechen nicht dem heutigen Standard.

Maßnahme
Die beiden neuen Bussteige werden auf dem Peterskamp auf Höhe der Einmündung zum 
Gelände der AWO am Fahrbahnrand gegenüberliegend eingerichtet. Sie werden barrierefrei 
gestaltet und mit Kasseler Borden von 18 cm Höhe sowie mit taktilen Leitstreifen und 
Aufmerksamkeitsfeldern versehen. Der nördliche Bussteig wird mit einem Wetterschutz 
ausgestattet, der mobile Wetterschutz wird dafür entfernt. Für die sehbeeinträchtigten 
Fahrgäste ist der Auffindestreifen vor dem Wetterschutz eingeplant und nicht erst am 
Einstiegsfeld, so dass der Wetterschutz konfliktfrei umgangen wird. Angrenzend an die 
beiden Bussteige wird östlich eine geteilte Querung mit Bodenindikatoren hergestellt. 
Beidseitig werden Fahrradabstellanlagen installiert.
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Finanzierung
Die Kosten für den Umbau der Bushaltestelle werden auf ca. 160.000 € geschätzt. Das Land 
Niedersachsen fördert die Grunderneuerung von Verkehrsanlagen des straßengebundenen 
ÖPNV. Aus diesem Programm können Zuwendungen mit einer Förderhöhe von bis zu 75 % 
der förderfähigen Kosten abgerufen werden. Zusätzlich wird eine Förderung beim 
Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von weiteren 12,5 % beantragt. Es ist 
geplant, die Sanierung der Bushaltestelle für das Förderprogramm 2026 anzumelden. Der 
abzüglich dieser Zuwendungen verbleibende Eigenanteil wird von der Stadt getragen.

Im Haushaltsplan 2024/IP 2023 - 2027 sind für das Haushaltsjahr 2026 im Projekt 
„5S.660067 Bushaltestellen/Umgestaltung“ 800.000 € eingeplant.  Der Umbau der 
Bushaltestelle ist bei ausreichender Mittelverfügbarkeit im Jahr 2026 vorgesehen. 
Möglicherweise entsteht aus den Haushaltsjahren 2024 und 2025 aufgrund von 
Kostensteigerungen ein Projektüberhang, so dass einzelne beschlossene Bushaltestellen 
erst in den Folgejahren realisiert werden können. Ziel dieser Praxis ist, den vollständigen 
Einsatz der Haushalts- und Fördermittel in jedem Jahr sicherzustellen.

Klimawirkungsprüfung
Gemäß DS 24-24424 handelt es sich bei dem geplanten barrierefreien Umbau der 
Bushaltestelle Lägenkamp um ein klimaschutzrelevantes Thema. Die Check-Liste zur 
Klimawirkungsprüfung ist als Anlage 1 beigefügt.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Check-Liste zur Klimawirkungsprüfung
Anlage 2: Detailplan
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Anhang: Klima-Check 

Erläuterung / Begründung 

 

☒☒☒☒ Der Beschluss leistet grundsätzlich einen Beitrag zur Energie- und 

Mobilitäts- wende. Diese Zielrichtung ist entscheidend. Der mit der Maßnahme 
verbundene Ressourcen- und Energieverbrauch ist nachrangig. 
Es erfolgt keine weitere Begründung. 

Sofern möglich werden Klimaschutz-Optimierungsmaßnahmen benannt 
(s. Checkliste oder Erläuterung). 

Der Beschluss ist aus folgendem Grund erforderlich ☐ Ratsbeschluss ☐ Kommunale Pflichtaufgabe ☐ Sicherheitsaspekte ☐  Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur als Daseinsvorsorge ☒  Schaffung von Barrierefreiheit ☐ Sonstiges: 
Es erfolgt keine weitere Begründung. 

Sofern möglich werden Klimaschutz-Optimierungsmaßnahmen benannt 
(s. Checkliste oder Erläuterung). 

Auswirkungen auf den Klimaschutz ☒ ja  ☐ nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darstellung vorgesehener Klimaschutz-Maßnahmen ☐ Checkliste 

Baugebiete 
☐ Checkliste 

Hochbau 
☒     Checkliste 

Tiefbau und Mobilität 
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Checkliste Tiefbau und Mobilität 

THG-relevante 
Bereiche 

Optimierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes 

Maßnahmen für den 
Umweltverbund 

☒    Berücksichtigung Fußverkehr ☒    Berücksichtigung Radverkehr ☒    Berücksichtigung ÖPNV ☐ 
geplante Grünstruktur ☐    CO2-Bindung durch begleitendes Grün ☐ Reduzierter Energie- und Ressourcenbedarf für Erstellung und 

Unterhaltung (bspw. durch Freihaltung oder Entsiegelung von 
Teilflächen etwa für Versickerung) 

Einsatz 
klimafreundlicher 
Baustoffe 

☐ Recyclingmaterial ☒    Wiederverwendung von Baustoffen ☐ Naturmaterial 
Sonstiges ☐ 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24888
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haltepunkt Bienrode ÖPNV-Konzept
Organisationseinheit:
Dezernat I 
0120 Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung

Datum:
21.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

23.01.2025 Ö

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
(Entscheidung)

04.02.2025 Ö

Beschluss:
Die Buslinie 424 erhält mit Fertigstellung des Haltepunkt Bienrode eine neue Linienführung. 
Der Linienweg der Buslinie 424 verläuft dann über den Haltepunkt.

Sachverhalt:
Gemeinsam werden die Deutsche Bahn und die Verwaltung in den kommenden Jahren mit 
dem Haltepunkt Bienrode einen neuen zentralen Umsteigepunkte im Regional- und 
Nahverkehr entwickeln, der eine effektive Versorgung des nördlichen Stadtbereichs mit 
einem attraktiven ÖPNV-Angebot inkl. optimaler Umsteigemöglichkeiten gewährleistet. 
Hierfür ist eine Anpassung des Liniennetzes der BSVG erforderlich, die den künftigen 
Haltepunkt fokussiert und den Nahverkehr auf den Regionalverkehr abstimmt.

Nach Abstimmung der Verwaltung mit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) soll die 
Buslinie 424 daher zukünftig über den Haltepunkt Bienrode geführt werden (siehe Abbildung 
1) und danach ihren regulären Linienweg Richtung Waggum fortsetzen. Die Haltestellen 
„Pappelallee“, „Am Platz“ und „Im großen Moore“ entfallen. Stattdessen bedient die Buslinie 
424 den neuen Halt am Haltepunkt Bienrode und die bestehende Haltestelle Lönsweg.
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Abbildung 1: Skizze mit neuem Linienweg der Buslinie 424 über den Haltepunkt Bienrode

Verkehrliche Auswirkungen

Durch die Bündelung der Buslinien 413, 436 und 424 am Haltepunkt Bienrode wird die 
Orientierung und Verständlichkeit für die Fahrgäste vor Ort deutlich verbessert. Gleichzeitig 
werden direkte Umstiegsmöglichkeiten zur Regionalbahnen und den Buslinien 413, 424 
sowie 436 auch untereinander geschaffen, was den Komfort und die Attraktivität des 
öffentlichen Nahverkehrs steigert und einen wichtigen Beitrag zur Förderung der 
Verkehrswende leistet.

Der Ortsteil Bienrode ist durch die Haltestellen „Dammwiese“, „Am Berge“, „Haltepunkt 
Bienrode“ und „Lönsweg“ weiterhin ausreichend durch die Buslinie 424 angeschlossen. Die 
Haltestelle „Lönsweg“ wird zukünftig durch die Buslinie 413 und 424 gemeinsam bedient. 
Dies erleichtert die Orientierung für Fahrten aus Bienrode in Richtung Innenstadt. Die 
Fahrzeit der Linie 424 bleibt fast unverändert und verkürzt sich leicht um eine Minute.
Durch die neue Linienführung der Linie 424 über den Haltepunkt Bienrode wird 
sichergestellt, dass Fahrgäste den Regionalzug sowie die am Haltepunkt verkehrenden 
Buslinien sicher erreichen können, ohne vor einer geschlossenen Schranke warten zu 
müssen.

Ein direkter Umstieg von Fahrgästen der Linie 424 am Haltepunkt Bienrode auf die 
Regionalbahnen ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Reisezeit, sowohl zum Bahnhof 
Gliesmarode und Hauptbahnhof als auch in Richtung Norden.

Infrastrukturelle Auswirkungen

Am Haltepunkt Bienrode ist für die geänderte Linienführung der Buslinie 424 kein 
zusätzlicher Bussteig erforderlich. Der Betrieb kann vollständig mit den bereits geplanten 
Bussteigen abgewickelt werden.

Die Anpassung der Buslinie 424 mit der neuen Linienführung über den Haltepunkt Bienrode 
reduziert den Bedarf am barrierefreien Ausbau von Haltestellen in Bienrode, da die dann 
barrierefrei ausgebauten Haltestellen „Haltepunkt Bienrode“ und „Lönsweg“ angefahren 
werden. Insbesondere für die Haltestelle „Am Platz“ wäre der barrierefreie Ausbau aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten nur mit einer komplett neuen Aufteilung des Straßenraums 
möglich. Die Haltestellen „Am Platz“, „Im großen Moore“ und „Pappelallee“ würde 
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ausschließlich für den Schülerverkehr (Buslinie 464) genutzt werden und ein barrierefreier 
Ausbau deutlich geringer priorisiert.

Sollte der Linienweg der Buslinie 424 unverändert bleiben (siehe Abbildung 2), müssten mit 
Inbetriebnahme des Haltepunkts in Bienrode auf der Waggumer Straße nördlich des 
Haltepunktes Bienrode die neuen Haltestellen „Waggumer Straße“ geplant und eingerichtet 
werden, um einen Übergang zum Haltepunkt Bienrode zu ermöglichen. Dies wäre mit 
erheblichen, zusätzlichen Kosten verbunden. Der Umstieg in die Buslinie 436 sowie ein 
Übergang zu den Regionalbahnen würde in diesem Fall einen Fußweg von ungefähr 250 
Metern erfordern und wäre deutlich weniger attraktiv als die direkte Bedienung der neuen 
Haltestelle am Haltepunkt Bienrode auch durch die Buslinie 424.

Abbildung 2: Skizze mit bestandsnahen Linienwegen

Die Verwaltung empfiehlt im Sinne der Mobilitätswende und der einleitend angesprochenen 
Entwicklung des Haltepunkts daher die vorgeschlagene Änderung der Linie 424. Die 
Umsetzung erfolgt, sobald der Haltepunkt fertiggestellt ist. Die Verwaltung wird über die 
aktuellen Planungen zum Haltepunkt Bienrode in einer gesonderten Gremienmitteilung 
informieren. 

Werner

Anlage/n:
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24550
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Versetzen des Gedenksteins Gliesmarode "Den Opfern und 
Gefallenen der Weltkriege"
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
19.11.2024

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschluss:

„Dem vorgeschlagenen Standort für den Gedenkstein „Den Opfern und Gefallenen der 
Weltkriege“ an der Querumer Straße nördlich der Paul-Jonas-Meier-Straße wird 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Stadtbezirksrates 112 Wabe-Schunter-Beberbach ergibt sich 
aus der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig. Gemäß Hauptsatzung § 16 I 8. ist der 
Stadtbezirksrat für die Standortbestimmung und die Gestaltung von „Denkmälern, 
Kunstwerken, Brunnen u. ä.“ beschlusszuständig.

Anlass
Der Bau der Stadtbahnwendeanlage in Gliesmarode („Grundsatzbeschluss“ 
DS 17-039594-01 und „Umsetzungsbeschluss“ DS 22-19610) macht eine Versetzung des 
Gedenksteins erforderlich. 

Historie
Bereits 1934 wurde in Gliesmarode südlich der Berliner Straße zwischen Mittelriede und 
Wabe ein Denkmal errichtet und als Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in 
Form einer hohen Säule mit aufgesetztem eisernem Kreuz mit umliegenden Gedenkplatten 
eingeweiht. Aufgrund des maroden Bauzustandes musste es um das Jahr 1984 abgebaut 
werden. 

In dieser Zeit wurde auch der Gedenkstein im Knotenpunkt Berliner Straße/Querumer Straße 
in Form eines Monolithen (Naturstein) errichtet und das eiserne Kreuz und die drei 
Gedenkplatten aus Basalt vom Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs dorthin 
umgesetzt. Der Gedenkstein wurde im betroffenen Knotenpunkt auf einem Hügel nahe der 
Bugenhagenkirche errichtet. 

Für die Wahl des „neuen Standortes“ wurden in den damals dieses Thema behandelnden 
Ausschüssen vorwiegend zwei Gründe angeführt: Zum einen war der Standort des 
Denkmals „durch die enorme Verkehrsdichte auf der unmittelbar in der Nähe verlaufenden 
Gliesmaroder Straße für Gedenkfeiern beeinträchtigt“. Zum anderen „reicht[e] der Platz bei 
manchen Versammlungen wegen seiner geringen Ausdehnung nicht aus“ (Drucksache aus 
dem Kulturausschuss vom 04.09.1984). Vornehmlich aus diesen Gründen wurde einer 
Demontage gegenüber einer Instandsetzung der Vorzug gegeben. 
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Ortstermin
Am 10.09.2024 hat ein Vor-Ort-Termin mit dem Stadtbezirksrat, den Gliesmaroder Vereinen, 
dem Ortsheimatpfleger und Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung stattgefunden. 
Daraufhin wurden verschiedene potenzielle Standorte für den Gedenkstein in Gliesmarode in 
Augenschein genommen. Vor allem der Standort an der Querumer Straße unmittelbar 
nördlich der Paul-Jonas-Meier-Straße (Anlage 1, Standort 1) fand breite Zustimmung. 

Als weiterer möglicher Standort wurde von einigen Ortskundigen der ehemalige Standort des 
Denkmals zwischen Mittelriede und Wabe angeregt (Anlage 1, Standort 5). Bei der 
Besichtigung vor Ort stieß auch dieser Standort auf weitgehend positive Resonanz. Die 
Verwaltung sagte eine Prüfung aller zur Auswahl stehenden Lokationen zu. 

Mögliche neue Standorte
Alle untersuchten potenziellen Standorte im Rahmen der Versetzung des Gedenksteines 
sind in Anhang 1 dargestellt. Alle Optionen wurden hinsichtlich der Kriterien 
Ambiente/Wirkung des Ortes, Wahrnehmbarkeit, räumliche Nähe zum (historischen) 
Ortskern, mögliche Einbindung in die vorhandene Umgebung, Dauerhaftigkeit des 
Standortes, Baum- und Wurzelschutz, wahrnehmbare Verkehrsbelastung sowie 
baurechtlicher Hintergrund untersucht. 

Unter Berücksichtigung der dort vorgenannten Merkmale stellt sich der hier zum Beschluss 
stehende Standort 1 an der Querumer Straße nördlich der Paul-Jonas-Meier-Straße als 
beste Option heraus. Der Standort gewährleistet eine weithin gute Wahrnehmbarkeit und 
günstige Zugänglichkeit. Zudem ist an diesem Standort die Wahrscheinlichkeit in Bezug auf 
Vandalismusschäden vergleichsweise gering. Aufgrund des ausreichenden Abstands zu den 
Bäumen werden aller Voraussicht nach auch keine Wurzelschutzmaßnahmen erforderlich 
sein. Das Abrücken des Gedenksteins von der heutigen Fahrbahnkante gewährleistet auch 
bei einem potenziellen Ausbau der Querumer Straße mit einer Stadtbahntrasse nach 
Querum die Dauerhaftigkeit des Standortes. 

Ebenfalls geeignet ist aus Sicht der Verwaltung auch der Standort 2 an der Querumer Straße 
nördlich des Kindergartens. Auch diese Option bietet ausreichend Raum und greift nicht in 
die florale Substanz ein, allerdings wertet die Entfernung zum Ortskern Gliesmarode diesen 
Standort im Vergleich zum Vorgenannten ab. 

Der Standort 3 innerhalb oder in direkter Nähe zum Friedhof am Efeuweg ist aufgrund der 
geringen zur Verfügung stehenden städtischen Flächen nur bedingt geeignet. 

Die Standortoptionen 4, 5 und 6 kommen aus Sicht der Verwaltung nicht in Betracht. Beim 4. 
Standort unmittelbar östlich der Zufahrt in den Karl-Hintze-Weg weist der zu Grunde liegende 
Bebauungsplan eine andere Nutzung auf, sodass dort kein dauerhafter Verbleib des 
Gedenksteins garantiert werden könnte. Die 5. Standortoption zwischen Mittelriede und 
Wabe, welche dem Standort des ehemaligen Denkmals entspricht, und die 6. Standortoption 
unmittelbar westlich der Zufahrt zum Karl-Hintze-Weg stellen sich aufgrund des dichten 
Baumbestandes in diesen Teilen des Landschaftsschutzgebiets als ungeeignet dar. Es 
können dort jeweils keine Tiefbauarbeiten verrichtet werden, ohne das Wurzelwerk der 
umliegenden Bäume zu schädigen.

Bei den drei letztgenannten Positionen wird die Eignung in Bezug auf das Ambiete/die 
Wirkung des Ortes zudem aufgrund der Lärmimmission der mit ca. 30.000 Fahrzeugen pro 
Tag verkehrlich hochbelasteten Berliner Straße deutlich gemindert. 
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Detailplanung
In Anlage 2 ist ein Grobentwurf für die Errichtung des Gedenksteins an der Querumer Straße 
nördlich der Paul-Jonas-Meier-Straße dargestellt. Dabei soll die derzeitige Gestaltung des 
Gedenksteins wiederhergestellt werden. Im beigefügten Ausbauplan sind daher 
Sitzgelegenheiten, umsäumende Begrünung und die Ergänzung der dort vorhandenen 
Blühflächen als Gestaltungsmöglichkeiten zunächst beispielhaft vorgesehen; hierzu 
bestehen bei Bedarf weitere Variationsmöglichkeiten. 

Die detaillierte Planung wird dem Stadtbezirksrat erneut vorgelegt.

Zeitplan der Umsetzung
Die Umsetzung soll im Vorlauf oder unmittelbar zu Beginn der Bautätigkeiten für die 
Stadtbahnwendeanlage Gliesmarode erfolgen. 

Finanzierung
Die Kosten für die Versetzung werden - wie bei allen Projekten des Stadtbahnausbaus - 
entsprechend der Rahmenvereinbarung von Stadt und BSVG getragen und sind in der 
Kostenberechnung der Gesamtmaßnahme enthalten. Für den städtischen Anteil sind die 
Finanzmittel im Projekt 4E.660029.03.500.669.001 hinterlegt. Da die Versetzung 
stadtbahnbedingt erfolgt, wird von einer Förderung von Bund und Land ausgegangen.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Übersicht der untersuchten Standortoptionen
Anlage 2: Detailplan mit Gestaltungselementen
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion, Frakt. B90/Grüne, Antje 
Keller (parteilos) im Stadtbezirksrat 
112

25-24977
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zu DS 24-24550 Versetzen des Gedenksteins 
Gliesmarode "Den Opfern und Gefallenen der Weltkriege"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
Dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort für den Gedenkstein „Den Opfern und 
Gefallenen der Weltkriege“ an der Querumer Straße nördlich der Paul-Jonas-Meier-Straße 
wird nicht zugestimmt. Stattdessen wird die Verwaltung beauftragt, eine Versetzung an den 
Standort an der Querumer Straße, (nördliche) Ecke Paul-Jonas-Meier-Straße unter 
Berücksichtigung, der in der Begründung genannten Aspekte zu planen.

Sachverhalt:
Am 10.09.2024 fand ein Ortstermin von Mitgliedern des Stadtbezirksrates, dem 
Ortsheimatpfleger, Mitgliedern der Gliesmaroder Vereine sowie Vertreterinnen und 
Vertretern der Verwaltung statt. Bei diesem Termin wurden verschiedene mögliche neue 
Standorte abgegangen. Im Anschluss untersuchte die Verwaltung die Umsetzbarkeit der 
Versetzung an die besichtigten Standorte hinsichtlich zahlreicher Kriterien und legte dem 
Stadtbezirksrat 112 Wabe-Schunter-Beberbach eine Beschlussvorlage inklusive Detailplan 
mit Gestaltungselementen (DS 24-24550) vor.

Beim Ortstermin wurde auch die Fläche an der Querumer Straße, Ecke Paul-Jonas-Meier-
Straße betrachtet und von vielen Teilnehmenden als geeigneter Standort angesehen.

Die Planung der Verwaltung sieht nur eine wesentlich kleinere Fläche im Gegensatz zur 
Fläche am heutigen Standort vor. 
Eine Vergrößerung der vorgeschlagenen Fläche wäre zwar möglich, würde jedoch einen 
stärkeren Eingriff in die bestehende Blühwiese bedeuten. Im Gegensatz dazu bietet die 
Rasenfläche an der Ecke Querumer Straße mehr Platz, ohne die bestehende Vegetation zu 
beeinträchtigen.

Zusätzlich eröffnet der alternative Standort die Möglichkeit, die Fläche an der Ecke durch die 
Versetzung des Gedenksteins/Ehrenmals und die Anpflanzung neuer Pflanzen das Areal 
sowohl optisch als auch ökologisch aufzuwerten.

Gez.

Paul Klie Gerhard Masurek Antje Keller
SPD B90/Grüne parteilos

Anlagen: 
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Karte: © Stadt Braunschweig und OpenStreetMap-Mitwirkende 

Vorschlag der Verwaltung 

Standort Querumer Straße, 
(nördliche) Ecke Paul-Jonas-
Meier-Straße 

alter Standort 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24977-02
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Änderungsantrag zu DS 24-24550 Versetzen des Gedenksteins 
Gliesmarode "Den Opfern und Gefallenen der Weltkriege"
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
22.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

In der Beschlussvorlage DS 24-24550 schlägt die Verwaltung als neuen Standort für den 
Gedenkstein Gliesmarode "Den Opfern und Gefallenen der Weltkriege" einen Standort an 
der Querumer Straße, ca. 80 m nördlich der Paul-Jonas-Meier-Straße, vor. Mit 
Änderungsantrag vom 09.01.2025 (DS 25-24977) soll die Verwaltung beauftragt werden, den 
Gedenkstein stattdessen an den Standort Querumer Straße, (nördliche) Ecke Paul-Jonas-
Meier-Straße zu versetzen.

Zu dem Änderungsantrag nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Der alternativ vorgeschlagene Standort (s. Anlage) gewährleistet aus Sicht der Verwaltung 
ebenfalls eine gute Wahrnehmbarkeit und günstige Zugänglichkeit. Das Abrücken des 
Gedenksteins von der heutigen Fahrbahnkante gewährleistet auch hier bei einem 
potenziellen Ausbau der Querumer Straße mit einer Stadtbahntrasse nach Querum die 
Dauerhaftigkeit des Standortes.

Die Verwaltung bewertet auch diesen Standort als geeignet.

Leuer

Anlage/n:
Vorentwurf zum Alternativstandort Gedenkstein
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LEGENDE

Kleinpflaster

vorh. Baum Pflaster

74,52 Höhe Bestand

Hecke Planung, z.Bsp. Korallenbeere 
(Symphoricarpos orbiculatus)

vorh. Baum (Vermessung)

Baum Bestand nicht vorhanden
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion, BIBS-Fraktion, Tobias 
Zimmer (FDP) im Stadtbezirksrat 112

25-24968
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Antrag auf Zuwendung an die Ortsbüchereien aus bezirklichen 
Mitteln
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

23.01.2025 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss: 
Die Verwaltung wird gebeten, aus den bezirklichen Mitteln des Stadtbezirksrats 112 jeweils 
300 € an die Ortsbüchereien im Stadtbezirk auszuzahlen.

Sachverhalt: 
Wie bereits an die Bürger und Büchereien kommuniziert, sollen den Büchereien aus den 
bezirklichen Mitteln jeweils 300 € zur Verfügung gestellt werden, um deren Ausstattung zu 
verbessern.

Gez.

Berger Jenzen Zimmer
CDU BIBS FDP

Anlagen:
Keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 25-24983
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Baugebiet Dibbesdorfer Straße-Süd
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Das Baugebiet Dibbesdorfer Straße in Querum ist zu 90 % bebaut. In der Kornblumenstraße 
liegen die Abwassergully in der Baustraße wesentlich höher als diese und auch als die 
Tiefgaragenabfahrten, es droht also bei Starkregen ein Wassereinbruch in die Tiefgaragen in 
diesem Bereich, zum anderen sind die Gullys bis zum Rand mit Baudreck verstopft.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie weit sind die Gespräche mit MT Massivhaus als Bauträger, dem 
Erschließungsunternehmen des Baugebietes und der Stadt Braunschweig wegen 
dem Ausbau der Straßen fortgeschritten (hier wurde ja wie in Rautheim mehr gebaut 
als gedacht)? 

2. Wer zahlt bei Wassereinbruch die Schäden, wenn die Straßen nicht fertig sind?

Sonja Lerche     
SPD-Fraktion        

Anlagen:
Keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24983-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Baugebiet Dibbesdorfer Straße-Süd
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
23.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion 25-24983 vom 09.01.2025 nimmt die Verwaltung wie folgt 
Stellung: 

Nach dem rechtswirksam abgeschlossenen städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan ist 
die Erschließung des Baugebietes „Dibbesdorfer Straße-Süd“ auf die Erschließungsträgerin 
übertragen worden. Dazu gehört auch der Endausbau der Erschließungsstraßen, sodass 
seitens der Stadt Braunschweig zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Aussage über den 
konkreten Zeitpunkt des Endausbaus gemacht werden kann.

Die Stadt befindet wegen der zusätzlich errichteten Wohneinheiten sich in einem 
Rechtsstreitverfahren mit der Erschließungsträgerin. Über den Stand der laufenden 
Abstimmungen zwischen der Stadt Braunschweig und der Erschließungsträgerin des 
Baugebietes „Dibbesdorfer Straße-Süd“ können keine Angaben gemacht werden. 
Ungeachtet des laufenden Rechtsstreitverfahrens ist der aktuelle Städtebauliche Vertrag 
weiterhin gültig, sodass der Vorhabenträgerin unverändert die Herstellung, Unterhaltung und 
Verkehrssicherungspflicht der Erschließungsanlagen obliegt.

Hinsichtlich möglicher Starkregenereignisse wird auf § 5 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes verwiesen, wonach jede Person, die durch Hochwasser betroffen 
sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet ist, selbst geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen 
nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.

Mollerus

Anlage/n:
Keine
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A b s e n d e r :

BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 25-24997
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Baumfällung Ebert-Allee 57
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Der gefällte Baum (Eiche) sieht auf Bild1 Anlage vital und gesund aus. 

Dazu folgende Fragen:

1. Warum wurde der Baum gefällt?

2. Wie alt war der Baum Bild2?

Gez.
Tatjana Jenzen / Oliver Büttner

Anlage/n:

Zwei Fotos
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A b s e n d e r :

Fraktion Bündnis90/Grüne im 
Stadtbezirksrat 112

25-25006
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Schwimmbad Gliesmarode
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Die Zukunft des Schwimmbades Gliesmarode ist noch nicht geklärt. Es soll alternativ 
untersucht werden, ob die „Wasserwelt“ einen separaten Erweiterungsbau erhalten soll. 
Nicht bekannt ist, wie groß dieser Erweiterungsbau sein soll. Im Schwimmbad Gliesmarode 
wurde Schwimmunterricht für 6 Schulen durchgeführt. Auch das sogenannte Seniorenbaden 
wurde von sehr vielen Menschen angenommen. Und auch das Familienschwimmen wurde 
gut angenommen. Das alles konnte mit einer großen Wasserfläche gut genutzt werden. 

Wir fragen:

1. Würde bei einer dauerhaften Schließung des Schwimmbades Gliesmarode eine 
gleich- oder annähernd große Wasserfläche auf dem Grundstück der „Wasserwelt“ 
geschaffen?

2. Wie gelangen dann die Schülerinnen und Schüler der 6 Schulen mit welchem 
Zeitaufwand zur „Wasserwelt“

3. Was soll dann mit dem Schwimmbad Gliesmarode geschehen?

gez.

Gerhard Masurek
B90/Grüne

Anlage/n:

Keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion, BIBS-Fraktion und 
Tobias Zimmer (FDP) im Stadtbezirk 
112

25-24975
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Aktuell und kontinuierlich ausfallenden Betreuungszeiten in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen in unserem Bezirk
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Die Kinderbetreuung in den verschiedenen Betreuungseinrichtungen in unserem Bezirk ist 
von vielen Ausfällen geprägt. Betreuungszeiten werden kurzfristig reduziert oder ganze 
Gruppen / Einrichtungen teilweise geschlossen. Insbesondere berufstätige Eltern die längere 
Wegezeiten zu ihren Arbeitsstätten zurücklegen müssen oder auch Alleinerziehende 
Elternteile sind von dieser unzulänglichen Situation in Ihrer Berufsausübung stark 
beeinträchtigt. Eine Verbesserung der Situation ist nich erkennbar. Vielmehr setzen sich die 
stetigen Einschränkungen ununterbrochen fort. 

In diesem Zusammenhang ergibt sich nachfolgende Frage:

Welche konkreten Maßnahmen plant die Stadt in 2025 und den folgenden Jahren um eine 
verlässliche Betreuung in den eigenen Einrichtungen und den Einrichtungen in fremder 
Trägerschaft, insbesondere in den Kindergärten (Betreuung 3 – 6 Jahre) sicherzustellen?

gez.

Zimmer Wendt Jenzen
(FDP) (CDU) (BIBS)

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24975-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Aktuell und kontinuierlich ausfallenden Betreuungszeiten in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen in unserem Bezirk
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
22.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der CDU- und BIBS-Fraktion und Herrn Zimmer (FDP) im Stadtbezirksrat 112 
Wabe-Schunter-Beberbach vom 08.01.2025 (DS 25-24975) nimmt die Verwaltung wie folgt 
Stellung:

Anfragen zu ausfallenden Betreuungszeiten in einzelnen Einrichtungen und im Stadtbezirk 
112 wurden im vergangenen Jahr wiederholt beantwortet (s. insbesondere DS 24-23177-01 
und DS 24-24589-01). Ein abweichender Sachstand hat sich zwischenzeitlich nicht ergeben.

Albinus

Anlage/n:

Keine
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A b s e n d e r :

Keller, Antje (parteilos) im 
Stadtbezirksrat 112

25-24981
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Informationen für Bürgerinnen und Bürger zu 
Bevölkerungsschutzmaßnahmen im Stadtbezirk Wabe-Schunter-
Beberbach
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:
Die in den letzten Jahren zunehmenden Ereignisse: Hochwasser, Starkregenereignisse, 
Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen und der Krieg in der Ukraine haben das Bewusstsein, 
den Bedarf und den Anspruch nach einem stärkeren Bevölkerungsschutz und mehr 
Vorsorge in der Bevölkerung nachweisbar gesteigert. Die Stadt Braunschweig kommt 
diesem gestiegenen Bedarf seit 2022 durch Planungen und Umsetzungen bei 
Bevölkerungsschutzmaßnahmen und eines neuen Katastrophenschutzplanes für die 
Bevölkerung nach. 

Diese städtischen Planungsmaßnahmen und Fortschritte werden jedoch nur unzureichend 
von der Bevölkerung wahrgenommen, wie Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern zeigen. 
In diesen Gesprächen zeigt sich, dass oftmals Verunsicherungen aufgrund fehlender 
Informationen und Unwissenheit über diese Planungen, Maßnahmen zur Vorsorge und Hilfe 
im Notfall/Katastrophenfall vorherrschen. 
Es werden Fragen in der Art gestellt: Was sind die Bevölkerungsschutzmaßnahmen? An 
wen oder wohin kann man sich in einer Krisensituation wenden bzw. gehen? Wer ist im 
Notfall vor Ort im Einsatz? Bei ältere Bürgerinnen und Bürger sowie Menschen mit 
Behinderungen sind es Fragen und Unsicherheit bzgl. der rechtzeitigen Unterstützung im 
Bedarfsfall und Informationen im Vorfeld. 
Auch als Bezirksratsmitglied fällt es schwer, auf diese Fragen umfänglich und kompetent zu 
antworten.

Aus diesem Grund ergeben sich folgende Fragen: 

1. Wann und in welcher Form z. B. durch Merkblätter, Notfalltafeln, Hinweisschilder, 
Wegweiser etc. werden die Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Ortsteilen des 
Bezirks umfänglich im Vorfeld einer Notsituation über Eigenvorsorge, Verhalten, 
Anlaufstellen und Ansprechpersonen im Notfall/Katastrophenfall informiert und 
vorbereitet? 

2. Wird es in den jeweiligen Ortsteilen (regelmäßig) niederschwellige Angebote, 
Übungen, Bürgerinformationsveranstaltungen und Ansprechpersonen für und mit 
allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch für Personen mit Behinderung und 
Einschränkungen geben, um z. B. ihre Fragen zum Thema zu beantworten? 

3. Wie soll beim jetzigen Wissensstand der Bevölkerung und darüber hinaus 
sichergestellt werden, dass im Bedarfsfall die (ehrenamtlichen) Einsatzkräfte und ihre 
Einrichtungen in den Ortsteilen geschützt und einsatzbereit sind/bleiben?
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gez. 

Antje Keller
partei-/fraktionslos

Anlagen:
Keine

TOP 10.5

220 von 226 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

BIBS-Fraktion, CDU-Fraktion, Tobias 
Zimmer (FDP) im Stadtbezirksrat 112

25-24999
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachstandsanfrage zur Stellungnahme 23-22406-01 Kunstrasen SV 
Querum
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Dazu folgende Fragen: 

1. Wann findet die Umsetzung statt? 

2. Wird die Maßnahme vom Fachbereich selbst geplant oder der Auftrag nur 
ausgeschrieben und vergeben? 

3. In welchem Stadium befindet sich der Prozess? 

Gez.

Tatjana Jenzen Thorsten Wendt Tobias Zimmer
Fraktionsvorsitzende BIBS Fraktionsvorsitzender CDU FDP

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24999-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Sachstandsanfrage zur Stellungnahme 23-22406-01 Kunstrasen SV 
Querum
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0670 Sportreferat

Datum:
22.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage DS 25-24999 der BIBS-Fraktion, der CDU-Fraktion und Herrn Tobias Zimmer 
(FDP) im Stadtbezirksrat 112 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1.:
Mit einer Mitteilung an den Sportausschuss (DS 24-23024) wurde informiert, dass der 
Planungsbeginn zu dem Bauvorhaben frühestens im Jahr 2025 erfolgt. Nach Abschluss der 
Planungen ist die Bauphase gemäß des Doppelhaushalts 2025/2026 für das Jahr 2027, in 
dem die Haushaltsmittel bereitstehen, vorgesehen.

Zu 2.:
Die Planung der Baumaßnahme erfolgt unter Beteiligung der betroffenen Vereine durch die 
Verwaltung. Im Anschluss erfolgt ein Ausschreibungsverfahren. Wie bei derartigen 
Baumaßnahmen üblich wird die Oberbauleitung durch die Verwaltung wahrgenommen.

Zu 3.:
Siehe Antwort zu 1.

Rudolf

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

BIBS-Fraktion, CDU-Fraktion, Tobias 
Zimmer (FDP) im Stadtbezirksrat 112

25-25003
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachstandsanfrage zum Ortstermin Sportplatz Waggum am 
01.03.2024
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Dazu folgende Fragen: 

1. Welche Mängel wurden bereits behoben? 

2. Was wird noch gemacht (Auflistung)? 

3. Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen? 

Gez.

Tatjana Jenzen Michael Berger Tobias Zimmer
BIBS CDU FDP

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25003-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Sachstandsanfrage zum Ortstermin Sportplatz Waggum am 
01.03.2024
Organisationseinheit:
Dezernat III 
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:
23.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der BIBS-Fraktion, CDU-Fraktion und Tobias Zimmer (FDP) 
„Sachstandsanfrage zum Ortstermin Sportplatz Waggum am 01.03.2024“ vom 08.01.2025 
nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.) 

Folgende Maßnahmen sind seit der Begehung abgearbeitet worden: 
 Risse in der WC-Zwischenwand verschlossen 
 Fenstergriff in einer Umkleide repariert 
 Verschraubung der Trennwand in der Dusche erneuert 
 Abstandshalter bei Sitzbänken in Kabinen eingebaut, damit die Sitzfläche tiefer wird 
 Befestigung Türschloss Eingangstür geprüft 
 Schließanlage erneuert 
 Im Schiedsrichter-WC eine WC-Schließung eingebaut zum Umkleideraum hin 
 Reparatur der Duschen 
 Bei der Terrasse wurde die Verkehrssicherheit hergestellt 
 Es wurde ein Baum- und Gehölzschnitt in großem Umfang durchgeführt 
 Eine Stellfläche wurde hergerichtet und ein neuer Lagercontainer installiert 
 Mittels Einsatz eines Mähroboters wurde eine Pflegeverbesserung beim 

Rasengroßspielfeld hergestellt

Zu 2.)

Folgende Maßnahmen sind in Bearbeitung bzw. in Planung:
 richtiges Türschloss in der Kellertür einbauen und Winkel entfernen (wurde bereits 

beauftragt)
 Für Herrichtung Schuhputzstelle im Außenbereich Spritzschutz anbringen 
 Austausch der rostigen Heizkörper (wurde bereits beauftragt) 
 Der Aufzug ist gerade in Prüfung 
 Geplant ist die Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung im Gastraum 

inkl.angrenzender Küche sowie Verbesserung der Raumakustik und Herrichtung der 
Stirnseiten sowie 

 die Sanierung der Besucher WCs 
 Eine Grundsanierung der Terrasse wird vorbehaltlich zur Verfügung stehender 

Haushaltsmittel geprüft
 Die Leichtathletik-Laufbahn wird in eine Kunststofflaufbahn umgewandelt
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 Die Containeranlage wird noch umgesetzt
 Die Vorbereitung für die Schuhputzanlage ist erfolgt, ein Einbau erfolgt. Zusätzlich 

wurde ein weiterer Wasseranschluss für Veranstaltungen installiert
 Die Fundamente für 4 Bänke sind vorbereitet, ein Einbau erfolgt.

Zu 3.)

Die Arbeiten im Gastraum sollen im ersten Quartal 2025 beginnen. Die Besucher-WCs sollen 
ebenfalls in 2025 saniert werden. Der genaue Umsetzungstermin wird mit dem Verein 
abgestimmt. Beide Maßnahmen greifen ineinander, da die Sanierung der Elektroinstallation 
auch die Toiletten und den Vorflur betrifft. 
Der Einbau der Schuhputzanlage erfolgt voraussichtlich im März 2025, der Aufbau der 
Bänke soll aufgrund von Lieferproblemen so zeitnah wie möglich erfolgen. Die Prüfung der 
Terrassensanierung ist, wie die Containerumstellung im Jahr 2025, geplant. Die 
Kunststofflaufbahn wird in diesem Jahr in Abstimmung mit dem Verein geplant und in den 
Jahren 2025/2026 fertig gestellt.

Leuer

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

BIBS-Fraktion, CDU-Fraktion, Tobias 
Zimmer (FDP) im Stadtbezirksrat 112

25-25009
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Beschrankung am Bahnübergang Altmarkstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.01.2025

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Beantwortung)

23.01.2025 Ö

Sachverhalt:

Die Umsetzung der Schranken ist dringender denn je. Bereits 2022 haben unsere drei 
Fraktionen per Dringlichkeitsantrag auf eine schnelle Umsetzung gepocht. Dieser Antrag 
wurde damals von Rot/ Grün/ Keller abgelehnt. Nach 2022 und 2024 gestern eine erneute 
Kollision am Bahnübergang. Hier besteht ein erhöhter Handlungsbedarf!

1. Wann kommt die Beschrankung am Bahnübergang Altmarkstraße?

2. Wann wird der Zaun am Radweg entlang der Bahnlinie, der durch den Unfall 2022 
beschädigt wurde, repariert?

Gez.

Tatjana Jenzen Thorsten Wendt Tobias Zimmer

Anlage/n:
Keine
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